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Z hat zwar der Wiener - Hof mmmehro seit drey
Jahren eine Menge Schrifften in die Welt aus-
stiegen lassen , in welchen alles dasjenige , was man
löuverainenHäuptern schuldig , alle Wahrheit uud
alle Reichs - Gesetze , ausser Augen gelassen , statt

gegründeter Ursachen nichts als Schmähungen , Verdrehungen
und fälschliche Bezüchtigungen , von deren Ungrund man doch
selbst überzeuget seyn müssen , vorgebracht , und alle diejenigen,
mit welchen er in Streitigkeiten befangen gewesen , besonders
aber Jhro Kayserliche Majestät , aus die verächtlichste , schimpf¬
lichste und gröbste , ja unerhörteste Art angegriffen worden.

Fast alle diese Schrifften sind aus der zaumlosen Feder eines
Mannes geflossen , von dem auch diejenigen , die sonst/eine Par¬
they halten , und seine Anhänger selbst , einräumen müssen , wie
er mit seiner ungeschliffenen Feder dem vorigen Kayserlichen Hofe
eben so viel Schaden und Nachtheil zugezogen habe, als mit seinen
hochmüthigen , clümLnschen und übel zusammen hängenden

^Rathschlägen.
Diesem ohnerachtethaben sowohl die meisten von denjenigen

Mächten und Ständen , so darinnen auf eine recht ungeziemende
Art angegriffen worden , besonders aber Jhro Kayserliche Ma¬
jestät , aus angestammter Großmuth , diese sich selbst widerle¬
gende und auf ihre Urheber zurückfallende Schmähungen ver¬
achtet , und keiner Antwort gewürdiget:

Nachdem aberdie Unverschämtheit so weit getrieben worden,
daß man offenbare Läster- Schmäh- und Majestäts -schänderische
Schrifften in die Reichs- einzuschieben und unter dem
fälschlich fürgespiegeltenVorwand , als ob man die , des Wiener-
Hofes Meynung nach , is-clirte knvac - sura durch erlaubte ?ro-
rctlmione; und Uölervarionez bloß M Sicherheit stellen Wolle,
Kayser und Reich selbst anzugreiffen , und dabey wider alles,

A s was
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was im Römischen Reich , Teutscher Marion , heilig , was Gesetz¬
mäßig , was der selbst redenden Billigkeit gemäß ist , auf eine
noch nie erhörte Art loszuziehen sich unterfangen , auch , wo
möglich , alles verwirren , und Haupt und Glieder , imgleichen
diese unter sich selbst , verhetzen wollen ; So hat ein redlicher
Teutscher endlich länger keinen Anstand nehmen können , diesem
schaamlosen Verläumder gebührend zu antworten , und das in
seinen Schand - Schrifften liegende Gisst und Bosheit zu ent¬
blößen , damit ein jeder j^ rrionsch - gesinnter Leser die in den¬
selben liegende Unwahrheiten , Gesetz - widrige Ansinnen , Ma¬
jestät - beleidigende Schmähungen , und aus allen Worten her-
fürleuchtende Bosheit , desto besser einschen könne. Man ist,
so viel nur immer möglich , bey der Sache selbst geblieben , und
hat sich vor der groben , ungeschliffenen und ungezogenen
Schreib - Art des Gegentheils gehütet , obgleich dem Verfasser
an einigen Orten , sonderlich wo er Majestäts - Schändungen
herfürgebracht , etwas scharffe Lauge aufgegossen werden müssen.
Und er kan sich versichert halten , im Fall ihn seine Schmäh¬
sucht ferner antreiben solle , mit dergleichen lUelli; K-motlx
sortzufahren , daß sich in Teutschland noch Federn finden , so
ihn gebührend abzuwürtzen , und , wie er es verdienet , schrifftlich
zu züchtigen , im Stande sind , solange , bis die Zeit kommet,
da er stärckere , jedoch längst verdiente Bestraffungen erfahren
wird ; Das unpartheyische kublicum aber wird genugsam er¬
kennen , daß , so offt man zu Wien eine Gefährde im Sinne
hat , und damit nicht fortkommen kan , allezeit über Verle¬
tzung des Natur - und Völcker - Rechts , und alles dessen , was
heilig ist , zu schreyen gewohnt sey , derer Reichs - Stände
Freyheit und pcricliciren sollende gemeinschafftliche Gerecht¬
same aber , die man doch zu Wien , wenn man hierunter die
Maaß -Regeln aus dem Betragen voriger Zeiten nehmen soll,
vordem weder dem Nahmen , noch der That nach , kennen
wollen , zum Deckel der Bosheit gebrauche , und sich also durch
dergleichen unerfindliche und ungegründete veclgmarionex um
so weniger abwendig machen lassen , als das freventliche Vor¬
haben , die Stände gegenSeine Kayferliche Majestät, und sodann
diese unter sich selbst , in Mißtrauen und Lollillon zu setzen,

dabey aber im Trüben zu fischen , und das Reich seinem
rechtmäßigenOberhaupte abwendig zu machen,

allzu offen am Tage lieget.

Derer
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Derer
Attenberg und von Kolm
übergebenes

vom lä . LuZ . 174; .

Hro Majestät die Königin von Ungarn und Böhmen,
Crtz-Hertzogin zu Oesterreich , unsre allergnädigsteFrau,
haben mit nicht geringerVerwunderung vernommen:
( 1) Wie daß ohnlängst im Nahmen der Krön Franck-

reich sich zu Franckfurt (2) dahin geäuffert werden wollen:
Daß

Antwort hierauf.
Jerbey ist vor allen Dingen rgrione der I^ormglium zu conücleriren , daß

wider den 8r^1um , so bey Reichs-Tagen gewöhnlich , diese Schrifft an nie¬
manden gerichtet , auch von keinem zu dem gegenwärtigen Reichs - Tag be-
hörig Ie§uimirten und in loco Lomiriorum anwesenden lVlimttre unter¬

schrieben. Man kan darwider nicht einwenden , daß der Frantzösische lVlimckre,lu l^loue , auch seines Orts nur als ein ?ro lVlemoriaden Vortrag gethan ; denn
dieser ist bey dem Reichs-Tage ordentlich gccreZiciret , und die lVlirMri auswärtiger
Cronen pflegen nicht leicht anders , als auf dergleichen Art , ihre Veliäerw vorzubringen.
Allein wenn ein 8tstru8ImperiiHey dem Reiche etwas , so er nicht in seinenVoci8an¬
bringen kan, vortraget , ist solches durch ein ordentliches Schreiben an die gesamte Reichs-,
Versammlung geschehen , und Chur- Mayntz würde von einem andern Reichs-Stande
gewiß dergleichen Schrifft , wie die gegenwärtige ist , nicht angenommen haben , zu¬
mahl , da zugleich aus dem Lcripro die Ursache , warum man diesen gantz ungewöhn¬
lichenIVIodumerwählet , selbst erscheinet , nemlich weil man dieLomicisnicht x»rc>
leMilE , und deren geschehene Iran ^Ltion nach Franckfurt , nicht für rechtmäßig
erkennen will.

(r) Es ist sich im Namen der Crone Franckreich zu Franckfurt nicht bloß dergestalt geäuf-
sert worden , wie im folgenden angeführet wird , sondern dieser Cron accreclicirter
WErs hat, vermittelst schrifftlicher Vorstellung , diesen Vortrag , und zwar an die

.
"

. B Reichs-
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Daßder Allerchristlichste König über -en vom gesamten Reiche

„ der Vermittlung halber gefaßten Entschluß von darumen ein
-, nicht geringes Vergnügen geschöpffet , weilen anmit ein so
„ natürlicher und anständiger Weg eröffnet würde , die allge-
„ meine Ruhe im Reiche wieder herzustellen , und zwischen
» denen kriegenden Theilen einen Frieden zu stifften . Mit glei-
» chem Vergnügen hätten auch Höchstgedachten Königs Maje-
„ stat in Erfahrung gebracht , daß zwischen Jhro Majestät der
-, Königin und EhurEayern (z) eine Handlung obwalte , wo-
„ durch Bayerischer Seits gesuchet würde , durch gütige Mittel
-, die unter Ihnen entstandene Zwistigkeiten beyzulegen,, wie
„ zumahlen um die Frantzösische i '

rouppen nur als Hülffs-
„ Völcker in das Reich eingerücket wären , und zwar nachdeme
„ sie vorhin von dessen Haupt mehrern dessen mächtigen Stän-
,, den eignes beruffen , seithero aber von Ahur- Bayern die
„ Neurrsllrät würcklich ergriffen worden , so hätten des Königs
„ von Franckreich Majestät keinen Anstand genommen , Ihren
„ Armeen den Befehl zu ertheilen,daß sie sich gegen des König-

- , reichs
Reichs - Versammlung , gethan.

^
Wenn man hier diesem Aufsatz glauben wolle , s»

würde man sich einbilden , es waren nur unter der Hand durch krivsc - Personen der¬
gleichen Aeusserungen ausgesireuet worden» Allein da solches nicht ist , sondern man
dasjenige , was Vlr. la Noue auf Befehl seines Hofes in der gewöhnlichen Form an
das Lorxus Imperii gebracht , nur als krivsr -Aeusterungen ansehen wollen ; so kan
dieses keine andere Ursache haben , als weil der Wiener- Hof weder Kayser , noch Reich,
noch Reichs-Tag zu Franckfurt , erkennen will , und wenn die beschehene viäksmr be¬
stehen , und diese Schrifft bey denen ^ Üi8 Imxerü verbleiben solle , würde es kein
ander Ansehen haben , als ob man von Seiten des Reichs wenigstens rscus in diese
8emimens des Wiener -Hofes eingehe.

(z) Hier zeiget sich noch mehr , wie unverantwortlich durch die erschlicheneviäkswr gehan-
handelt worden. Die Wiener Klinittri quaMciren Jhro Kayserliche Majestät an¬
ders nicht , als Chur -Bayern , so gar an denjenigen Orten , wo es bloß Verbs rels-
rivs sind , und klr . la Rouens Vortrag wiederholet wird ; Sie erkennen also die
Wahl von Jhro Kayserlichen Majestät nicht für richtig , und dieses alles gpprobiret so zu
sagen Chur-Mayntz , da es diese Schrifft annimmt , und selbige Miren lastet. . Denn
wenn der Ertz - Cantzler weiß und überzeuget ist , , er habe einen rechtmäßigen Kayser,'
der von ihm und dem gantzen Reiche dafür erkennet wird , und per l^nsnimis erwäh¬
let worden ; So kan er ohnmöglich , sonderlich von einem Mit-Stande , eine Schrifft
annehmen und äiLUren lassen , darinnen durch vene^irung des Kayserlichen Tituls
deutlich behauptetwird : der Kayser sey nicht Kayser ; er sey nicht rechtmäßig erwählet;
der Thron sey noch vacsnc. Thut er aber solches , so nimmt er Antheil , und axpro-
biret wenigstens rscire die OeneZirung des Kayserlichen Tituls . Dieses läffet sich
mit seiner eigenen des Kayserö , und seinem Ertz - Cantzler - Amt , welches er
ohne einen Kayser nicht exerciren kan , nicht wohl comdiniren , läuffet auch an sich
wider alle Reichs - Conttirnrione8 , ja die Güldene Bulle selbst , da nur derjenige,
der ein Vomm über die Helffte der Chur-Fürsten für sich hat , für rechtmäßig erwählt
muß erkannt werden , wie vielmehr derjenige , der von acht Chur -Fürsten einhellig er¬
kieset worden . Und wie bestehet dieses mit der im Nahmen des Wiener-Hofes unten
geschehenen, obgleich gantz unzulänglichen Declsrsrion , daß selbiger die angenommene
Eigenschafften desReichs-Oberhauptes nicht anfechten wolle ? Wittdie Frau Groß-

Hertzogin
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„ reichs Grentzen zurück ziehen sollen , Massen sich Franckreich
„ eine rechte Freude machte , dem gantzen Reiche in dieser Vor-
„ fallenheit ein unverfälschtes Zeugniß sowohl der hegenden
-, rechtesten Gesinnung , als auch des aufrichtigsten Willens,
„ zu geben , denn diese Krone hätte auf den Fuß derer
„ ÄLren des Reichs allgemeinen Wunsch mit heissen zu befor-
„ dern , und zur Befestigung der guten Einverstandniß und
- - Nachbarschafft alles beyzutragen . ,, Ein Überfluß wird
es seyn , der unter dieser Aeufferung verborgen steckender Absicht
sämmtlich dabey eintreffende Anmerckungen entgegen zu setzen.
Sie fallen größten Theils von selbsten in die Augen , und der
Sachen Hergang ruhet bey jedermann in gantz frischen Ari-
drucken. Lang vor der mit Ausschließung der Königlichen
Böhmischen Stimme , folglich gegen der Güldenen Bull klaren
Verordnung , (4 ) vorgenommenen Wahl seynd die Jhro

Maje-
Hcrtzogin die Eigenschafften des Reichs - Oberhauptes nicht anfechten , so kan Sie
Jhro Majestät , dem Kayser , den Kayserlichen Tita l , und daß Er Kayser sey , nicht
streitig machen , da dieses eben die wesentliche und hauptsächlichste Eigenschafft des
Reiches - Oberhauptes ist. Glaubet man aber zu Wien , daß , ohngeachtet dieser so
unhinlanglichenErklärung , man dennoch Kayserliche Majestätnicht als Kayser erkennen
könne und wolle ; So ist ja die unten geschehene Erklärung nicht nur prorettgrio
fgLio comrgriu , sondern es bleibet dieser Hof in seiner vorigen kernten? gegen dasjenige
kaÄum ) dessen sich sämmtliche Chur - Fürsten theilhafftig gemacht , und das gestimmte
Reich gbnotLiret. Wie hat also durch Annehmung und ViÄirung dieser Schrifft
gegen die Reichs - Gesetze , gegen eigene ddg , gegen den einhelligen Schluß des Chur-
Fürstlichen OUegii , gegen des gesummten Reiches ^Zlliciones , und

^
gegen das Ertz-

Cantzler - Amt , zu dergleichen Nicht - Erkennung Kayserlicher Majestät als Kaysers,
nicht nur stille geschwiegen , sondern auch solches alles auf gewisse Maße raclce sp-
xrodiret werden können?

(4) Hier ist sogleich die erste ?ropoünon , die nicht sowohl widerJhro Kayserliche Majestät,
als gegen das Cbur - Fürstliche Collegium und Chur - Mayntz selbst , gerichtet , und
mit desiVIr. la d>iouLn8 Oeclararioridie geringste Verwandtniß nicht hat . Es würde
viel zu weitläufftig fallen , dasjenige, was wegen der Böhmischen Wahl - Stimme,
und ob ein Frauenzimmer deren fähig , pro und Loncra vorgekommen , zu wiederholen,
und zu zeigen , wie ungegründet die prErenüon sey , so der Wiener - Hof dieserhalben
formiret. Es wird mich , eben zu Vermeydung der Weitläufigkeit , allhier nicht an¬
geführt , wie durch die unrechtmäßige Anmaßung des Königreichs Böhmen und der
OesterreichischenäuLLetlioN ) ohne einem billigen Vergleich Gehör zu geben , das Kriegs-
Feuer angezündet worden, da selbiges mit besten Rechts -Gründen Kayser Carls des VI.
hinterlaffenen weiblichen Üetcenäein würcklich streitig gemacht worden ; sondern es ist
nur genug , daßNL. das gesammteOolleZium LleÄorale, und darunter Chur-Mayntz
selbst , nach langwühriger veUberarion, geschloffen , daß , bey denen dermahligenUm¬
ständen , vor dieses mahl diese Stimme , ohne ?rsejuäi2 ) eelliren oder Wieteiren solle.
Diesesistder Inhalt desjenigen , was unterm 9 . N0V . desreisten Jahres bey dem
Chur - Fürstlichen ColleZio feste gestellt worden. Nun besaget zwar ^

die Cgpuulgrion
Oroli VI . grt . I . § . Z . daß ohne der Chur - Fürsten , Fürsten und Stände , vorgehende
Bewilligung kein Reichs - Stand , der 8e1Iionem Lc Vorum in den Reichs - Colle^iis
hergebracht , ausgeschlossen werden solle ; Da aber dergleichen nicht geschehen , sondern
weil das Chur - Fürstliche Amt , vermöge der Güldenen Bulle , nur durch Männer ver¬
waltetwerden kan , sich auch weder indenReichs - Gesetzen, noch Herkommen, wegenB r der
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Majestät , der Königin von Ungarn und Böhmen , vom gelamm¬
ten Reiche und der Krön Franckreich sechsten auf das seyerlichste
und bündigsteZaranrixte Reichs - Lande (5) feindlich überzogen,

und
der Crone Böhmen, dießfalls eine Lxceprion g reZula gefunden , und allenfallsunter
denen streitenden Theilen ein jedweder dieses Vomm zu führen xiXrenäiret hatte , das
Reich aber ohne Oberhaupt nicht gelassen werden könte ; so muste ja , aus diesen und
ändern wichtigen Ursachen , das Chur - Fürstliche Collegium zu der Wahl verschreiten,
vor dasselbige mahl aber der Cron Böhmen Stimme ruhen , zugleich aber der Cron
Böhmen und deren künfftigen Besitzern , so , vermöge der Güldenen Butte , zu Füh¬
rung der Chur - Stimme fähig seyn werden , ihre Gerechtsamen Vorbehalten , so durch
ein einmüthiges Couclutum feste gestellet worden. Es ist dahero entweder die jetzige
permeyntliche kioreümiou und das Vorgeben , daß die Königlich -BöhmischeStimme,
gegen die Güldene Bulle , ausgeschlossen sey , ohne allen Nutzen und unnöthig , oder
sie soll eilten TKeÄ haben . Ist das erstere , warum hat denn das Oireüorium diese
Schrifft angenommen und 6icUren lassen ? Ist aber

^
das letztere , so will man die

^ uuo 1741 . vemilirte (B? EÜioue8 , nehmlich , ob ein Frauenzimmer , wenn ihr dieses
Königreich zukommen solle , die Chur - Stimme auf einem Wahl - Tage selbst , oder
durch ihren Gesandten , vertretten, oder solche ihrem Gemahl , der selbst weder Böh¬
mischer König ist , noch auch solches werden kan , auftragen könne ? Oder , ob die
Stande , oder auch der proximus CoZnams und naheste männliche Allverwandte,
solche zu führen habe ? von neuem wieder rege gemacht und aufgewärmet haben.
Oder hätte das Chur-Fürstliche Collegium den völligen 8uccelkions -Streit clecickren
und sprechen sollen , wem das Königreich Böhmen zugehöre. Wie kan aber gegen das
gesammte Chur - Fürstliche Collegium verantwortet werden , ohne Commuuicacion
mit demselben, und ohne nur etwas darvon wissen zu lassen , in eine so wichtige , darbey
aber commurü Couieutu vor dieses mahl abgethane Sache einzugehen , und racke
wenigstens darein zu conlemiren , daß derer sämmtlichen Herren Chur - Fürsten kacka
nicht nur angegriffen , sondern auch , was von dem gelammten Collegio geschehen,
als unrechtmäßig auögeschryen werden solle. Hiernächst besaget die Capimlarion
Caroli VI . arr . III . ausdrücklich , daß die Chur - Fürsten , ihre Nachkommen und
Erben , bey ihrer steyen Wahl - Gerechtigkeit , nach Inhalt der Güldenen Bulle , ver¬
bleiben sollen , welches der neuen Wahl - Ca^icularion gleichfalls einverleibet : Wenn
also die Frau Groß - Hertzogin würcklicher Chur - Fürst ist , und wenn die Haupt-
Frage ordentlich acl clikculliouem kommen soll , der Ausspruch auch dahin ausfället,
daß Sie , ohngeachtet Ihres Geschlechtes , bey der Wahl selbst , oder durch einen Ge-
vollmächtigten, erscheinen könne : So ist Ihren Gerechtsamen , rarioue fururi , auch
genugsam prolpiciret, mithin keine kroreltsrion nöthig, weil die jüngste Wahl - Cg-
xiculgrion sowohl , als die vorhergehenden , ihre Rechte und Gerechtsame sodann selbst
feste stellet.

( 5) (Prämien können niemanden seine Rechts-gegründeteAnsprüche nehmen, sonsten würden
sie höchst - ungerecht seyn , und allen natürlichen und Völcker - Rechten zuwider lausten.
Wer einen rechtmäßigen̂ Anspruch zu befahren hätte , dürffte sich nur mit einigen ver¬
binden , von ihnen Gewährung erlangen , und sodann vorgeben, dadurch wären die
krwrenüone8 erloschen . Ein jeder sichet die Abluröirät dieserkrincipiorum selbst
ein. In gegenwärtigem Falle kommet aber noch darzu , daß weyland Jhro Kayserliche
Majestät, als Sie auf die Cararuie angetragen , Selbst äeclariret , daß Sie solche
anders nicht verlangten , als in so weit Sie niemanden zum gereichete : Nun
würde aber selbige allerdings wlder weyland Jhro Kayserlichen Majestät selbst - eignes
Verlangen , wider die von dem Reiche auf diese Maße und unter dieser Bedingung
gethane Erklärung , ja wider die selbst- redende Billigkeit, lausten , wenn sie dergestalt
zu erklären seyn solte , daß weiter keine Rechts - gegründete Ansprüche , sie mochten
funckret seyn oder nicht, statt haben könten . Ein Genius, der nicht Richter in einer
Sache ist , kan niemanden sein ynEümmentziehen , noch auchcomrg oon
Auöirum einen Ausspruch thun : Also können auch (Urämien nicht alleKiret werden,
wenn weit ältere und gegründetere Ansprüche vorhanden sind . Es istauch klar zu

beweis
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und zahlreiche Frantzösjsche Armeen auf des Reichs Boden5 zu
Stöhrung dessen innerlicher Ruhe und Sicherheit, eingefuhret
worden , (6) und dieses zwar mit offenbahrften Unterdrück derer
rühmlichen Friedens - i -mÄgren , auf welche man sich nunmehro
von Seiten besagter Krön vergebens zu beziehen vermeynet.

Obwohl»
beweisen , daß dieses des Reichs Imemion niemahlen gewesen , vielmehr die Qwaririe
bloß 8uppoüci8 gegeben worden ; dann es ist ja nicht eine eintzige Haus --
Urkund von denen , so in der krgZmarica angezogen , und als k'unclumenrg derselben
dienen sollen , pr ocluciret worden . Wie hatte denn das Reich über eine solche Erb¬
schafft auf künfftige Zeiten , ohne Ausnahme des Dritten Nachtheils, öeciöiren können
oder wollen , daesweder die vocumema eingesehen , noch die Mlt - imerellu'te Lheile
vernommen. Mail weise doch Wienerischer Seits , wo bey Errichtung der sogenannten
krsmEischen 8nn6kion eine Untersuchung vorgegangen , ob solche auf wahre mW in
Rechten gegründete 9iL5ux.poürg sich fuße , auch ob nicht dadurch unschuldiger 1er-
Uorüm ibre ^ urn gekränckt , oder ob sie nicht bloß aus der Ursache ersonnen worden,
damit durch die überwiegendeMacht allen Ansprüchen, sie mögen gegründet seyn , oder
nicht , vorgebeuget werde. Ist nun das letztere , wie am Hellen Tage lieget , hatSich
auch Kayser Carl der Vl'. selbst erkläret , er wolle lern ^ ihr §u8 czuLümm dadurch
nicht entziehen , noch ihnen einiges prsejucliL zufügen ; So kan sich auf die ^ aramien
eher nicht beruffen werden , als bis entweder durch einen rechtlichen Ausspruch , der¬
gleichen aber in gegenwärtiger Sache schwerlich zu hoffen , oder durch einen gütlichen
Vertrag , diejenige Coricknon, die nicht nur der natürlichenBilligkeit gemäß , sondern
auch von Kavser Carln dem VI . ausdrücklich vorausgesetzet worden , ^urikciret , und
dadurch von dem Wienerischen Hofe dargethan und erwiesen worden , daß offters
erwehnte sogenannte prgommische 8gncIion würcklich zu niemandes 9rLju6i2 gereiche,
und daß die gemachten Ansprüche durch rechtliche oder gütliche Wege abgethan , und
die Imerestemen , ihrer habenden Ansprüche halber , befriediget worden , die ihnen,
ohne jemahls gehöret zu seyn , von lerms , so ihre Richter nicht gewesen , niemahls
entzogen, oder sie deren beraubet werden können.

(6) Daß zur Stöhrung der innerlichen Ruhe und Sicherheit die Frantzösischen Armeen auf
des Reichs Grund und Boden eingefuhret worden , ist eine ungegründete und Boden¬
lose Beschuldigung . Jhro Kayserliche Majestät , als damahlige Chur-FürstlicheDurch-
laucht zu Bayern , haben an die Oesterreichische 8uccelIion die grösten und gegrundesten
Arlsprüche gehabt ; Sie haben telbige noch bey Lebzeiten Carls des VI . nicht verschwie¬
gen , sondern genugsam zu erkennen gegeben, daß Sie die von weyland Zhro Kayser¬
lichen Majestät gemachte, in sich unstatthaffte !Rtpolmone8 nicht ggnolciren könten;
Sie haben Sich zu gütlicher Abthuung und Vorkommung aller Weiterungen durch
einen billigen Vergleich anerboten ; Noch viele Monate nach des Kaysers Tode haben
Sie nicht zu den Waffen gegriffen, sondern »erhoffet , man werde zu Wien in sich
gehen und glimpfliche Conülia ergreiffen ; Dieses alles aber hat den geringsten LtteA
nicht gehabt ; Sie haben also zu dem Krieg zu schreiten Sich genöthiget gesehen;
Sie haben , vermöge der mit der Cron Franckreich gehabten Bündnisse , Hülffe von
derselben verlanget , und erhalten . Das Recht , mit auswärtigen Mächten Bündnisse
zu Messen , hat dem Hohen Chur-Hause Bayern sowohl , als Oesterreich , und andern
Reichs -Ständen , zugestanden . Sie haben aber dieFrantzösischen Hülffs-Völcker nicht
in unschuldiger Reichs - Stände Lande geführet, um darinnen ohne Entgelt zu leben,
allerhand unverantwortliche Lxaüiones vorzunehmen, viele Dörffer auszuplündern,
viele Monate Still - Lager zu machen , oder gar die Winter - -Quartiere im Reich zu
nehmen , wie wir dergleichen Proben eines guten Betragens von den gegenseitigen so¬
genannten Hülffs- Völckern erfahren müssen ; Sondern nach vorhergängiger Reichs-
( ônüirucions- mäßiger keczuilmorr sind dieselben geraden Wegs nach Bayern , und
von dar in diejenigen Lande msrckiret , so der 8uccelIion halber würcklich streitig oder

- in Anspruch befangen waren. Sie haben die beste und selbst von den vormahligen
Kayserlich - Oesterreichischen Äölckern nie gehörte Mannszucht gehalten ; Sie haben

' ^ . . - C - - - - - alles
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Obwohl» also Allerhöchstgedacht Jhro Königliche Majestät all
dasjenige , was mit Ihrer Ausschliessung , mithin gegen des
Reichs Grund-Verfassung widerrechtlich beschehen , vor dieser,
halben erlangten zureichender Gnugthuung, , und kunfftlger Si¬
cherstellung zur Handhabung Dero unschätzbarsten Gerechtsa¬
men , für gültig nicht erkennen können , (7) sondern im Gegen-
theil ben dessen immer mehr und mehr sich ausserenden uber-

grossen
alles auf das richtigste bezahlt ; Sie haben keinem eintzigen Stand zu klagen Gelegen¬
heit gegeben ; Sie haben sich um die innerliche Verfassung des RM mcht bekmnmett,
noch weniger solche gestöhret , und ohngcachtet die mächtigsten Stande von Zutsch,
land sich gleichfalls gegen den Wiener- Hof öeclariret hatten , haben Sie doch weder
das Reich in corpore , noch jemanden von den Reichs -Ständen , so oeurral geblieben,
in die Bayerischen Haus -Streitigkeiten zu verwickeln gesucht,noch weniger das
zwingen und durch allerhand InrnZuen nothlgen wollen , in crnen General- Krieg ohne
Ursache , und ohne zu hoffen habenden Vortheil , ja vielmehr zu dessen ohnfehlbaren
Schaden , zu verwickeln

"
Man halte dieses Betragen gegen dasjenige , was E

vor kurtzem vor Augen gesehen , lund wohin selbst die Absicht ^^ r ^egentl)eiligel
Sckrifft gerichtet ist ; So wird jeder unpartheyischer leicht selbst nndcn , wer zu
Stöhrung der innerlichen Ruhe und Sicherheit im Reiche am meisten beygetragen
habe - oder wer solche in Zukunfft zu stöhren gedencke.

<7) In diesen Worten liegt ein solcher Gifft verborgen , welcher dem gantzm Reiche den
Untergang drohet , woferne man zu Wien die Kraffre haben solte , ^^e darunter ver
deckt liegende Absichten auszuführen. Der WienerischeHof äeclanret gütlich , alles
sey widerrechtlich,und gegen des Reichs Grund - Verfassung , was mit dessen Aus
schlüffung geschehen , und derselbe könne nichts für gültig erkennen , ehe er pichende
Gnugthuung und künfftige Sicherstellung erlanget. -Was ist aber Car̂ des V .
Tode geschehen ? Erstlich sind Jhro Kayserliche Majestät durch einhellige Stimmen
des Chur-Fürstl. Oollemi erwählet, und von dem gesamten Reiche gAnotciret worden.
Hiernächst haben Jhro Königliche Majestät vonPreuffen ihre habende Ansprucheauf
einen Theil von Schlesien gelte,rdgemacht,undzuletzt solchesgrosten theils ceciirterhalten.
Endlich ist Krieg geführet worden , und es hat nicht anders seyn können , als dch sol¬
cher sowohl dem Wiener - Hofe viel gekostet , als auch daß dessen rn Besitz habende
Lande verschiedenes mit erdulten und ausstehen lnuffen : Nun will aber ^^ Wiener-
Hof ohne zureichende Gnugthuung und kräfflige Sicherstellung nichts für gültig erken¬
nen ; Also muß nach dessen Meynung dieses alleöre6retliret , alles in den vorMN
Stand gesetzet , alles , was geschehen , calstret , alle Schaden vergütet werden . V^ bev
er sich einbildet , daß nach Willkühr anderer Lander , auf welche memandnchts zu
prLreriäiren hat,ruirüretwerden können ; Also ist es Mit dem Chur-Furstenthum Bayern
und der Neuburgischen Pfaltz ergangen, wo sonderlich ersieres bis auf das Blut aus-
gesauget , ja alles , was man immer Barbarisches sich nur einbilden kan , darinnen ver¬
übet worden, uyd noch wird , daß diese Lander wohl in einem halben LLculo sich nicht
mehr werden erholen können. Hier nun wird es vielmehr auf eme wahrhafftlgeSchad¬
loshaltung von vielen Millionen , und da man in solche Lande von allen Seiten einge¬
fallen ist , und allezeit einfallen kan , auch auf eine solche Sicherstellung ankommen müssen,
daß dergleichen künfftighin nicht mehr zu befürchten sey. Man kan aber lelbst emiessen,
ob durch gegenseitige krincipia für den Reichs - Ruhestand gesiegt sey ? Chur-
Fürsten und Stände geschehen lassen können , daß ein Mit-Stand dergleichen Gesetze
vorschreibe ? Ob nicht , wenn diese kroMe ausgefuhret werden sollen , gantz Deutsch¬
land zu Grunde und Trümmern gehen müsse , wessen sich auch dre mächtigsten Stände
im Reich auf diesen Fall zu versehen haben , und wie viel man auf die Beständigkeit
der gemachten Vergleiche rechnen könne. Ich erinnere nochmahls , ohne Gnug¬
thuung will man zu Wim nichts , was geschehen ist , für guttig haltendieGnugthuung
aber ist ohnmöglich zu erlangen ; also ist auch nach den Wiener -krmcipus nichts gültig
rrnd beständig , solte auch gantz Teutschland darüber zu Grunde gehen«
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aroffen in die allgemeine Reichs - Ständische sm a tief einschla-
senden Mißtrauen , sich bemüßiget sehen , ihre vorhin zum öf¬
fentlichen Druck beförderte Verwahrungs - Urkunden mit und
nechft der aus anschlüßigen Königlichen Schreiben an Sr . Chur-
Fürstl . Gnaden zu Mayntz enthaltenen Erläuterung nochmah¬
len zu wiederhohlen , (8) und auf dererselben emstmahlige
viÄLrur auf das innständigste zu dringen , (9) so haben jedoch
unter einsten Jhro Königliche Majestät je und allezeit erkläret,
und wiederholen sothane Erklärung nochmahlen , so klar und
deutlich , als nur immer möglich ist , daß die Jhro abgedrungene
gerechteste Nothwehr , und was derselben nach denen Reichs-
Grund Gesetzen , als denen unlaugbaresten Regeln des natür¬
lichen und Völcker -Rechts nur immer anklebet , keinesweges

die

( 8) D 'k Ungrund dieser k>i-oreKiM0nen , und die Unzulänglichkeit der in dem Schreiben an
Sr . Chur-Fürstlichen Gnaden zu Mayntz enthaltenen Erläuterungen , lieget am Tage.
Wie stimmet aber dieses mit den geschehenen 8mcerariouen uberein , daß man die Ge¬
mächer nicht erbittern , noch den Weg zum Frieden verschließen wolle. Ohne von
dem bodenlosen Inhalt selbst zu reden , so ist die gantze Schreib - Art so gefastet , daß
man wohl stehet , der sich dadurch selbst zu erkennen gebende Verfasser habe werter
nichts gesucher , als mit seinem ausgekünstelten , in sich aber von aller Wahrheit und
gegründeten Kanonen leeren 8rylo die Sachen immer mehr und mehr zu des ge¬
samten Reichs Verderben einzuleiten und zu verwirren , daß man daher gar füglich
diejenigen Worte wiederholen kan , deren sich der Chur - Mayntzische Hof in einem
öffentlich gedruckten 8cripro gegen ein Wienerisch aus eben dieser kabrique herkom¬
mendes und unterm 2 , kebr . 1742 . ckacirtes Orcular -Ketceipr bedienet : „ Daß nem-
„ lich das beste seyn würde , wenn endlich dem einen unglückseligen IVlinitterial -Meister
„ immer spielenden jenseitigen Verfasser , wenn er anders dabey zu verbleiben prseäc-
„ üimret sey , daß Licht aufgienge , mit so vielen Schaden seiner alles bessern Glucks
„ und Raches würdigsten Herrschafft klug zu werden , und dereinstens die Sachen
„ zu nehmen, , wie sie , und zwar durch sein des Verfassers selbstigeVerursachung,
„ würcklich wären. »

(9) Man will nicht ansühren , daß der WienerischeHof , weil er widerrechtlich weder Jhrs
Kayserliche Majestät , als des Reichs rechtmäßig erwähltes Oberhaupt , noch einen
Reichs-Tag zu Franckfurt , und die von Ca- tare Sr Imperio dahin geschehene 1 rsn 8-
lacion aus Regenspurg erkennet , eine ordentliche Reichs - viLkarur in seinen Sachen
nicht verlangen könne. Man will sich auch darmit nicht lange aufhalten , daß derglei¬
chen Reichs - viNarur von Chur - Mayntz , ohne gegen die Reichs - Gesetze zu handeln,
nicht veranstaltet werden können , weil die Wahl - Capirulacicm ^ rr . XHI . § . 7. mit
ausgedruckten Worten besaget , daß , wenn die eingegebenen lVIsmoriLlien mit behö-
riger Ehrerbietung und ohne unziemliche harte Worte nicht eingerichtet , selbige von
dem Reichs - vireöiorio , ohne vorgängige Communicacion und Beredung mir
dem Chur - Fürstlichen ColleZio , nicht Liüiret werden sollen. Weshalber es denn
taut ^ rc. Vl . § . 2 . der Wahl -Capirularion , als einer des Reichs Sicherheit und den
8rarum publicum angehenden Sache , nicht auf einige 8mßulos , sondern auf der
Chur -Fürsten Collegia ! - Einwilligung , ankommet ; Sondern man will nur erinnern,
daß hierdurch einer von den Haupt -Endzwecken verrathen werde , warum gegenwärti¬
ges kro lviemoria gefertiget und übergeben worden. Denn es iwird zwar vorgege¬
ben , als ob es eine Beantwortung desjenigen seyn solle , was lVlr. la I^ oue vorge-
stellet : Allein daran ist am wenigsten gedacht worden , sondern der eine Haupt - End¬
zweck istgewesen , Lub- Le obrepmiö diese an sichnichtige , unbegründete , clireÄü

1
- Cr gegen
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die Anfechtung der angenommenen Eigenschafften des Reichs
Oberhaupts , ( io) sondern eintzig und allein die Verthädigung
ihres wider die Güldene Bulle , den Land - Frieden und West-
phäliichen Friedens-Schluß,dann häuffige ^r^ cen^ aranrie und
Eydschwüre feindlich überzogener eigenthümlicher Erblande,wie
auch die Handhabung Ihrer so sehr verletzten Unschätzbaresten
Gerechtsamen zum Grunde habe, (n ) Worzu noch kommet,
daß recht unbegreifflich ist , wie die Krön Frauckreich gegen
dem Reich auf den letztgeschloffenen Oetimciv- Friedens-

'irLÄÄc
sich

gegen die Güldene Bulle Ulld die Pi-Lt vo gri ven des Chur-Fürstlichen Oolicoü lauffende,
und mit den bittersten Lxpnllionen , - a ärgsten Oalumnien und Lästerungen , unge¬
füllte Schriffren gleichsam unvermerckt , und ohne daß man sehr darauf arrenckren
sollen , aä Imperii zu bringen . Der andere Haupt' Endzweck soll sich unten zeigen.

( ro) Hier stehet man recht handgreistlich , wie alles in dieser Schrifft auf Schrauben ge¬
setzt sey , Man hat viele bereden wollen , rgcire würde in diesem kro ^lemorio die
auf Jhro Kayserliche Majestät ausgefallene Wahl gebilliget , und Höchst - Dieselben
für des Reichs Oberhaupt erkannt,weShalbersich auf gegenwärtigeUgssao -e bezogenwird.
Allein wenn man solche nicht obenhin ansiehet , besaget selbige gerade das Gegentheil.
Zusörderst erfrechet sich der angebliche Verfasser dieser Schufst , die Eigenschafften
des rechtmäßig und per erwählten Oberhauptes angenommene Eigen¬
schafften zu nennen / gleich als ob Kayserliche Majestät unrechtmäßigerWeise die Crone
an sich gerissen - oder die MajestätS-Eigenschafften selbst angenommen , und nicht durch
einhellige Wahl erlanget hätten : Dergleichen ungezahmte Feder und Bezüchtigungen
wohl mit dem grossen Rechte eines ö -imirü5 lgelL IVIgjestE beschuldiget werden
können . Hiernechst aber wird in der gantzen katläZe weiter nichts gesagt , als die
sogenannte Nothwehre , oder der Krieg , habe keinesweges die Anfechtung der. ange¬
nommenen Eigenschafften des ReichS - OberhauptS zum Endzweck , das ist auf gut
Kutsch , der Krieg werde nicht gegen Jhro Kayserliche Majestät , als Kayser , oder in
Ansehung der erlangten Kayserlichen Würde geführet. Heisst aber dieses eine Aner¬
kenntnis Jhro Kayserlichen Majestät Allerhöchsten Würde , und daß man sich gegen
Dieselben Reichs - Gesetz - mäßig bezeigen , und Sie nunmehro dafür erkennen und
annehmen wolle ? Man kan hierbey gar füglich dem Verfasser die unten vorkom¬
menden, allda aber sehr übel angewendeten , Worte abborgen , daß man wahrhafftig
alle vernünffiige Gedancken sich auSschlagen , oder jemand sich selbst verblendet haben,

. oder auch besondere Neben - Absichten hegen müsse , wenn er im Ernste also gedencken
könte und wolte»

<n ) Dergleichen Zenerole , an sich aber ungegründete, und der Wahrheit zuwider lauffende
Beschuldigungen , ist der sich durch seinen Lrylum selbst verrathende Verfasser auf allen
Zeilen anzubringen , ohnedem gewöhnet , wodurch er der Sachen unkundige gleich-

. sam zu übertäuben meynet . Allein inan kan sich auch hierbey derjenigen Worte erin¬
nern , diein dem obenangeführten Chur - Mayntzischen 8cripro ihn genugsam ckgra-
Lisriüren : ), Die darob erwachsende Unehre , wird allda gesagt , fallet auf den mit
» seinen Schreib-Arten just so , wie mit seinen Rathschlägen exn-gvgZirenden Verfas-
„ ser , zurück. ,» Hhro Kayserliche Majestät haben , da Sie ihre Gerechtsame geltend
zumacken sich genöthiget gesehen , nichts als die Handhabung Ihrer durch neuerliche,
denen altern Ehe- Stifftungen und Haus - Irg ^ renö äigmecro zuwiderlauffende,
Verordnungen gekränckter und verletzter unschätzbarer ^urium zum Grunde gehabt,
und nachdem alles gütliche Anbieten nichts helffen wollen , weiter nichts gethün , als
worzu Sie vermöge der Verfassung des Reichs , der Güldenen Bulle , des Land- und
Westphälischen Friedens , auch derer ältesten Haus - l 'rgÄgren und kenuncigriomn
berechtiget gewesen , daran Sie keine<-aramis , die unter keinerandern Oonämon,
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sich beziehen könne , wodurch dieselbe dessen ungerechten Brüch
damit ehedessen zu beschönigen gesucht , daß sothaner ürredens-

vom Reich feyerlichmicht rariäciret worden wäre. Wie
ist nun mit einander zu vereinbahren möglich , sich auf emen

gegen jenen Theil zu steiffen , dessentolcnne ^ rMcscion
zu ermangeln vorgegeben worden , gleichwohln aber den andern
pscilcirenden Theil feindlich anzufallen , dessen k -mticLnon auf
die selbst verlangte Art ohne Anstand erfolget ist ? (12)

Diese wenige Betrachtung wäre also an sich mehr dann zu¬
reichend , um den Ungrund der zu Franckfurt beschehenen Aeusi
serung qantz überzeugend in die Augen fallen zu machen. Es
ist aber noch über das nicht nur dem gesummten Reiche , son¬
dern auch gantz Lm-opL , bekannt , mit was ausnehmenderAuf-
mercksamkeit viel besagter Friedens - HsÄ -rr von weyland Jhro
in GOtt ruhenden Kayserlichen Majestät , Shrist - mildesten

Anden-
als unbeschadet ihres Rechtes , jemahls gefordert , oder auch versprochen worden, hin-
dem können , noch sich auch dieser unschatzbaren Gerechtsamen jemahls durch Eyd-
Schwüre , wie der gegenteilige Verfaster kabuüret , begebenworden.

(12) So viel Worte als in dieser k -MZe befindlich , so viel sind auch Unwahrheiten in der¬
selben anzurreffen . Wider die Wahrheit lauffc , daß Franckreich nut dem Reiche
gebrochen , oder selbigem den Krieg 6ecl3riret , immasien es za weder mit dem Reiche
iu Corpore , noch mit einem einigen Stande , Krieg angefangen , oder nur emen
Erdenkloß dem Reiche entzogen. Unerweißlich ist , und wird m Ewigkeit nicht dar-
gethan werden können , daß Franckreich den Friedens - Irruckär mit dem Reiche , unter
dem Ureerext einer ermangelnden tolermen k^arikiLyrion , vor ungültig erkläret -
Notorisch ist , daß Franckreich das Reich seitdem letzten Frieden feindlich nicht ange¬
fallen ; Allein hier zeigt sich die zweyte Absicht , deren oben Erwehnung geAehen,
nehmlich , der auf den Umsturtz des Reichs seine Gedancken richtende Verfasser will
glaubend machen , Franckreich habe das Reich angefallen , Franckreich Habe den Frie¬
den mit dem Reiche vor ungültig erkläret , Franckreich sey also wurcklich nnt dem
Reiche in einem Krieg verfangen : Daraus soll , nach seiner Meynung , folgen , das
Reich müsse dieser Crone gleichfalls den Krieg ankundigen ; Und hierauf zielet alles
Dichten und Trachten des Verfassers . Denn dieses ist die von Skulls her emgefuhrte
kolirie des Wiener -Hofes, das Reich in dessen krivsc-Streitigkeiren zu verwickeln, ohne
sich darum zu bekümmern , ob es dessen Nutzen oder Schaden sey . Niemahls wurde des
Reichs 0oovenien2 darbey beobachtet, sondern solches zuletzt täLriNeiret , und muste, mit
Verlust ansehnlicher Lander , Städte und krovmrien , die aufgewendete Kriegs-Kosten
an Franckreich vergüten . Auf diese Maße wolle man zu Wien das alte Lied gerne
wieder anstimmen , und in dieser Absicht entblödet man sich nicht , ungejcheut vorzu¬
geben , das Reich habe mit Franckreich keinen Frieden. - Allein , ist diefts derer Reichs-
Stände lmemion ? Gedencken selbige gleichfalls in einen Krieg mit Franckreich ohne
Noch und darzu gegebene Ursache sich einzulassen ? Können diese geschehen lassen , daß
ein Mit - Stand ihnen hierunter Gesetze vorschreibe ? Wie ist es zu verantworten , eine
solche Schrisst ohne jemandes Commurücarion und Einwilligung zu 61<ckiren , die
öffentlich , obgleich wider die Wahrheit , behauptet , man habe keinen Frieden mit
Franckreich , und müsse man daher diese Crone , ohne gegebene Ursache, ohne zuver-
hoffenden Vortheil , und mit der vor Augen schwebenden Geftchr das Haearrum bellt
abzugeben , bekriegen , welches Gelegenheit zu höchst- beschwerlichen Folgerungen geben
könte , wenn Franckreich sich selbige zu Nutze machen und Teutschland feindlich rraLUren
wolte.

D - "
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Andenckens , Ihres Orts beobachtet worden , sogar , daß eben
diese Aufmercksamkeit verschiedentlich , und zum Theil von denen
nehmlichen sechsten , welche nachhero die zaghafftigste Ehrfurcht
gegen Franckreich bezeuget haben , ( i z ) getadelt werden wollen,
wiewohln sie weder das mindeste Nachtheil eines Dritten , noch
einige Außerachtlassung des gemeinen Bestens , sondern lediglich
die , leyder ! durch die Erfahrung mehr dann zu viel nachhero
bekräfftigte vorläuffige Erkänntniß derer dem werthen Vater¬
lande und gantzen Christenheit bevorgestandenen ungeheuren
Ubels, nebst deren sorgfältigen Abwendung, zur Absicht Hat. ( i4)
In diese glorreiche väterliche Fußftapffen find nicht minder
Jhro Königliche Majestät zu Ungarn und Böhmen eingetreten.
Allerhöchst- Dieselben haben Sich sicherlich nicht vorzuwerffen,
etwas unterlassen zu haben, um den Frieden mit der Krön Franck¬
reich beyzubehalten . Sie haben zu solchem Ende öfftere Zu-
schrifften an den k

^lcur^ ergehen lassen , und Sich mehr¬
mahlen anerboten , alle Anstände zu erläutern , ( i 5) so dieje¬
nigen einzustreuen sich bemühen , denen es , aus ehrgeitzigen
krivar- Absichten , um Anzündung eines6cncrs1 - Kriegs-Feuers
zu thun wäre. (16) Sie haben Sich auch auf den geschwornen

Frieden,
( i z) Der Verfasser dieses Aussatzes unterstehet sich hier , diejenigen , die er doch weiter unten

des Wienerischen Hofes getreue Bunds » Genossen selbst nennet, vermessentlicher Weise
einer unanständigstenZaghafftigkeit zu beschuldigen : So ist er mit seiner exrrava §i-
renden Feder selbst denen Regeln der gesunden Vernunfft zuwider zu schreiben gewohnt.
Solte es aber möglich seyn , daß ihm dieser Frevel gegen grosse Häupter und Bunds-
Genossen langer vor ungenoffen ausgehen werde?

( 14) Man provociret auf einen jeden unpartheyischen Leser , ob hierinnen der geringste Ver¬
stand anzutreffen sey. Die Aufmercksamkeit , welche diejenigen getadelt , so selbst
zaghafft worden , soll kein Nachtheil des Dritten , keine Versäumung des gemeinen
Bestens , zur Absicht gehabt haben , sondern in dieser Aufmercksamkeit sey man durch
die Erfahrung bekräfftiget worden , einer vorlauffigen Erkänntniß des der gantzen Chri¬
stenheit bevorgestandenen ungeheuren Übels . Der Verfasser , da er von einem Un¬
geheuer reden will , welches nirgends als in seinem Gehirne anzutreffen , bedienet sich
einer so ungeheuren Schreib - Art , die einem jeden mehr Mitleiden über dessen zerrüttete
IciLen , als einen wahren Begriff von demjenigen beybringet , was er sagen oder viel¬
mehr erdichten wollen.

( i 5) Es kam nicht darauf an , die Anstande mit blossen hochtrabenden , in der That nichts
imponjrendenWorten zu erläutern, wie des Verfassers Art und Gewohnheit ist , son¬
dern ob man zu Wien eine würckliche Imemion gehabt, diejenigen , so rechtmäßige An¬
sprüche hatten , billigmäßig zu Larisfgciren. Da ist nun aber Welt - kündig , daß man
hierzu niemahls einigen , auch nur den geringsten Schritt thun, oder denen glimpflichsten
Vorstellungen nur das wenigste Gehör geben wollen , und niemand , ist in demjenigen,
was in diesen drey Jahren geschehen , so unerfahren , daß er nicht wissen solle , wie hier
wiederum äireÄö wider die Wahrheit geschrieben sey.

(16) Hier redet derjenige , so die Feder gefuhret , von Anzündung eines Oenergl- Kriegs-
Feuers , und beschuldiget dessen anderePersonen , die er doch zu nennen sich nicht ge¬
trauet , da doch niemanden besser , als ihm selbst , bewust , wie dieses die eintzigeÄbsicht
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Frieden , auf Treu und Glauben , auf alles , was in der mensch¬
lichen Geiellschafft heilig ist , beständig , aber vergebens , be-
worffen , üble Rathschläge haben vorgedrungen , der Entschluß
wurde gefaßt, Allerhöchst -Dieselbe und Dero Durchlauchtigstes
Ern - Haus zu unterdrücken , und nichts verabsäumet , um den
erwünschten Ausschlag eines so ungerechten Vorhabens zu ver¬
sichern , sogar , daß man auch in Norden ein Kriegs - Heuer an-
zuzünden , und die Ottomannische Pforte anzufrischen , sich nicht
gescheuet hat. (17) Ein so unerhörtes Verfahren wurde , nebst
jenem , was von der.ermangelnden förmlichen Reichs - k -mNLL-
rion ( 18) vberwehnet worden , zugleich mit der unftatthafften
Einwendung der in Gedancken verhaltenen , und von der gelei¬
steten c^ rsnrie heimlich ausgenommenen , an sich offenbar nich¬
tigen Gerechtsamen eines Dritten zu bemänteln (19) gesucht.
Einwendung , welche , wenn sie statt haben könte , zum Voraus
allekimfftige^ Äaren entkräfften , mithin das Band der mensch¬
lichen Gesellschafft völlig zerreißen würde. (20) Unter einemso

unstatt-
des Wiener - Hofes sey , so auch in dieser Schmäh - Schl ifft deutlich genug an den Tag
gegeben wird , daß nchmlich gantz Europa , besonders aber das Reich , ineinenOe-
uergl - Krieg verwickelt , und gegen geschworne Friedens - IraLkaren , gegen Treu und
Glauben , ja gegen alles , wcks in der menschlichen Gesellschafft heilig ist , seine von allen
vernünfftigenLeuten vor ckimericzue allgesehenen krojeäie ausgesühret werden sollen.

( 17) ( lalumuiare auc^ Äer , Icmpsr glicjuiä bserer , ist der Wahl - Spruch desVerfassers:
DergleichenFabeltl find der Welt schon mehr vorgebildet worden ; Allein noch niemahls
hat sich in Norden jemand darüber in öffentlichen Ausschreiben über solche ungeziemende
iVlenees beschweret, als auch von einem Nordischen Hofe über die gefährliche ImriZuen
eines Wienerischen lVliuitter8 geschehen , welcher , ob er dergleichen für sich unternom¬
men haben könne , man einen jeden selbst urtheilen laßt. Der Nähme der Ottoman-
nischen Pforte ist ein alter Kunstgriff der Oesterreichischen Mnilkuorum , die Gemüther
zu erhitzen ; Allein eben , weil er alt , so ist er auch allzu sehr abgenutzet , und wird deS
Verfassers unwahren Erdichtungen ohnedem wohl niemand Glauben beymessen.

( 18) Die ermangelnde Reichs - kanlicarion hat ja mit denen an den Wiener - Hof zu ma¬
chenden krsecerckionen nichts zu thun , also hat diese nicht gllegiret werden können . So
weiß man auch nicht , daß sich jemahls rmökoriwre publica hierauf beruffen worden,
denn Vil'Lurle eines oder andern krivari kommen hierunter in keine Elouüöerarion.

(19) ' Wie kan der Verfasser sagen , daß die Gerechtsamen eines Dritten in Gedancken ver¬
halten , und heimlich von der geleisteten Oaramie ausgeschlossen worden, da ja weyland
Kayser Carl der VI mit dürren und ausgedrucktenWorten diese Ocu-gmie anders nicht,
als in so weit sie keinem Dritten etwas schade , verlanget , solche auch unter keiner
andern Eonciirion , als wie der Antrag geschehen , versprochen worden ? Es brauchet
keiner Bemäntelung , wo die und vorige Kayserliche LommMons - vecrera
selbst reden.

(20) Wenn zwey oder drey , so die Stärcke in Händen haben , zusammen treten, und , ohne
jemahls untersucht zu haben , ob eines Dritten Ansprüche gegründet oder nicht , auch,
ohne Richter in der Sache zu seyn , unter dem Nahmen einer Oaramie aussprechen und
ckeciäiren wollen , daß ein Dritter seines Rechts verlustig seyn , und darmit , weil sie es
ihrer Oouvenieu? nicht gemäß befinden , schlechterdings nicht gehöret werden solle,
alsdann kan man mit Wahrheit sagen , daß alle künfftigelrsÄLtenentkräfftet, mithin
das Band der menschlichen Gesellschafft zerrissen werde.
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imstatthafftenVorwand nun würde Jhro Majestät , der Königin,
und Dero Unterthanen , alles Unheil , so man gegen Sie ausüben
können , nebst äußerlichem Schaden , zugefüget , und , solange
nur immer die -Hoffnung. , das Durchlauchtigste Ertz-Haus gäntz-
lich zu unterdrücken / fürgedauert , Thür und Thor allen fried-
fertigenOeffnungen verschlossen , (21 ) so lange die Frantzösifchen
Kriegs -Völcker sich auf Tentschem Boden zu unterhalten vermö¬
gend , hat man , an statt sich so , wie numnehro gefchiehet , zu
verstellen , sothanen Teutschen Boden mit einem Frantzösifchen
Kriegs -Heere nach dem andern zu überschwemmen beeiffert . (22)
Allein der gerechte GOtt hat das Durchlauchtigste Ertz - Haus
just zur Zeit zu erheben wieder angefangen , als die meisten es
gäntzlich unterdrückt zu seyn geglaubet. Und müßte man nicht
nur alle Christliche , sondern auch sogar alle vernünfftige Ge-
dancken sich ausschlagen , wenn man in denen sich nach und nach
ereignenden grossen Begebenheiten dessen Finger mißkennen

wolte,
(21) Ist gegen die Welt - kündige Wahrheit , da ja vor und unter den Waffen sich jederzeit

erkläret worden , einen billigmäßigen Vergleich statt finden zu lassen . Es zeugen auch
hiervon die bekannte Kayserliche Lommiillcms - Oecrera in den Zeiten , da sich die
Sachen bey weitem nicht in dem Stande , wie anjetzo , befunden . Allein , har man
denn zu Wien allen friedfertigen Anerbietungen das geringste Gehör gegeben ? Ist man
in einen Vorschlag zu Wiederherstellung des Friedens eingegangen ? Hat man nicht
allezeit die Oonülia daselbst geführet , die Sache auf das aufferste zu pouüiren , solte
auch gantz Teutschland, welches doch dieser Streit an und vor sich selbst nichts angehet,
darüber zu Grund und Trümmern gehen ?

(22) Den Teutschen Boden ist sich mit einem Frantzösischen Kriegs - Heere nach dem andern
zu überschwemmen nicht beeiffert , sondern diese Hülffs - Völcker sind gerade nach
Bayern , und in die in Anspruch befindliche Lande geführet worden , weil sonst , wegen
Harte des Wienerisches Hofes , und weil man allda von keinen Lxpecliemicn etwas
wissen wolte , kein Mittel übrig blieben , zu der gebührenden La^ öiion zu gelangen;
Kein eintziger Stand kan sagen , daß ihm dadurch Schaden zugezogen worden ; Alles
ist richtig , und bis auf den letzten Heller , bezahlet : Dieses aber heisset sich beeistem,
das Reich mit fremden Kriegs - Völckcrn zu überschwemmen , wenn man in die aussr
allem Anspruch stehende , gantz neutrale und an der Sache keinen Antheil nehmende
Lande grosse Kriegs - Heere , und noch darzu größten Theils von un6 ileip 1jmrten Völ¬
kern , einführet, wenn man darinnen viele Monate Still - Lager machet , die Reichs-
Stände , gleich als ob sie Unterthanen wären , zusammen verschreibet , ihnen beschwer¬
liche Liefferungen anmuthet , sie mit militärischer Lxecmicm bedrohet , weder Holtz
noch Stroh , noch , wo man kourgZiret und campiret , im geringsten etwas bezahlet,
bey den Hin - und Her - Baretten das Land und Weinberge ruiniret , und die Fuhrenund Vorspannen ohne Entgelt erpresset, darbey denen Irouppen allen Muthwillen ge¬
stattet , gantze Dörffer und Flecken ausplündern lasset , und zuletzt das Reich noch darzu
veranlassen und nöthigen will , zu seinem größten Schaden , in einen Oeuergl - Krieg
einzugehen . Ob dieses Franckreich oder Oesterrrich gethan , darff man nicht fragen,
weil alles nur mehr als zu bekannt ist , und sich die Nach - Welt über die Verwegenheitdes Verfassers nicht genugsam wird verwundern können , da er nehmlich allhier , wie
an unzählichen andern Orten , so dreuste gegen die Wahrheit zu schreiben sich unter¬
fangen , da doch das Gegentheil jedermann wissend ist , und viel tausend Personen,
wegen ihres erlittenen Schadens , gegen ihn zu zeugen genöchiget sind.
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wolle , (29) zumahlen, -a ein grosser Theil der Frantzösischen
Marion selbsten ihn nicht zu mißkennen bezeiget. Wird also
nicht gleich bey jemanden , so nicht sich selbsten verblenden will,
oder besondere Neben-Absichten heget , den mindesten Eindruck
machen , daß die Lron Frankreich, nachdeme, ungehindert der
angewandten äußersten Bemühung , ihr ungerechtes Vorhaben
mißlungen ist , auf den nemlichen Friedens - i 'rLÄar , den sie
kurtz nach dessen Schluß gebrochen , (24) anietzo zuruckgehen
will , indem , wenn ein solches ihr gekürzte , sothane Krone zu
mehrern derley nie zu ihrem Schaden , wohl aber eines anderen,
zur gäntzlichen Unterdrückung der allgemeinen Freyheit aus-
schlagen mögenden Unterfangungen für das kunfftige vielmehr
angefrischet , als davon abgehalten würde. (2I) Von dämmen
jedoch seynd Jhro Majestät die Königin nicht unversöhnlich,
führen auch all obiges nicht zu mehrerer Verbitterung derer
Gemüther , sondern zur behörigen Erhebung Ihrer ungemei¬
nen Mäßigung , wie auch zur vollständigen Darthuung der
ohnumgänglichen Nothwendigkeit lediglich an , (26) daß keinem

ver-

(rz) Man mäste mit dem Verfasser gewiß nicht nur alle Christliche , sondern auch sogar alle
vernünfftige , Gedancken sich ausschlagen , wenn man aus dein blosienLvsm der Sache
von deren )uck >2 urtheilen wolte . Es muß also der letzte auf des Verfassers Mitver¬
anlassung aygefangene Krieg gegen die Ottomannische Pforte auf der Oesterreichischen
Seite höchst ungerecht , und wider Treu und Glauben unternommen worden seyn,
weil er io unglücklich abgelauffen . Kinder wissen, daß GOtt nach seiner kroviclenr
uns unbegreiffliche Dinge verhänget, sonst würde wahrhaffng der Verfasser auch nicht
mit seinen Land - verderblichen Con6 ! Ü8 so hoch gestiegen seyn , und so lange in den
Tag hinein haben schreiben können ; Inzwischen ist die Sache noch nicht geendiget,
und insgemein heisset es erst : In 6ns viäebicur , cujv8 roni.

<24) Die Cron Franckreich hat den mit dem Reich habende^ Frieden nicht gebrochen , solches
nicht angefallen , selbigem nicht einen Erdenklos entzogenkeinen neutralen Reichs-
Stand in demselben bekrieget , und das Reich würde unglücklich seyn , wenn es selbst
den Frieden brechen , und , um des Verfassers Vorgeben willen , einen Krieg daMröiren
wolte . Allein solte es nicht ein Friedens-Bruch heissen , wenn ein Stand des Reichs
sich alles desjenigen unterfanget , was in der t^ora rr . angeführet worden , und Welt¬
kündig ist?

(2 5) Die Beantwortung dieses Puncts überlasset man Franckreich . Es ist aber eine alte
kolinc des Wienerischen Hofes , so dem Reiche schon so viel Blut , Geld und Pro¬
vinzen gekostet , letzteres in seine krivar - Handel einzuverwickeln , da denn die Fran-
tzösische Macht bald so groß und fürchterlich vorgestellet worden , als ob solche gantz
Europa bezwingen würde , bald aber hat man selbige wieder so klein und verächtlich
vorgespiegelt , als ob es nur den blossen Willen kosten würde , Franckreich gantzlich
über den Haussen zu werffen . Zum grösten Nachtheile Teutschlaydes wolte man es
anjetzo gerne wieder also machen? Denn was bekümmert man sich zu Wien um das
Reich und dessen Stände , wenn man nur seine krivgr -Abstchten erreichen kan?

(26) Zum Zeugniß , daß der Wiener - Hof die Gemüther nicht mehr verbittern wolle , muß
fteylich wohl dienen , daß er weder Kayser noch Reichs - Tag erkennen will , daß er
auswärtige Machte und vornehme Reichs - Stände einer ohnanstandigsten Zasbafftig-

E kei(
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verkleisterten , sondern dauerhafften Frieden die Hände geboten
werden mögen , mehr dann nie wäre unverantwortlich , wenn
aeaenwärtiqe Gelegenheit ausser Acht gelassen werden solle,
eintzig undallein die derleyAussöhimngs - Mltttlhervor zu
sichen , nach deren,Festsetzung gleiches Unheil als mrdas ver¬
gangene , für das kunfftige nicht mehr zu besal)ren st mde (27)
Wenn semahlen das »m nunc -lur nun^uLm statt gehcwr , w
muß es anjetzo statt haben , und wiewenig mitUnsren ,
^Lranrien und Eyd - Schwüren , wann selbe duch reale Scher¬
beit sich nicht unterstützt befinden , dem Durch ! . Ertz - Hause,
dem Reiche , der Khristenhm geholffen sey ' hat Ae Erfahrung
mehr dann zu viel bewiesen. (28) Hhro Maiestat die Königin
verlangen ohnedasin dermahligen glücklichen Stande emmeh-
rers nicht , als worauf Sie auch in denen mißlichsten Umstan¬
den (29) bestanden , ein mehrers nicht , als was der Güldenen
Bulle , dem Land - Frieden , denen HaÄaren gemäß »ft , und
die unläugbare Grund - Sätze des natürlichen und Volcker-
Rechts , allerdings erheischen , (zo) nemlichfür dasVeiMN-
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keit beschuldiget , daß er mit denverbitterstenExpressionenSachen , dreunammuer
im Reiche abgethan , und darbeyrmione fumriseine jurg , wenn er deren Hat , ohne¬
dem LÄviret , wieder rege machet , und von VioUrung aller nat̂ llchen , göttlichen
und Völcker-Rechte redet . Und wer wolte an dessen ungemeinerMäßigung zweiffeln,
da er ja nichts mehr verlanget,als gantz Europa in einen e^ a nur zehen - oder zwantzig-
jäbriaen Oeneral - Krieg zu verwickeln , die von dem Westphalischen Frieden ange¬
schloffene sämtliche legren über den Haussen zu werffen , und sich zu fernerkrivac-
LLcisfäÄlon mit Elsaß , Lothringen - denendreyBißthumern^ rgncke - Lomce , und
etwa noch ein Paar Provinzen von Franckreich , begnügen lasten will?

(r?) Bey denen Gertruydischenprseliminarien führte der Wiener-Hof eben diese Sprache,
die aber Deutschland gar theuer bezahlen müssen.

(28 ) Will man nach der Erfahrung urtheilen , so hat der Wiener- Hof allezeit , wenn er
das Reich um seineskrivar-Inreressehalber in einen Krieg gegen Franckreich verwickeln
wollen , eben also geredet ; So bald er aber diesen Endzweck erlanget , kaum einen
Mann zur Reichs-Xrmäe mehr gestellet, ausserhalb desselben um seines krivac -Nutzens
den Krieg hauptsächlich zu poussiren gesucht , hingegen das Reich denen feindlichen An¬
sallen und (Honrribmionen Preiß gegeben , und wenn er sich weiter solchen auszuhal¬
len nicht mehr getrauet , das Reich lacriliciret , und mit dessen Verlust, einen diesem
am meisten pr«ju6icirlichen Frieden gemacht . Dieses hat die bisherige Erfahrung
mehr als zuviel erwiesen , und die zukünfftige , woferne,welches GOtt verhüten wird,
das Reich wieder in dergleichen Umstände verwickelt werden solte , wird es noch mehr

- bestätigen.
Also muß man zu Wien in denen mißlichsten Umständen schon verlanget haben , Elsaß,
Lotharingen , und die übrigen Provintzien, Franckreich abzunehmen , den Westphau-
schen , und darauf mit dieser Crone weiter geschlossene , Friedens - LrgAgren ru Flu¬
ren , und zu Ausführung dieser ckimeriyuen ?roje<Ae das Reich in einen hochstge-
fährlichen Krieg zu verwickeln.

(zo) Es müssen also auch die Güldene Bulle , der Land - Frieden , die IrsLbaren und die
unläugbarenGrund- Sätze, des natürlichen und Wlcker- Rechtes erheischen , da^

em
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aene schadlos gehalten / und für das künfftige sicher
aestellt zu werden/ sovon niemand , bey welchem die mindeste
redliche Gesinnung annoch übrig verblieben , für eine der
Reichs - Verfassung , dem Gleichgewichte von Europa , der Ge¬
rechtigkeit abbrüchige Vergrösserungs - Begierde , ausgetherlet
^ " ^

Hierumm ist es Jhrv Majestät der Königin nicht , sondern
lediglich um die Befestigung ihres und des allgemeinen Wohl-,
seyns und Wiederherstellung des so sehr zerrütteten Reichs-
Wesens , sein des Reichs Ansehen , auch innerlich und aufferlrche
Frcyheit , um die Sicherheit dessen gesamter Stande , ohne Un¬
terschied der Religion , nach deren mehrere oder mittlere Macht,
um das Beste von Europa , um das Hell der gantzen Shrssten-
heit zu thun . (Z2) Diese grosse vbjcLta hat man bey dem
Reichs-Schluß vom n . ^ n. 1732 . wie aus dessen Inhalt klar

Mit -Skanb , ohne Kayser und Reich darum zu fragen , über Reichs - Lehne Dom¬
ren , solche dem einen , ohncrachrcr er lolche so gar von den vorigen Kayser » ,utto Sr

oneroso lirulo erhallen , entziehen , und UNI sichvon der sonst schuldigen kr .var - 8a-

risKLiion zu beftcycn , dem andern zuchcilen zu können , oder der Verfasser muß
einräumen , daß dasjenige , was man sich in dem jetzigen mit Sardinien
unterfangen , diesem allen ciireLkü zuwider lauste , mithin niemand mehrmals derWiener-

Hof , wider die unläugbaren Grund - Satze des natürlichen- und solcher - Rechtes zu
handeln gewöhnet sey.
Anders will der Wiener -Hof keinen Frieden , als wenn er für das vergangne schad-

^
i^ gehasten , und für das zuküuffti/sich -r gcst-ll-t worden Unter der Schad,os-
haltuna verstehet er alles , was er seit Carl des VI . ^ ade abgetreten , und was ihm
der Krieg gekostet , daraus folget , daß ihm das Reich diese Schadloshaltung pro-
curircn s oder selbst dafür hassten , oder daß diese

-rrsSaren so. wenig , als der Mit

Franckreich geschloffeneW -stphalisch - und fvlgendeFriedens-Schluffe,ihn binden Alen,
um die ^ vulü nicht recupariren zu können . Die Sicherstellung auf das künfftige
har die gantzliche Unterdrückung von Franckreich und dessen Verheerung , auch Ent-
reiffung der meistenProvintzien dieses Reichs , zum Endzweck. Hier stehet man dessen
ungemeine Mäßigung , und wessen sich das Reich , die kmLncen , so mit dem
Wiener - Hof Frieden geschlossen , und für ihre kr « renüones SaristaLtlon erhalten,
la in der Onüquenr alle Mächte von Europa , zu versprechen haben . Gewiß , dem¬
jenigen muß, um sich der Lxprelffonen des Verfassers zu bedienen , keine redliche
Gesinnung übrig geblieben scyn , oder es ihm an aller,auch nur der geringsten,Einsicht
mangeln , der hier eine der Reichs - Verfassung , dem Gleichgewichte von Europa
und der Gerechtigkeit selbst , abbrüchige Vergrösserungs - Begierde , barbey aber auch
höchstcklmerigus Icköen , so kaum einem , der das hitzige Fieber hat , IMSchlafe vor-
kommen , mißkennen wolte.

( ZL) Daß dieses alles krorettanones fgAo comrarig - sind , lieget am Hellen Tage , und
wenn das Glück dem Wiener -Hofe nur noch einige Zeit lang fgvoriüren solte , werden
wir bald die kriricipia , die man zu kbülippi II . und keräinanäiiII . Zelten don Ser*
ten Oesterreich geführet , zur Zerrüttung des Vaterlandes , Unterdrückungder Rechs-
Freyheit , Ruinirung der Stande , ohne Unterscheid der Religion , nach deren Meh¬
rern oder Mittlern Macht , auch zum Schaden von gantz Europa , wieder emgefuhret
sehen , und wiewohl zu spat , deren Härte und Unbilligkeit beklagen.

^ - - - '- - E 2 '
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erhellet , vor Augen gehabt , und was sich seithero ergeben,
sitzet die Nothwendigkeit zulänglicher Sorge für deren voll¬
ständige Erreichung zu tragen ausser allen Zweifel , mithin kan
sich einiger mit sothanen Schluß zu vereinbaren nicht mögli¬
chen Vermittelungen um so weniger gefugt werden , (z z)

Da nun Jhro Majestät der Königin Sache so gerecht , und
der Endzweck , den Sie Sich vorgesetzt haben , so heilsam ist,
und da , was Ihrer großmüthigen Standhafftigkeit das Reich
und sämtliche um die Beybehaltuna der allgemeinen Frcyheit
rühmlich beeiferte Europäischen Mächte zu dancken haben , so
klar vor Augen lieget , sosetzenAllerhöchst - Dieselben zuförderst
forthin Ihr uneinqeschräncktes.Christliches Vertrauen aufGOtt,
leben auch der gäntzlichen Zuversicht , daß Jhro der Beyftand
Ihrer getreuen Bunds - Genossen und aller thunliche Vorschub
sämtlicher wahren teutschen Narrioren nicht ermangeln , ja am
Ende Ihre Feinde sechsten die Einigkeit Dero Gesinnung in vol¬
ler Masse erkennen werden . (34)

Regenspurg den i6 . ^ u§ . 174z.
Erste

(Zz) Hochmüthiger und geringschätziger ist das Reich wohl niemahlen , als hier , rrsLkiret
worden. Letzteres hat die Vermittelung übernommen , und die See-Mächte ersuchet,
solcher mit beyzutreten ; Diese haben es auf Oesterreichs Veranlassen nicht einmahl
einer Antwort gewürdiget ; Oesterreich hingegen läffet hier , um dessen Verachtung
destomehr zu bezeigen , mit zwey Worten , gleichsam nur im Vorbeygehen , erklären,
mit dessen vorhabenden grossen Absichten lasse sich diese Vermittelung nicht vereinba-

- reu . Also will der Wiener -Hof weder Friede noch einige darzu abzielende ^ rgökacen
1 leiden , wenn ihm nicht erst geholffen worden , Franckreich , stiller Meynung nach,

ausser Stand zu setzen , in Zukunfft mehr etwas thun zu können , und bis er eine
völlige Genugthuung erlanget. Gesetzt aber auch , der Reichs-Schluß vom 11 . 1 -m.
1732 . solle , und zwar nach der eigenen , obgleich ungegründeten, Imemion des Wiener-
Hofes in das Werck gesttzet werden ; So gründet sich ja selbiger auf das Kaystrliche
dommillions - Decrer , welches ausdrücklich im Munde führet , daß man durch den

! damahligen Antrag keinen Dritten an seinen etwa habenden Rechten verkürtzen wolle;
Nun sind aber seit der Zeit diese Ansprüche der Dritten bekannt worden .

'
Ich will

hier nicht sagen , ob solche gegründet oder nicht ? sondern es ist genug , daß sie würck-
lich vorhanden. Da nun das damahlige Ommillions - vecrec deutlich zeiget , daß
einem Dritten nicht prXjuckiciret werden solle , und unter dieser von dem Kayser selbst
an Hand gegebenen Ooncktton der Reichs-Schluß erfolget : So ist ja nichts natür¬
liches , nichts allen Rechten gemäffer , nichts billiger , als daß durch eine Vermittelung

- beyderstitige Gründe überleget , und ein Mittel ausfindig zu machen gesucht werde , wie
man auf billige Oori6mones die Streitigkeiten aus dem Grunde heben und abthun
könne . Hierwider schreyet nun der Verfasser wider die Wahrheit , diese Vermitte¬
lung sey mit solhanem Schluffe nicht zu vereinbaren , da selbige doch vielmehr eine' ' natürliche und nothwendige Folgerung desselben ist. Warum ? Weil der Wiener -Hof
fürchtet , wenn die Sache unpartheyisch untersucht werden soll , daß sich die Vlöffe
seiner Rechts - Gründe zeigen werde , und weil man zu Wien schon längst gewohnt gewe¬
sen , in keiner Sache billige ^ empersmemen Platz finden zu lassen , sondern durch
die überwiegende Macht vis kaÄi alles zu entscheiden.

l<Z4) Hier ist endlich der Schluß dieses hochtrabenden an wahren Gründen aber leeren Zcripri,
ohne daß man weiß , was der Verfasser desselben damit eigentlich habe sagen wollen.
Im Eingang hatte er des Klr. la Vortrag mlsriret, nirgends aber auf dessen

Haupt-
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K r st e
sogenannte

I'KOM ^ HOM Mmö.
Hro Majestät , die Königin zu Hungarn und Böheim,

Ertz - HertzoginzuOesterreich , meine Allergnadigste
Frau Frau , haben durch häuffige Schrifften , auch
gedruckteVorstellungen und Verwahrungs -Urkunden,

dem qesammten Reich , wie mgleichen denen mehristen Euro-.
paischen

Haupt - ?ropvlmone8 geantwortet. Nach des Verfassers eigenem Auszuge haben
diese in folgenden bestanden : i ) Die Vermittlung , so Vas Reich übernommen, sey
der Cron Franckreich angenehm , 2) noch mehr aber , daß zwischen KayserlicherMajestät
und dem Wiener - Hofe eine Handlung obsey , die zu dem Frieden Hoffnung mache,
wie nun z) die Frantzösischen ^ rouppen nur als Hulffs - Völcker m das Reich , und
zwar , nachdem sie gerusten worden , gekommen ; Also , da4) solche als Hulffs -Volcker,
ben so bewandtenUmständen , nicht mehr nöthig , wären sie an die FrantzösischeGrentzen
zurück beordret , wodurch s) die Cron Franckreich zeigen wolle , daß selbige das Reich
nicht zu bekriegen , sondern mit selbigem alles gute Einverstandniß und Nachbarschafft
benbehalten wolle : Auf alles dieses wirdNichtein Wort geantwortet. Der Ver¬
mittlung des Reichs wird nur im Vorbeygehen auf eine hochst- verachtliche Art zwar
gedacht , solche aber , ohne eine Ursache zu geben , hochmuthlg verworffen , daß eine
Handlung zwischen Jhro Kayserlichen Majestät und dem Wiener - Hofe obgewesen,
weder geläugnet , noch bejahet , weil man das erste , wegen desjenigen , was durch
Vermittelung von Engelland aufs laper gekommen , wider die Wahrheit zu Lhun sich
nickt unterstehen dürsten , letzteres aber darum nicht einraumen wollen , weil zugleich mit

nachdem sie geraffen worden , m Bayern , und in die in Streit befangene Lande , einge¬
rückt, in dem Reche selbst aber niemandenÜberlast zugezogen, noch weniger aber jemand
bekrieget , ist mancomra nocoriecsremzu läugnen nicht vermögend gewesen , und die
kroäercuion der Crou Franckreich , die Ivouppen , sobald als sie damahls selbe als
Hülffs - Voleker nicht mehr nöthig geglaubet, wieder zurück zu beruffen, hat dem Wiener-
Hofe , der gerne Gelegenheit hätte , umseine herrschsüchtige Rache auszufuhren, das
Reich in einen Lenergl - Krieg zu verwickeln, nicht angestanden ; Also hat man auf
alles , was lVIr . la t>loue ) im Nahmen der Eron Franckreich , vorgetragen , nicht das
geringste geantwortet , dagegen aber hat man geglaubet , eine bequeme Gelegenheit ge¬
funden zu haben , die an sich unstatthaffte, gegen Kayserliche Majestät , das Chur-Furst-
liche EolleZium , und bas gantze Reich , clireöiogerichtete vermeyntlichekrvceüa-
UonL8 und Oee1arariorie8 nuI1uaci8 , in der That aber 1che11o8tamolo8 ) gleichsam
unvermerckt , aä Oiökaruramzu bringen , denjenigen , so von den Sachen nicht infor-
muet, als ob man zu Wien friedfertige Gedancken habe , und Jhro Kayserliche Ma¬
jestät gleichsam racireerhnne , weiß zu machen , dargegen aber sich den Weg zu bahnen,
Gesandten zum Reichs - Tage , ohne Kayserliche Majestät und den Reichs - Tag selbst
zu riAnolEu , schicken zu können , dem Reiche vorzuspiegeln , als ob Franckreich an
einen Krieg mit dem Reiche würcklich gedacht , und die Friedens-lraLiaren vor ungültig
erkläret habe , dadurch aber die Sachen zu einem abermahligenReichs - Kriege gegen
Franckreich einzuleiten , und auf diese Maße endlich gantz Europa in die größte Ver¬
wirrung zu setzen , in der Hoffnung , durch einen allgemeinen Krieg undVerheerung aller
Länder semen L?rivac-Nutzen zu suchen , und die beydemHguseOesterreichangestammete

F .« weit-
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päischen Mächten überzeugend ( zz ) M erkennen gegeben,
wie gar nichtig alle und jede an Dero Väterliche , ebenvom ge¬
lammten Reich und denen mehriften Europäischen Machten,
auf das seyerlichste und bündigste

^
gewährte Erb - Folge (z6)

gemacht werden wollende Ansprüche seynd ; wie sothanen
Ansprüchen vielfältige ^ ÄLren , Eydschwure , un
Wege stehen ; (37) wie durch gewaltthätige Überziehung Dero
Reichs - Landen alle Reichs - Satzungen , zumahlen die Güldene
Bull , der so hoch verpönte Land - Frieden , auch Westphallsche
Friedens - Schluß , offenbahrist verletzet worden ; was grosser

Gefahr,
weit - aussehende Hoheits - und Machts - krojeLia auszuführen , darbey der unter dem
Nahmen derer Freyherren von Plettenberg und von Palm sich versteckende wahre Ver¬
fasser von der ihm so sehr gefallenden , dem Wiener -Hofe aber bey so vielen Gelegenheiten
selbst so nachtheilig befundenen hochtrabenden und verworrenen Schreib - Art eine aber-
mahligeProbe ablegen , auch durch Schändung gecrönter Häupter, und Anbringung
allerhand unwahrerBeschuldigungen , sein Müthlein kühlen , diejenigen , so der Sachen
nicht genugsam erfahren , irre machen , und von patriotischen , auf eine wahre Be¬
ruhigung Teutschlandes und auf einen dauerhafftenFrieden abzielenden Gedancken ab¬
wenden wollen . Ob aber dergleichen Unternehmen ohngeahndet dahin gehen könne?
Ob Kayserliche Majestät und das Reich zu so einem kühnen und Reichs-Gesetz -widrigen
Unternehmen stille schweigen , es auch bloß generoto comempru verachten können?
Ob es zu verantworten möglich , dergleichenviKarur einer Schrifft heimlich , und ohne
jemandes Vorwiffen oder Einwilligung , zu veranlassen , die nicht allein wegen der Cron
Franckreich , von der in kacie Imperii behauptet wird , sie habe mit dem Reiche keinen
Frieden , sondern auch in andern Puncten , die gefährlichsten Folgerungen nach sich
ziehen kan ? Und ob nicht die beschehene Oiökarur ohnumgänglicĥ wieder zu c -Mren,
und diese unförmliche Schrifft ab zu removiren sey ? Darüber lasset man billig
jeden wahren Teutschen karrioren ohnpartheyisch urtheilen.

Antwort.
Je der Wienerische Hof bloß mit ausgesuchten Worten und leeren vecla-

marionen , seine ungegründeteAnforderungen zn bekleistern gewöhnet ; Also
ist nicht allein der Anfang , sondern auch durch und durch diese gantze Ver,
wahrungs -Urkunde damit angefüllet . Daß derselbe durch häuffige Schrifften,

auch gedruckte Vorstellungen und Verwahrungs - Urkunden , jedermann gleichsam zu
übertäuben gemeynet gewesen, wird nicht in Zweiffel gezogen. , Daß er aber überzeugend
zu erkennen gegeben , wie alle gemachte rechtmäßige Ansprüche nichtig waren , wird
ihm zu Gefallen niemand glauben, der die Sache mit unpartheyischen Augen unsicher,
und die unumstößliche Chur - Bayerische Rechts - Gründe dargegen hält.

<z6) Warum lässet der Verfasser hierbey weg , daß die sogenannte feierlichste und billigste
Gewährung von weyland Jhro Kayserlichen Majestät , glorwurdigster Gedächtniß,
anders nicht , als mit dieser ausdrücklichen Bedingung , gesuchet und verlanget worden,
in so weit solche denen Rechten eines Dritten unschädlich sey. Woraus denn natür¬
licher Weise folget , daß , wenn ein Dritter einiges Nachtheil , so ihm dadurch zuge¬
zogen werde , vorschützet , die Gewährung nicht Platz greiffen könne , als bis vorher auf
rechtmäßige Art untersuchet worden , ob diese Ansprüche gegründet sind , oder nicht,
und über diese Frage kan unmöglich der Wienerische Hof selbst urtheilen.

(Z7) Alles dieses sind nichtige keririone8 krincipii , und mit weit mehrerm Grunde kan man
von der kamoken kra^maric sagen , daß selbige gegen vielfältige IrgLkacen , k -Ea
OomQs , Kayserliche Belegungen, Eydschwüre, und gegen diegegründesteOraler-
riorum , errichtet worden.
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Gefahr , durch Einführung fremder zu einem so ungerechten
Vorl-aben gewiedmeter Hülffs - Völcker, (z8) die gantzeReichs-
Verfassung , eines jeden Sicherheit und Freyheit , ja die gantze
Christenheit , sich ausgesetzt befinden ; wie wenig mit der
Landfried - brüchigen Überziehung Ihrer Lande die nachhero erst
erfolgte , (40) obschon von Allerhöchst - Deroselbenfür gültig
nicht gehalten werden mögendeWahl(41) einige Ver-
knüpffung habe ; wie es Jhro auch hierunter nicht um den Wahl-
Ausschlag , (42) sondern eintzig und allein um Beybehaltung

Dero
( z 8) Mit diesem ClguLomace von der Gefahr der fremden Hülffs - Völcker , hat man sich

zu der Zeit , da dieses 8criprum verfertiget worden , noch einiger Massen behelffen
können. Zu der Zeit aber , da man solche 36 Imperü widerrechtlich zu bringen
gesuchet , wird sich wohl nielnand mehr ein Blendwerck dadurch vormachen lassen,
weilen nunmehro notorisch , daß diese so fürchterlich vorgebildete Französische Hülffs-
Völcker des Reichs Grund und Boden verlassen , in der Zeit aber , da sie darauf ge¬
standen , die größte , denen Oesterreichischen Völckern unbekannte Mannszucht gehalten,
niemand beleidiget , und was sie genossen auf das richtigste bezahlet. Dahingegen die
Oestcrreichische sowohl , als ihre Hülffs - Völcker , mit denen an der Sache den ge¬
ringsten Theil nicht nehmenden Reichs - Ständen , und ihren Unterthanen , wie mit
Feinden umgegangen , und unerzwingliche Liefferungen an Holtz , Stroh und andern
Sachen , erpresset, nichts bezahlet , viele Dörffer ausgeplündert , zu vielen Monaten
lang , zu Veschrverung des Landes , stille stehen geblieben , und das Reich auf das aus-
serste belästiget.

<Z9) Dieses soll wiederum auf die Gefahr von den Türcken gehen , womit man in vorigen
Zeiten Teutschland zu Oesterreichs privat - Nutzen auszusaugen gewohnt gewesen.
Anjetzo aber ist diese kolicic eben so bekannt und abgenutzet , als des Englischen Hofes
Verfahren bey deffen Parlament, da man der Furcht vor dem prLcenäemen sich zu
bedienen gewußt , wenn man die Marion in Bewegung zu bringen sich vorgesetzt gehabt.

(40) Wann die äeclamatorisch also benannte Landfried - brüchige Überziehung , oder vielmehr
der abgezwungene Krieg , mit der nachhero erst erfolgten Kayser - Wahl keine Ver-
knüpffung hat , wozu ist denn dieses alles anhero nicht gehörige angeführet worden ?
Und erstehet man nicht daraus klar , daß es bloß zu mehrerer Verbitterungder Gemüther
beygebracht worden?

(41 ) Hier erfrechet sich der Verfasser , die per Crmnimia geschehene Wahl eine für gültig
nicht gehalten werden mögende Wahl zu erklären , mithin das Chur - Fürstliche Col¬
legium , so selbige einhellig unternommen, das gesummte Reich , welches solcherWahl
als

^
rechtmäßig beygepflichtet, und alle auswärtige Mächte , so Jhro Kayserliche Ma¬

jestät als legitim erwählten Kayser erkannt, freventlich anzutasten , woraus folget , daß
dergleichen Schmäh - Schrifft eine gebührende Ahndung verdiene.

(42) Wie ist es möglich , daß der Verfasser so unverschämt dahin schreibe , es sey der Frau
Groß - Hertzogin nicht um den Wahl - Ausschlag zu Lhun , da er nur in der vorherge¬
henden Zeile gesagt , daß Sie NL . die Wahl , und also deren Ausschlag , für gültig
nicht hatten könne ? Wie bestehet denn dieses zusammen , den Ausschlag der Wahl
nicht anzusechten, und dennoch die Wahl selbst für ungültig zu erklären ? Das aus-
gekunstelte Vorgeben , als ob es nur bloß auf das , dem Königreich Böhmen anklebende
Stimm-Recht, und die durch dessen Übergehung begangene Verletzung der Ständischen
Rechte und Freyheiten , angesehen gewesen, wird bey Unpartheyischen um so weniger Glau¬
ben finden , als eines Theils , vorgezeigter Massen , die ^ura Lcamum commumg hiebey
nicht mrerellirt , und andern Theils dem Königreich Böhmen an seinem Stimm-Recht
niemand etwas zu entziehen begehret, hingegen der Wiener -Hof seine vermeyntliche Ver¬
wahrungen clirecio gegen die Wahl selbst , folglich auch gegen, derenAusschlag , richtet.
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Dero in der Güldenen Bulle , und des Königreichs Böheim
besonder» Rechten so klar gegründeter unschatzbarer Gerechtsa¬
men zu thun seye / (4Z) wie ohne Verletzung nicht nur derer
Reichs - Satzungen , sondern auch aller Göttlicher und weltli¬
cher Rechten , ihre öffentliche Feinde (44) Ich zu Richtern
über sothane Gerechtsame ohnmöglich aufwerffen können ; (45)

Des Königreichs Böhmen besondere Rechte und Gerechtsame sind durch die Wahl
nicht verletzet worden. Sowohl Jhro Kayscrliche Majestät als jederman geben zu,
daß diesem Königreich , gleich andern Chur - Fürstenthümern , vermöge der Güldenen
Bulle , das Wahl - Recht , als ein .jus reri-L Lr ZIekL gWcriprum , anklebe , und
selbigem per Vlajora LleÄoralia nicht entzogen werden könne ; Allein davon ist nicht
die Frage gewesen. Es hat auch diese Sache mit denen ?rMenüomn des Chur-
Bayerischen Hauses , davon vorhin geredet worden , keine Verwandniß. Denn
wenn gleich nach dem Todesfall Kavsers Cgroli vi . in Streit kam , .wer rechtmäßi¬
ger Erbe von Böhmen wäre , und wem also dieses Land mit seinem ihm anklebenden
Wahl -Recht gebühre ? So gab doch dieses zur (Tuiescen? sothanen .

Von nicht die
alleinige Gelegenheit, sintemahlen die Gerechtsame des Königreichs Böhmen von dem
Chur - Fürstlichen Eolle^io solchem selbst reberviret worden ; Hingegen kam die m
keinen Reichs - Gesetzen entschiedene Frage vor : Ob eine Frau Chur - Fürst sey , und
das Chur-Fürstliche Amt in ihrem Nahmen verwalten lassen könne , oder sich darüber
von dem nächsten männlichen Chur- 8uccettore vertreten zu lassen gehalten sey?
Niemahls hatte sich dergleichen Casus zugetragen , dahero konte man sich auf vorige
Exempel nicht beruffen . Weder die Güldene Bulle, noch andere Reichs-Gesetze, hatten
diesen Vorfall vorausgesehen , mithin auch nicht erlediget . Zu einem neuen Gesetze,
oderInterpretationder vorigen , war bey fortdaurendemIncerre ^no zu gelangen
nicht möglich , und sonder Zweifel würde der Hof zu Wien sein hierunter vorgebendes
Ins lmLnlarillimnmselbst dem Reichs- veeilo nicht haben heimsiellen , und selbiges
zwischen sich und dem Durchlauchtigsten Chur - Hause Bayern pro )u6ice , weder
über die Erbfolge in Böhmen, noch sonst haben erkennen wollen ; Ohne dieser Frage
Erörterung und Entscheidung aber das Böhmische Votumim Wahl - ColIeZioaciiv
zu sehen , gehörte unter die von Natur selbst unmögliche Dinge : Ohne Haupt konte
das Teutsche Reich nicht bleiben : Was war also für ein Mittel übrig , den Kayser-
Thron rechtmäßig besetzen zu können ? War es nicht bloß dieser eintzige Weg , kalvo
Iure und unbeschadet der Böhmischen Gerechtsamen , auf Art und Weise , wie Her¬
der WahlkerciinanäiHI . geschehen , da Chur - Trier nicht darbey erscheinen können,
per Onanimia fortzufahren ? Gesetzt aber auch der Wienerische Hof hätte sich dabey
noch nicht beruhigen können , sondern seine vermeyntliche Iura reterviren wollen;
So erhellet ja daraus klar , daß solches weiter nicht geschehen mögen , als daß diese
von dem Chur - Fürstlichen ColleZio für nöthig befundene () uiesLen2 des Böhmischen
Vori in andern Fallen zu keiner Conseyuen ? gereichen solle. Allein ein wider alle
Reichs - Gesetze lauffendes Unternehmen ist es , dieserhalben die Wahl selbst für null
und nichtig erklären zu wollen , zumahl da die Güldene Bulle deutlich besaget , daß
wenn nur eine Stimme über die Helffte vorhanden, die Wahl rechtmäßig sey , gegen¬
wärtige aber per O^ nimia geschehen.

(44) Hier cleclariret der ^ uror das gantze Chur - Fürstliche Collegium , keinen ausgenom¬
men , für Feinde der Frau Groß -Hertzogin , weil das gantze CoUeZium die () uietcen2
der Böhmischen Stimme auf diesesmahl für nWg angesehen. Kan etwas unver¬
schämteres wohl erdacht werden?

(45) Man kan hier nicht unbillig fragen : Wer denn , so viel die tzuielcen? dieses streiti¬
gen Von bey dem damahligen Wahl - ^ Äu anbetrifft , Richter in dieser Sache seyn
sollen , wenn es die gesamten Chur-Fürsten nicht seynd ? Ihnen läge ob , mit einem
würdigsten Oberhaupts das verwaysete Reich zu versehen. Der Streit : ob eine Frau
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wie solchergestalten sogar das Band der menschlichen Gemein-
schafft zerrissen , das Faust - Recht in Teutschland wieder ein-

gefuh-

Chur-Fürst seyn könne ? war offenbar ; wie vorhin erwehnet , war zu einer Haupt-
Deciüon weder pro noch coun -s zu gelangen nicht möglich ; Was war also für ein
andres Mittel Mg , §ls dieses , ohne sich zu Richtern über sothane Gerechtsame auf-
zuwerffen , mithin ohnbeschadet derselben , zu einer einmüthigen Wahl fortgrschreiten?
Ge «

'
ctzc also , daß wenn diese Frage hätte sollen entschieden werden , solche für das

gesamte Reich gehöret hätte ; Gesetzt auch , daß bey dieser Entscheidung ein ) u8 Im-
Aulorum , welches durch die Mehrheit der Stimmen nicht auszumachen, iedoch mit
dem Umstande vorhanden gewesen , daß es nicht allein auf Seiten des Wiener -Hofes,
sondern auchaufdemGegentheil obgewaltethatte ; So ist doch diese Entscheidung nicht
vorgenommen , sondern ausgesetzt gelassen worden. Man kan also auch nicht sagen,
daß eine Erklärung , der Güldenen Bulle zum Nachthcil , der Stande vorgegangen,
noch behaupten , daß ein ju8 8mZu !orum , dem WestphalijchenFrieden zuwider,durch
die Mehrheit der Stimmen im Chur - Fürstlichen OlIeZio ausgemacht worden sey;
Es fallt dahero das vorgebliche Lrsvsmsu commune gantz weg . Mit der (^ uietcenr
aber des Böhmischen Von hat es diese Vewandniß , daß rpenn solches gar ausfallen,
mithin die Zahl der Chur - Fürsten vermindert werden solte , allerdings eine Abände¬
rung der Güldenen Bulle obhanden wäre ; Da es aber nur darauf angekommen,
daß die Wohlfahrt des gemeinen Wesens , welche das vornehmste Gesetz ist , die Be¬
förderung der Kayser - Wahl unumgänglich erforderte , zu solcher aber nicht gelanget
werden konte , als entweder zuvor die wegen der Böhmischen Stimme entstandene
Streitigkeit mit dem grösten Zeit-Verlust , zum Schaden des Vaterlandes , zu erörtern,
und dadurch das ImcrreZuum auf eine kaum abzusehende Zeit zu verlängern , oder
diese Stimme in der vorseyenden Wahl huielciren zu lassen ; So kan daraus un¬
möglich eine Abänderung der Güldenen Bulle , oder Qravamen commune , vielwe¬
niger aber ein ^U8 8mZulorum , erzwungen werden . Nicht nur bey der Wahl
kercknanäi III . hat man eben dergleichen Weg erwählen müssen , da Chur-Trier bey
derselben nicht erscheinen können , sondern es ist auch die Regul im Reich, daß, was einem
Reichs -OolleZio erlaubt und recht ist , auch dem andern billig sey . Im Fürstl. Eoüe-
ßio sind verschiedene Exempel vorhanden, daß wenn unter mehrern Inrerellencen über die
Führung einer Stimme Streit entstanden , welcher die Verathschlagungen desOolleZii
hemmen können, dessen () uie5cen2 bis zu ausgemachter Sache vom Oo1le§io beschlos¬
sen worden , ohne daß jemand daraus eine Abänderung oder Übertretung der Gesetze
gemacht, wovon ein gantz gleiches Veyspiel sich unter andern bey der Pfaltz-Veldentzi-
fthen Erbfolge findet , da ein jeder der ? rLten <Zemen das Vorum im Fürsten- Rathe
führen wollen , mithin wegen dießfalls zu besorgender Unordnung durch einen Oolle-
ßial - Schluß beliebet worden , daß keiner damit zugetassen , sondern das Vorum
ausser dem Aufruff gehalten werden solte , bis die Sache ausgemacht sey. Darauf
auch selbiges bey viertzig Jahre bis 1737 . m lulpenlo geblieben. Nun hat aber
weder das Chur - Fürstliche noch Städtische ColleZmm diesem Fürstlichen Conclulo
widersprochen , sondern geschehen lassen , daß das Fürstliche Collegium alleine diese
Sache also eingerichtet : Warum solte denn das Chur - Fürstliche CoIIeZium nicht
gleiches Recht haben , und zu Vermeidung gröffern Übels , auch bey dieser oder jener
Handlung , sowohl als das Fürstliche Oollenmm , beschließen können , daß eine
Stimme auf eine beniemte Zeit , oder bey einer gewissen keinen Aufschub leidenden
Sache ruhen solle , zumahl eine solche Ruhe eben so wenig pro 8u5penüone Von
ausgegeben werden mag , als sie eine Veränderung der Güldenen Bulle mit sich brin¬
get , oder den übrigen Ständen ein Oravamen commune daraus erwüchset , oder
gar die Wahl null machet , welches letztere , nachdem zumahl gesamte Stände Ihr»
Kayserliche Majestät als ihr Allerhöchstes und Allerwürdigstes Oberhaupt einhellig
erkannt , und sich Allerhöchst- Demselben unterworffen , noch ferner vorzugeben , eine
das gesinnte Reich angreiffende Schmähung ist. Eine solche (Zmelcen2 - Erklärung,
wovon allhier die Rede , und eine würckliche 8uIpenüo Von , sind weit von einan¬
der unterschieden ; wenn man aber zwev von einander entfernte Dinge Wienerischer

G Seitö
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geführet, (4-6) auch frcmderVorschrifft und Gewalt (47) alles,
was bis nun zu darinnen für noch so heilig gehalten worden,
lediglich unterworffen werde ; Und wie endlichen , ungehindert
dieses nie erhörten Verfahrens , Allerhöchst- Dieselbe forthin

bey

Heits für eineriey ausgeben will , geschieht solches aus blosser Gefährde. Die
() uie5cen2 der Stimme gehet nur auf eine .gewisse und benannte Handlung , und m
keinem Reichs - Gesetze ist zu finden , daß sie eine gemeinschafftliche Einwilligung sämt¬
licher Stände erfordere , sowohl aber bestätiget die Erfahrung und das Gesetz -gleichgül¬
tige Herkommen des Reichs durch vielfältige Beyspiele , welchergestalt in jedem
leZio , nach dessen Beschaffenheitund Erfordernis , in dergleichen Fallen verfahren wor¬
den ; Eine TuHerNio hingegen erstrecket sich auf alle -. Jene , nemlich dre
<)ule5cen2 , kan sich ereignen , wenn weder über das Vowm selbst , noch den , der
es zu führen hat , der geringste Streit oder einiges Bedencken vorhanden , als wenn
z. E . eine Sache vorkommt, die einen Stand ins besondere angehet , und er Abtritt
nehmen muß ; Da hingegen diese , nemlich die 8nlpenlio Von , allezeit voraussetzt,
daß entweder über die Stimme und deren Würcklichkeit selbst , ob sie nemlich noch
unter der Zahl der Stimmen sei) , oder nicht ? eine Frage obhanden , oder daß doch
sonst eine solche Hinderung im Wege seyn müsse ^ die denjenigen , der die Stimme
führet , von der Ausübung seines Rechts abhalte , als z . E . wenn er sich entweder
nicht so beträgt , wie einem , der Sitz und Stimme auf dem Reichs - Tag ausuben
will , gebühret , oder mit seinen Landen in feindliche Botmäßigkeit gerathen. Diese
letztere Fälle : nemlich ob eine Stimme noch mit unter die wurcklichen zu rechnen , oder
nicht ? ingleichen , ob eine Stimme , so zwar sowohl an sich , als in Ansehung der
Person , so sie führet , auffer Widerspruch stehet , um dieser oder jener Ursache willen
auf einige Zeit von den Reichs - Beratschlagungen auszuschlieffen , und auffer dem
Aufruff zu halten sey ? Und was solchem gleich ist , sind diejenigen Fälle , wovon
die Reichs - Gesetze und Opimlariones handeln , und feste setzen , daß sie ohne Em-

, willigung aller Stände nicht geschehen können , nicht aber wenn dieses oder jenes
(DoUeZ

'mm bey einem keinen Aufschub leidenden Falle , in nöthigen und dem Vater-
lande heilsamen Berarhschlagungen , zu welchen auf andere Art zu gelangen̂ nicht
möglich ist , eine Stimme auf gegenwärtigeHandlung ruhen zu lasten sich genothiget
findet.

(46) Hier siehst man recht , daß der Verfasser alles in den Tag hinein schreibe , es mag sich
zu der Sache reimen oder nicht . Welcher vernünffriger Mensch wird .ihm doch zu
Gefallen glauben , daß darum , weil man zur veLilion dieser Streit -Fragen nicht ge¬
langen können , sondern ohnbeschadet der Böhmischen Gerechtsamen zu einer einmu-
thigen Wahl verschreiten müssen , darum werde das Band der menschlichen. Gesell¬
schafft zerrissen , und das Faust-Recht in Teutschland wieder eingeführet ? Mit meh-
rerm Grunde kan man sagen , das Band der menschlichen Gesellschafft werde zerris¬
sen , und das Faust-Recht in Teutschland wieder eingeführet , wenn ein eintziger Stand
sich unterstehen kan , um seiner krivLN - Oonvsnien ? willen , seinem rechtmäßig er¬
wählten Oberhaupte , nach eigenen Gefallen , allen Gehorsam aufzusagen , und eine
«inmüthig ausgefallene Wahl als eine für gültig nicht gehalten werden mögende Wahl
unverschämt auszuschreyen.

(47) Das gesummte Chur - Fürstliche Eolleßium wird wiederum freventlich beschuldiget,
daß es fremder Vorschnfft und Gewalt alles , was bis null imReiche für noch so heilig
gehalten worden , lediglich unterworffen habe . Ist wohl jemahls eine härtere und
vermeffentlichere , darbey aber auch ungegründetere Beschuldigung erdacht worden?
Man mag nun gleich voraus setzen , der Verfasser wolle nur von der (Zuielcenr des
BöhmischenVori , oder gar von derWahl selbst , reden ; so kan man doch nicht anders
glauben, als die Hohen Herren Chur - Fürsten werden diese entsetzliche Beschuldigung,' und dieses , nie erhörte Unternehmen, ohngeqhndet nicht dahin gehen lassen können.
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Hey Dero friedfertigsten Gesinnung verbleiben , (48) sobald nur
ab Seiten Ihrer Feinde deine statt gegeben werden will , was
des Reichs Grund - Verfassung , Ehr , Hoheit , und Ansehen,
auch bündigste Schlüsse , dann irLÄ-rren , (Prämien , Eyd-
Schwüre , die allgemeine Freyheit , gleiche Waag - Schaale in
Europa , Sicherheit und Wohlseyn der Christenheit , unlaugbar
erheischen . (49)

' Weder so gegründete Vorstellungen , noch die
ausnehmenste im Nahmen Jhro Majestät , der Königin zu
Hungarn und Böhmen , ertheilte Versicherungen , haben Ihre
auf den Untergang Dero Durchlauchtigsten Ertz - Hauses ver¬
sessene Feinde zu billigeren Gcdancken zu bewegen , oder auch nur
selbe von Ausübung weiterer Ungerechtigkeiten abzuhalten ver-
möget. (50) Um , nach denen Frantzösischen Absichten , der
Teutschen und allgemeinen Freyheit , mit Beyhülffe verblen¬
deter oder gewonnener Teutschen Höfe , den Garaus zu machen,
das Reich durch seine eigene Mit - Glieder vollends zu ent-

kräfften,

(48) Die besten Proben von der friedfertigen Gesinnung des Wienerischen Hofes liegen da¬
durch öffentlich am Tage , daß selbiger weder Kayser , noch Reichs - Tag erkennen , der
Reichs - Versammlung eine processsrionem nuUirgtis inünuiren , das Reich um seines
Urivar - Interesse willen in einen Krieg mit Frankreich verwickeln , von des Reichs
.suribus , besonders in Italien , gleich a !s von seinem Eigenthum , riithoniren , die bil¬
ligsten Vorschläge , so zu einem Vergleich wegen der Chur - Bayrischen Haus- Rechte
geschehen , hochmüthig verworffen , von keiner iVleöiarion etwas hören , und gantz
Teutschland in Feuer und Flammen setzen will . Dieses sind die selbst redenden Proben
der friedfertigsten Gesinnung des Wiener - Hofes»

(49) Alles dieses hat in lkeli seine Richtigkeit , nur daß auch der Wiener- Hof in seiner
eignen Sache nicht Richter seyn , noch auf eine äiökarorische Weise , bloß um seines
privar - Nutzens halber , vorscbreiben kan , was des Reichs Grund - Verfassung , Ehre/
Hoheit und Ansehen , auch bündigste Schlüffe , dann ^ raökaren , (Prämien , Eyd-
Schwüre , die allgemeine Freyheit , gleiche Waagschaale in Europa , Sicherheit und
Wohlseyn der Christenheit , erheischen ; Denn wie leicht würde fallen , aus denen Ge¬
schichten beyzubrmgen , daß , nach der Sprache und Aufführung des Wiener- Hofes/
hierunter sonst nichts , als dessen eigenes knreresse , unersättliche Vergrößerungs- Be¬
gierde und ?riv3t- Ccmvemsrir ) verstanden werden.

( sv) Man gibt einem jeden zu überlegen , ob , wie in diesen gantzen 8cr!pr!8 - also auch in dieser
kassaZe , diejenige IViocierarion beobachtet worden sey, die auch im würcktichen Kriege be¬
fangene Mächte , nach allen Völcker-Rechten, und nach demjenigen , was manderGOtt-
geheiligten Majestät auch bey seinen Feinden schuldig , beobachtet worden. Wozu noch
kommt , daß hier wiederum überhaupt von denen auf den Untergang des. Ertz -Hauses
versessenen Feinden geredet wird , da kurtz vorher das gesammte Chur - Fürstliche Lol-
1<^ ium , keinen eintzigeli ausgenommen , vor der Frau Groß - Hertzogin öffentliche
Feinde vermessentlich äeLlariret worden , welches also auch mit hierunter zu verstehen
seyn wird. Daß aber das Haus Oesterreich ab- und unter gegangen, ist keinen diesem
Hause versessenen Feinden , sondern dem Willen GOttes, zuzuschreiben : Ein schon
erloschenes Haus aber durch eine iVlerarnorpKotin wieder lebendig zu machen , ist ein
solches Oracle , welches kein Mensch bewürcken , ja GOtt selbst bis aus den Jüngsten
Gerichts - Tag nicht zugchen wird.
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kräfften , und dieser fremden Krone die bereits in Reichs - Sa¬
chen angemaßte viÄE auf ewig zu versichern , (51 ) solle eine
vorgebliche Reichs - Versammlung/ auf eine noch nie
erhörte Art , (52) mit Ausschließung Jhro Majestät , der Kö¬
nigin , sowohl als Königin von Böheim , als^ Ertz -Hertzogm
von Oesterreich , und Hertzogin zu Burgund, (zz) nach dem

Gutbe-

( si ) Da Teutsche Höfe hier beschuldiget werden , 1 ) daß sie verblendet , 2 ) daß sie gewonnen

gewesen , z ) nach denen Frantzösischen Absichten , 4) der Teutschen und allgemeinen
Freyheit den Garaus zu machen , sowohl s) das Reich durch seine eigene MiHlieder
vollends zu entkräfften , und6) der Crone Franckreich die bereits in Reichs - Sachen
angemaßte viäiamr auf ewig zu versichern : So kan wohl auf der Welt keine härtere
und der Pflicht eines Reichs - Standes mehr zuwider lauffende Anklage erdacht werden.

> Dergleichen Beschuldigungen nun fallen zwar , denen Rechten nach , wenn sie uner-
wiesen , auf deren Urheber zurück ; Im gegenwärtigenFalle aber sind sie in eine Schrifft

^ eingefloffen , welche man acl ^ cka Imperü bringen will . , Waren die Höfe genennec,
denen dergleichen aller patriotischen Reichs - Standes - mäßigen Obliegenheit entgegen
styende Mißhandlungen zur Last geleget werden , könten sich dieselbigen im Angesichts
des gestimmten Reichs entweder entschuldigen , oder den Beweis dieser Affterredungen
verlangen ; Da aber dieses nicht geschehen , so gehen diese Anklagen alle Teutsche Höfe
ohne Ausnahme an , und es scheinet, daß keiner so groß oder so klein sey , dessen ge-
meinfchafftliches Inrereüe nicht erfordere , darauf zu dringen , daß diese im Nahmen
eines Mit - Standes gemachte unerhörteBeschuldigungen erweislich gemach^ , oder die¬
jenigen , so solche anzubringen, und dem Reiche , ja gantz Europa , vorzulegen sich un¬
terstanden , zur gebührenden Bestraffüng gezogen werden mögen . Denn wie kan wohl
ein grösseres Majestäts - Verbrechen erdacht werden , als wann ein Stand in einer
fremden Crone angeschuldigte Absichten , das Reich um seine Freyheit zu bringen , ent¬
gehet, und demselben eineviNarur in Reichs -Sachen aus ewig versichern will ? Dieses

' grossen Majestäts- Verbrechens aber beschuldigen die Freyherren von Plettenberg und
von Palm , im Nahmen der Frau Groß - Hertzogin , so ein Reichs - Stand seyn will,
andere Teutsche Höfe , und suchen diese Schrifft bey den Imperü beyzubehalten.
Ist es nun wohl möglich , daß ein Teutscher Hof glauben möge , man könne der Teut¬
schen Marion diesen

'
Schandfleck anthun lassen , daß eine dergleichen Anklage und Ves

züchtigung , so , wie obgedachr , wenigstens per MckreNum , alle Teutsche Höfe angehet,
' bey den Reichs -^Kis bleibe ? Solte man nicht vielmehr glauben, eines jeden redlichen

Teutschen und pacriorisch - gesinnten Reichs - Standes Ehre , Würde und Gewissen,
erforderten , daß entweder diese angeklagte Majestäts- Verbrechen erweislich gemacht,

' oder gegen die fälschliche Anklagen die gebührende Ahndung vorgekehret werde ?

(52) Dieses mag wohl etwas unerhörtes genennet werden, wenn ein angeblicher Reichs-
Mit - Stand sich unterstehet , eine vom Kayser I^eopolclo vor achtzig Jahren ausge¬
schriebene, von denen Kaysern ^otepbo , Carolo VI . und Carolo VII . in die ^Ajvilät
wieder gesetzte , von dem gesummten Reich anerkannte , und so lange Jahre rechtmäßig
bestandene Reichs - Versammlung eine vorgebliche Reichs - Versammlung zu nennen.

' Und könte wohl dem Reiche angemuthet werden , dergleichen Schrifft , so den Reichs-
' Tag für einen vorgeblichen Reichs - Tag erkläret , durch deren Veybehaltung bey den

^ äkis gleichsam raoirL zu amboriüren?

(5 Z) Der Ungrund und die Unwahrheit dieser Bezüchtigung , daß die Frau Groß- Hertzogin
von dem Reichs - Tage zu Franckfurt von Jhro Majestät , dem Kayser , czuä. rali , aus-
geschlossen werden sollen , hat man in dem folgenden selbst einräumen müssen. Es
verstehet sich aber allezeit von selbst , daß , ohne der Chur - Bayrischen Haus - Rechte

- . hiebey zu gedencken , die Frau Groß - Hertzogin Sich eigenwillig Selbst davonaus-
schliesse, so lange als Sie weder Kayser noch Reichs - Tag erkennet . Die Geschichte

des
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Gutbefinden Ihrer öffentlichen Feinde , ( 54 ) und nach der
Vorschrifft offterwehnterfremdenKrone , ( 55 ) zu Franckfurt
angestellet , und daselbsten durch diese , wie oberwehnet , im

Khur-

desTeutschen Reichs geben mehr als ein Exempel an die Hand , daß , wann nach be-
schehener rechtmäßigen Kayser - Wahl und Crönungsich ein und anderer Stand gegen
den neuen Kayser seiner Schuldigkeit zu entziehen und ihn nicht zu erkennen sich unter¬
fangen wollen , man gegen selbigen eine Reichs - Versammlung angeordnet , und ihn
dahin , nicht als ein Glied, sondern als einen Beklagten , citiret , mithin seinen Konsens
gar nicht erfordert. Der Wiener - Hof setzet sich muthwillig in solchen Fall , und
widerspricht der vom gantzen Reich mit Freuden angenommenen Kayser - Wahl,
könte also weder fremd noch unrecht finden , wenn man ihn als einen widerspensti¬
gen angesehen , und nicht allein von der 1ran8larion der Reichs-Versammlung keine
Nachricht gegeben , sondern gar daselbst zu erscheinen , und von dieser seiner unrecht-
samen Widersetzlichkeit Red und Antwort zu geben , ciriret hatte , ist auch schuldig,
ein eintziges Lxemplum aufzubringen, da ein Stand des Reichs , der den Kaym
nicht erkennen wollen , sä Omina als ein OnäeUberan8 beschrieben , und zugelaffen
worden , ehe er sich beschweren kan , daß ihm , wann er von dem jetzigen Reichs -Tag
ausgeschlossen würde, unrecht geschähe; Noch viel weniger aber hat er Fug zu klagen,
da Sr . Kayserlichen Majestät Langmuth so weit gegangen , selbigen hierunter andern
Ihro zupfiichtenden Ständen gleich zu halten , Massen es hierinn auf das reale , nem-
lich die gegebene Kundschafft von der Iramlarion der Reichs -Versammlung , und die
verstattete Vollmacht , daselbst perk .eAaco8 zu erscheinen , nicht aber auf die limlarur,
ankommt. Gesetzt aber , Ihro Kayserliche Majestät hätten die Frau Groß - Hertzogin
ausgeschlossen , gesetzt auch , es wäre daran unrecht geschehen, es wären des Wiener-
Hofes Rechte und Gerechtsame , wie doch nicht geschehen , beleidiget worden , und
wegen dieses ^uri8 ünZuIi 8raw8 sey ein 6ravamen commune daher erwachsen , was
könte denn endlich daraus folgen ? Nichts anders , als daß Ihro Kayserlichen Ma¬
jestät zu keäreKrung dieses vermeynten (- ravaminib Vorstellung geschehe : Allein,
kan denn dieserhalben die gantze Reichs - Versammlung eine vorgebliche , ingleichen
null und nichtige Reichs - Versammlung werden ? Welcher vernünfftiger Mensch
wird dieses urtheilen ? Wahr ist es , daß sich Oesterreich ^ nno 17 - 5 . bey Gelegen¬
heit der damahls vorgewesenen lVloöerarions - Geschäffte der Reichs - Städte Ro¬
thenburg , Windsheim und Dortmund , wider dasjenige, was bey dessen Abwesenheit
vorgefallen , zu prorettiren , und als ob hierunter dem contuero mcxZo rrsHanäi
Lc 8cylc> Omiriali zuwider gehandelt worden , vorzugeben sich unterstanden. Es
ist aber auch nicht unbekannt, wie gründlich und nachdrücklich dieser ungegründeten
krLrenlion in verschiedenen Fürstlichen Vori8 , sonderlich von Magdeburg und
Bremen , begegnet worden , und wo würde es mit der Freybeit der Teutschen
Stände hinkommen , wenn diese bloß von den Vori8 ^ uüriaci8 abhangen , und
ohne deren äiÄarorischen Beytritt , lud xoena nulliracib , in Reichs - Sachen nichts
geschloffen oder ausgemachet werden könte.

( 54) Diese sogenannte öffentliche Feinde können wiederum niemand anders , als das ge¬
summte Chur - Fürstliche OHemum , seyn , dessen Gutbefinden der befchehenen
Inflation des Reichs - Tages veygetreten.

( 55 ) So viel in diesem Satz harte , ä crimine iLÜe lVIajettark Oselarese nicht weit ent¬
fernte Beschuldigungen sich cumuliren ; Eben so viel treffen auch Unwahrheiten
darin zusammen. Eine falsche , anzügliche , und höchst - ungegründete Bezüchtigung
ist es , die aber auf Kayser und das gesammte Reich reöunckret , daß die 1ran8»
larion des Reichs - Tages nach der Vorschrifft der Cron Franckreich geschehen, wel¬
ches alles geflissentlich erdichtet worden. Denn hätte der Hof zu Wien nicht die

H Gegend
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CburfürstlichenLollcZioerworbeneklajora , denen übrigen
Ständen lauter , zu ihremeigenen Nachcheil, Beschwerung,
Unterdrückung und Untergang gereichende Schluffe und Gesetze
aufaedrungen werden ; (56) um willen nehmlchen Franckrerch

Mlt

Gegend von Regenspurg , wo bisher der Sitz der Reichs - Versammlung gewesen,
durch seine alle Maße überschreitende Kriegs - kressurenunsicher , und durch seme
Verheerungen unbrauchbar gemacht , besonders die in kemen Anspruch verstlllene
Chur - Bayrische Lande unrechtmäßigerWerse zu überziehen unterlaffeu , So wurde
schwerlich iemahlen an eine ^ r3N8locgrion der Reichs - Versammlung gedacht , und
Mge von Seiner Kayserlichen Majestät eben so gerne in RegenAurg gelassen
worden seyn , als wenig jemand wird absehen können , was diese Vittererms I-ocr
für einen Unterschied , oder InüuenL in die ^Kairen , haben könne , nachdem eben dre
Personen , die m Regenspurg dieComiriawurden ausgemacht haben , solche auch m
Frankfurt ausmachen , Berachschlagungen und Schluffe aber durch menfthbche
KLpffe und Gedancken , und nicht durch Mauren und Gegenden , gemacht werden.
Von alten Zeiten her ist es r« mewe kaculnnis- wo ein Reichs - Tag seyn , wie
lange er an einem Orte bleiben , und ob und wohin er kran-terir-t werden, soll,
und ist weder Gesetz noch Gewohnheit obhanden , so hierunter, bev Anordnung eines
neuen Reichs - Tages , demjenigen , so Seine Kayserliche Majestät und l^ ajor
LleÄorum » gleichwie bey l ^ nslanon eines stehenden , dem , so CZelar Sr major
par8 Lramum gutfindenden , Ziel und Maas setzet , oder aber etwas anders? und
daßCommaan einem Orte beständig bleiben mußten , verschreiben ; Es rst auch
eine Rechts - bekannte Sache , daß alles dieses von Kayserlicher Majestät , und den
mehresten Ständen , eben so unwidersprechlich abhange , als dre Gegenwart des
Kaysers und der meisten Stände nicht vorgebliche , sondern wahrhaffnge , Ormma
ausmachen , deren Schluß auch die nicht erscheinenden bindet, urw gegen welche dem
geringem Theil der Stände , geschweige dann einem eintzigen , (^uEttionem Lrams
zu formiren , kein Recht noch Befugniß zustehet. Es liMt vor des kudlici Au¬
gen , daß Seine Kayserliche Majestät über die Art und Weise , dre Comma zu
rramkriren , mit denen in Franckfurt anwesenden Chur - und Fürstlichen Illimüns

' durch die Ihrigen commumeiren lassen , und deren Gutfinden eingeholet , und da
nun solche ä poriori auf denjenigen ü4o6um gefallen , der hierunter gebraucht
worden , so kan wohl nichts , als eine unzeitige Tadelsucht, und Begierde , alles übel
auszulegen, an dem , was darunter beschehen , etwas auszusetzen finden , dahingegen
ebenfalls jedermann von selbst in die Augen Wen muß , was daraus E üble Fol¬
gerungen entstehen , wann eines eintzigen Standes Widerspruch die Reichs - Ver¬
sammlung hindern , und derselbigen <iuLÜionem Lraws , an vera Coming um, vel
non , zu kormiren fähig seyn solte.

(56) Wann nicht der bisherige Verlaufs von nunmehro zwey Jahren schon selbst das Ge¬
genteil erwiesen ; So könte man wohl den Schrifftsteller, fragen , was denn durch
die , seinem Vorgeben nach , erworbene l^ gjora im Chur - Fürstlichen CoHeZio denen
übrigen Ständen für Schlüffe und Gesetze durch die Versetzung des Reichs - Tags
nach Franckfurt , so zu ihrem eigenen Nachtheil , Beschwerung , Unterdrückung und
Untergang gereichet , aufgedrungen worden ? Ist wohl irgendswo ein Beyspiel einer
anzüglicher » und ungegründeterenBeschuldigung gegen Chur - Fürsten, Fürsten und
Stände , in denen Geschichten zu finden ? Dahero sie eben so billig ihrer wohlver-

< dienten Ahndung Vorbehalten bleibt , als sicher sie sich von selbsten widerleget . Be-
- kannter Massen können nicht einmahl im Chur- Fürstlichen Collegio bey allen und

jeden Fällen dielVlajoraeinen Schluß machen : DieConcluL LleLkoralia verbinden
' auch die übrigen CoUsLia nicht : Zu einem allgemeinen Reichs - Schluß gehöret
i. dre
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mit allem , was zu Ausführung seines gemeinschädlichengros¬
sen Vorhabens noch erforderlich seyn mag , zu Franckfurt besser,
als an dem für die gewöhnliche Reichs-Versammlung bestimm¬
ten Ort , auszulangen sich schmeichelt. (57)

Gleichwie nun andurch Jhro Majestät der Königin aber¬
mahlen auf das Reichs - Satzungs - widrigste und ungerechteste
begegnet wird , zugleich aber Allerhöchst - Denselben nicht ver¬
borgen ist , durch was für Kunstgriffe andere , auch Teutsch-
pacriorisch - gesinnte , Reichs -Mit - Stände zur Beförderung
und Unterstützung obiger Frantzösischer Absichten verleitet
werden wollen ; (58) Also haben Jhro Majestät der Noth-
durfft ermessen , durch gegenwärtige dem Khur - Mayntzischen

Reichs-

die Vergleichung der Onclulorum rrium Olleßiorum . Ein jedes macht di¬
seinigen für sich , und wird sich hernach unter allen dreyen des gemeinsamen ver¬
glichen . Wie kan man denn also nur vermuthen , daß es möglich , per majora
Lleöioralia den übrigen Skänden m Omiriis Gesetze vorzuschreiben , oder ^ wie ist
eine menschliche sparen ? zu finden , daß der Ort Franckfurt hierzu vor andern
etwas thun oder wurcken könne ? Selbst die von Seiten Seiner Kayserlichen Ma¬
jestät sofort zu bewürcken getrachtete Wiederbelebung des Reichs-Tags widerlegt von
sich selbst dergleichen damit durchaus nicht zu vereinbarende Sätze . Niemahls hat
jemand dafür gehalten , daß plena Omina der Weg waren , die Olisarckis einzu¬
führen : Das Haus Oesterreich hat andere Wege dazu gesucht , und keine Omina
haben wollen , von welchen Oravaminibus die Geschichtekerämanäi II . und di-
^ öia kacis XVettpKalicLziemlich voll sind. Seine Kayserliche Majestät wandeln
gerade den Gegen-Weg : Alle Chur-Fürsten haben nicht minder auf baldige Herstel¬
lung der Omuigl -Oeiilreranonen gedrungen : Man hat jederzeit die Omina für
eine Vormauer der allgemeinen Freyheit angesehen ; Alles dieses aber soll sich jetzo
umkehren , und eine widrige Bedeutung haben , weil der Hof zu Wien mit seinen
unrechtmäßigen Begehren seine Rechnung bey dem Reichs-Tage zu finden zweiflest.

( 57) Wann sich Franckreich geschmeichelt , zu Franckfurt besser , als an dem für die ge¬
wöhnliche Reichs - Versammlung bestimmten Orte , zu Ausführung seines gemeinschäd¬
lichen grossen Vorhabens zu gelangen ; So möchte man wohl belehret seyn , warum
denn nach einmahl geschehener IrElarion nunmehro in zweyen Jahren von diesen
so grossen gemeinschädlichen Vorhaben im geringsten nichts zum Vorschein gekom¬
men. Es muß also wohl in einem blossen Hirngespinste des Verfassers dieses alles
bestanden haben , dem im übrigen nicht unbekannt kan gewesen seyn , was für gegrün¬
dete und wichtige Ursachen Jhro Kayserliche Majestät hierzu bewogen haben , da die
um Regenspurg damahls gewesene Unruhen und vorgefallene Theurung , imgleichen
das Reichs-väterliche Verlangen , nebst denen Omiriis , zugleich für die baldige Be¬
ruhigung des Vaterlandes zu sorgen , notorisch ist.

( 58) Eine neue Beschuldigung, so gar gegen die Teutsch - patriotisch - gesinnte Mit -Stände,
daß sie sich durch Frantzösische Kunstgriffe zur Beförderung und Unterstützung der Ab¬
sichten dieser Crone verleiten lassen. Man muß sich aber hier billig ubn die unver-

H L machet-
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Reichs« OircÄorio , um selbe zur öffentlichenOlÄsrur zubrm»
gen , (59) und acl Imperii zu legen , (als tvarumen hler-
mit das geziemende Ersuchen beschiehet ) behörig imimirte feyer-
lichste Erklärungs « und proceltLriorisMrkund nicht nur Dero
samentliche Gerechtsame auf das kräfftigste zu verwahren,
sondern auch dem gesamten Reich und spater Nachkommen«
schafft ein ewiges Denckmahl zu hinterlaffen , wie sich Ihrer
Seits zu allem , was nur recht und billig ist , oder auch nur

scheinen

muthete Bescheidenheit des Schriftstellers verwundern , daß er diese Kunstgriffe,
von welchen er , als ob sieihm nicht verborgen , vorgibt , dennoch verschwiegen , und
nicht entdecket.

Chur - Mayntz hat um die viüsmr dieser Schmähschrift unmöglich ersuchet werden
können , weil i ) selbige nicht in der kormslirat dergestalt eingerichtet , wie beyReichs-
Ständischen Protektionen , und wenn dieselbe etwas aä LomitlL bringen wollen,
gewöhnlich ; OWeiln sie von einem Stande herrühret , der weder Kayser noch
Reichs -Tag , mithin auch kein Reichs - vireÄorium erkennet, z) Weiln in derselben
das gesamte Chur-Fürstliche OoIleZmm , und also auch Chur-Mayntz selbst , für öffent¬
liche Feinde erkläret werden . 4) Weilen diese Schrift mit derjenigen Moäertion
und Ehrerbietungnicht eingerichtet , welche sich von einem Reichs -Stande gegen dessen
Oberhaupt und das gesamte Corpus gebühret . Und endlich 5) weil es keine erlaubte
KeLervtionem eines Iuris ÄnZuIorum , sondern in ekeÄu eine das Reichs-8ykelNL
über den Haussen werffende Oeclaracionern d^ullirgris , dadurch Wahl und Reichs-
Tag für null und nichtig erkläret wird , abgiebt . Jhro Kayserliche Majestät werden
demjenigen , was die Stände von Wien aus , in Verhinderung der viüsrur chrer
Anliegen geraume Zeit her unbilligst erleiden müssen , niemahls Nachfolgen ; Haben
aber übrigens in gegenwärtigem Fall gar nicht unrecht , und treten auch der Stän¬
dischen Freyheit gar nicht zu nahe , wann sie sich der viüturse Commali einer
Schrift , die ihnen tzunkionem Lracus macht , und sie nicht für Kayser erkennen,
ja gar zur Verwahrung dagegen dienen soll , widersetzen , und selbige nicht aä
Imverii gelegt wissen wollet, . Da sie aber noch dazu bisher keinen pakum prokibm-
vum diesfalls gethan ; So ist die Beschwerde , soferne sie Se . Kayserliche Majestät be-

- treffen soll , so frühzeitig , als unerfindlich ; So weit sie aber gegen das Chur-Mayn-
tzische vireÄorium gehet , möchte man wohl fragen : Was dann der Hof zu Wien
für Ursachen zu klagen hat , wenn ihm , da er die zu Franckfurt befindliche Reichs-
Versammlung nicht rechtmäßig erkennen will , das )us lÄionis wiederfahren , und
auch dasjenige nicht gestattet werden wollen , dessen sich sonst ein Stand des Reichs,
der gegen Kayserliche Majestät und die Reichs - Versammlung seine Schuldigkeit

^
ob-

Lerviret , zu erfreuen hat ? Oder aber , was er sich dann für einen Rechts - beständi¬
gen Nutzen von dem versprechen kan , so in Commis non veris , purarivis»
wofür er die zu Franckfurt befindliche Reichs - Versammlung auszugeben sich nicht zu
viel seyn läffet , geschiehet . Vorgebliche Reichs - Täge haben keine ^ <ka Imperii,
und machen keine Reichs - Schlüffe , können also weder helffen noch schaden. Ist nun
also der Reichs -Tag zu Franckfurt , der Wienerischen Meynung nach , nur vorgeblich,
so kan er ja nichts thun noch helffen , oder man müste dann zu Wien , wie es fast
scheinet , dafür halten , daß diese Versammlung ihre Natur und Gestalt nach dem
verändere , wie eine Sache dortigem Hofe günstig oder widrig ist , folglich im erstem
Fall der Reichs-Tag nur vorgeblich , im andern aber gültig wäre ; Isser aber recht¬
mäßig , so muß man ihn und den Kayser , ohne welchen , so bald einer im Reich ist,
keine Vera Comiris seyn können , erst pro rallbus erkennen , ehe man etwas von ihnen
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scheinen kan , in Übermaß anerboten , und die allgemeine Wohl¬
fahrt aufmercksamstund angelegentlichst behertziget worden . (60)

Und zuförderst zwar feynd Jhro Majestät die Königin zu
Ungarn und Böheim , Ertz - Hertzogin zu Oesterreich , meine
Allergnädigste Frau Frau , dahin jederzeit verstanden , daß bey
sich ergebenden Erledigungs - Fällen des Allerhöchsten Reichs-
Oberhaupts dem hohen Ahur - Fürstlichen Lollegic. die beson¬
dere i 'MDALnv der freyen Wahl eines Römischen Königs oder
Käufers , nach ausdrücklicher Maßgebung des ersten und vor¬
nehmsten Grund - Gesetzes der Güldenen Bulle , zustehe . (61)

Aller-

begehren und erwarten kan. So bald ein Kayser erwählet und gecrönet ist , können
ohne seine Einwilligung keine Lomiria ftyn , bis er sich ( Massen zwar ein Kayser der¬
gleichen zu halten verbunden , keinesweges aber Ihm oblieget , solche als immerwah¬
rend oder je und zu allen Zeiten zu halten) erkläret , ob Ihm deren Fortsetzung Ver¬
mählen beliebig sey,oder nicht ; oder Er sich allenfalls darüber mit denen Ständen ver¬
nommen hat. Wann aber ein Kayser diesen seinen ^ llenlum giebt , so stehet unstrei¬
tig bey Ihm , den ?roroo --iriom8 zu bestimmen , da dann erst mit diesem1>rmmo die /rÄivirac des Reichs-Tages , keinesweges aber vorhero ihren neuen Anfangnimmt , und ist also am Tage , daß die , wegen ? rjvsr - Angelegenheiten zu Regenspurg
gewesene Chur - Mayntzische Gesandschafft bey dem von Kayserlicher Majestät anbe¬
raumt gewesenen ^ ermmo kroroAmionisEomiriorum keinen ckreNoriglem
zu Regenspurg kruricipiren , und also keine Reichs - Oiökmur vornehmen können , über¬
haupt aber sonderbar , daß der Hof zu Wien die Sache selbst , nemlich den Reichs-
Tag , und also auch dessen On-eNormm , nicht erkennen , noch für wahrhafftig und
leZu! halten , doch aber die LKeöius , die doch a tua cgnla unzertrennlich sind , prse-rencliren will , welche Begriffe aber in der Tbat und Wahrheit zu vergleichen er eben
so gewiß allein fähig jeyn wrrd , als wenig jemand wird begreiffen können , wie er
doch zu Regenspurg eine Lxittomiam Oollegü LIsÄorallL zusammen bringen , oder
aber von Seiner Kayserlichen Majestät will begehren können , daß Sie solches durch
Ihre eigene und Ihrer nächsten Bluts - Verwandten Gesandten selbst zu dem Ende
tormiren heissen sollen , damit man von Wien aus gegen ihre Kayser -Wahl proretti-
ren , und den darunter hegenden Unfug aä kormam bringen könne. Wann man zuWien die Kayser -Crone hätte , und ein anderer Stand machte dergleichen Ansprüche,
was für Lermen würde man nicht anfangen ; Allein ihnen ist nach ihren Grund-
Satzen alles , und allen andern nichts , erlaubt , das publicum auch solcherley An¬
maßungen an ihnen schon gewohnt.

(60) Das der spaten Nachkommenschafft hinterlassene ewige Denckmahl von dem Anerbie¬
ten des Wiener -Hofes zu allem , was recht und billig ist , bestehet in demjenigen , was
m der Nore 48 . angeführet worden.

(6i ) Wann die Frau Groß - Hertzogin zugestehet , welchergestalt die besondere ? rwrc>Lkm
'v

eines Römischen Königs , oder Kaysers , dem hohen Chur - Furstli-
ausdrücklicher Maßgebung des ersten und vornehmsten Grund-

wejetzes der Güldenen Bulle, zustehe , wie kan denn hiermit vereiniget werden , daß
jre eme von dem gesamten Chur - Fürstlichen O1le§io einmüthiglich vorgenommene
rechtmäßige Wahl für null und nichtig erklären lassen?
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Allerhöchst e Dieselbe seynd auch sonsten so weit entfernet , denen
vorzüglichen Rechten sothanen hohen LolieZu das allermindeste
benehmen zu wollen , daß Sie vielmehr Sich für eine Ehre halten,
nach des Königreichs Böheim gantz besondern von vielen ^ cuii;
her , durch häuffige bündigste Urkunden , und zumahlen nach
klarer Verordnung besagter Güldenen Bulle selbften , auf das
kräfftigste fest gesetzt - und versicherter Gerechtsamen , ein Mit-
Glied ermeldten hohenLollcZiizu seyn . (62)

Jhro

( 62) Vermöge derer Chur - BayerischenAnsprüche ist wenigstens sehr zweiffelhafft,ob der
Frau Groß - Hertzogin das Königreich Böhmen gehöre ? Hiervon aber ist anjetzo
nicht die Rede , sondern nur , ob Sie , als ein Frauenzimmer , sonderlich bey
dem Wahl - ^ cku und Lxeicirung derer Chur - Fürstlichen ^ uuökiomn , selbst,
oder durch ihren Bevollmächtigten , als ein Mit -Glied des Chur - Fürstlichen Col-
leZÜ angesehen werden könne ? Hierbey findet sich nun i ) daß die Regel in
der Güldenen Bulle festgesetzt , das OKcium Lleciorale könne bloß per Vlatcu-
I08 exereiret werden . 2) Findet sich wegen der Cron Böhmen zwar die be¬
sondere Lxcepckorr ) daß dieses Königreich auf weibliche Linie verfallen könne;
Daß aber auch ein Frauenzimmer Chur - Fürst seyn , und per exceprionem a
re^ ula die Chur - Fürstliche kunÄiories verrichten lassen könne , davon ist nichts
darinnen enthalten. Wie also z) nach der bekannten Rechks -Regul gesagt wer¬
den kan , yuock exceprio conckrmec rcZulam irr calikus non excepri 8 ; Also
istIhr auch 4) des Reichs Herkommenzuwider , weil so offte die Crone Böhmen
auf die weibliche Oelcenclenr verfallen , nicht die Erb - Tochter , sondern ihr Ge¬
mahl , der selbst zum König angenommenworden , vi keZni , die Chur-Fürstliche
kurCkiones exercirt , welches aber 5 ) nach der eigengemachten Disposition Ca¬
ron VL . in gegenwärtigem Falle bekannter Massen nicht angegangen. Woraus
denn von selbst folget , daß die Frau Groß - Hertzogin , wenn auch gleich gar keine
Chur - Bayerische ? röecen1ione 8 wären gemacht worden , ein Mit - Glied ermeld¬
ten hohen ColleZii Hey der Wahl zu seyn nicht verlangen können . Ohne ist es
Mar nicht , daß dem Hof zu Wien angenehmer seyn müssen , wenn alles bloß nach
seinem Willen gegangen , diese (Bu^ ttiou sogleich aErmarive entschieden, niemand
mit denen darwider gemachten wichtigen Einwürffen gehöret , und durch Anneh-
mung der von dort aus abgeschickten Gesandschassc alle dessen Ansprüche auf
Böhmen sowohl vom gantzen Wahl - Colle^io , als dem Durchlauchtigsten Chur-
Hause Bayern selbst , wären eingeräumet und anerkannt worden. Allein so
wenig man zu Wien Seiner Kayserlichen Majeskät , wenn man in gleichem Catu
gestanden , etwas dergleichen würde haben einraumen wollen , eben so gut muß
man auch auf das brocarckicum juri 8 , non injuüum vicieri ckebec in alio,
yuock in nodi 8 juckum elle puramu 8 ) zurück dencken , und hätte also der Hof
zu Wien , da eine gäntzliche Lutpenlionem Vock Lockemici einseitig vorzuneh¬
men , dem hohen Chur -Fürstlichen ColIcZio nicht beygegangen , er sich auch zu¬
gleich ohne Zweiffel zuviel geschmeichelt, wenn er geglaubet , selbiges werde sotha-
nes Vomm bey denen vorwaltenden wichtigen Ursachen in die völlige HMvirät
setzen . Man begreiffet gar wohl den Unwillen , daß man nicht gewöhnet wen
den kan , die Kayserliche Würde in andern Händen zu sehen , daher man , weil
keine andere und bessere Beweis - Gründe ausfindig zu machen gewesen , noch et¬
was ersonnen werden mögen , so Seiner Kayserlichen Majestät zu der auf Sie
würdigst gefallenen Wahl im Wege stehen können , durch solche überkleisterte
Gründe , die den Stich nicht halten , seinen Verdruß so unnützlich verrathen;

Jnmas-
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Ihre Königliche Majestätbedauren noch über das , zu Folge
Dero jederzeit gehegten , und forthin hegen werdender Teutsch-
pLcnocischer Gesinnung gar höchlich , daß es der Zeit , leider!
dahin gekommen, daß fremde Mächte (wie die Proben dessen
in Dero Händen sich befinden) ( 6z ) mit vielbesagtem ersten
und vornehmsten Reichs - Grund - Gesetz , mit dessen Schlüs¬
sen , gantzer Verfassung , und allem , was bis nun zu in Teutsch-
land für höchst - heilig gehalten worden , so gar auch dem
Westfälischen Friedens - Schluffe , ein lauteres Gespötte
treiben , und sich über der Verblendung derer , so daran
Schuld tragen , nicht wenig selbsten ärgern . ( 64)

An

Jnmaffen denn auch das su8 ÄnZuIorum nirgends weniger , als auf diesen Fall,
gezogen werden kan : Erstlich weil die Güldene Bulle das Wahl -Geschäffte , und
was dem anhängig , besonders auf lVlajora clererminiret , und dann , weil be¬
kannter Masten in allen Sachen , welche das gantze Reich , oder ein Collegium
YU3Corp»u8, und c^uä Collegium, betreffen , und in welchen also dielVlembra
Imperii , vel ColleZii corstunLkim , Lc czua Lorpus , angesehen werden mästen,
kein su8 8inAulorum statt haben kan , dabey aber unmöglich zu läugnen ist , daß
das Wahl - Geschaffte die Chur - Fürsten nicht üc8mZulo8 , sondern <̂ uL Colle¬
gium , angehe , sie auch dabey als uuum Corpu8 betrachtet werden , und also -,
da dieserwegen bey der Wahl seihst , als dem Haupt - Werck , lediglich dielVla-
jora entscheiden , solche auch vermahlen den Weg und die Mittel , ohne weitern
Aufenthalt zur Wahl zu kommen , machen können und müssen, ohne daß dabey
von )uribu88ingulorumgefraget werden mögen . Wann man vonsuribu8
8ingulorum reden will , so hat es mit besserm Recht bey der von dem Reich
aus allerhand Wege erschlichenen Oaramie der sogenannten kragmattsehen
8auöiiou geschehen können ; Hierbei) war kein R.elpeÄu8 zu erfinden , der
diese Sache , als die Stände yuä Corpu8 angehend , vorbilden können ;
Es betraff surgcluarum karrium , und alsomanifeste 8ingulorum , und wann
also von Nulliräten soll gehandelt werden , so ist dieser Vorgang , nicht aber
hiervon acht Chur - Fürsten beliebte emhellige Wahl Seiner Kayserlichen Ma¬
jestät das rechte IKeacrum dazu.

(6z) Das kublicum ist versichert , daß , wenn man dergleichen Proben in Händen ge¬
habt , man solche gewiß nicht geheim gehalten haben würde ; Dahero es nur
als eine leere Großsprecherei- anzuschen.

(64) Fremde Mächte sollen mit der Güldenen Bulle , mit denen Reichs - Schlüssen,
gantzer Verfassung , und allem , was bis nun zu in Teutschland für höchst-
hemg gehalten worden , sogar auch dem Westphälischen Frieden , ein lauteres
spotte treiben , und sich doch zugleich über die Verblendung derer , so daran
Schuld tragen , nicht wenig selbsten ärgern ; Dieses lautet sehr comrgöiÄorisch,
oaß diejenigen, die ein lauteres Gespött über eine Sache treiben , sich auch darüber
ärgern sollen. Man stehet also wohl , daß nur öeclsmarorisch dahin geschrieben
werden sollen , was weder Grund noch Verstand hat.
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An Jhro Majestät , der Königin , wird inzwischen , wie

bis anhero , also auch fürohin,nie haßten , daß sowohl die biL-
roAaciven des Hohen Chur - Fürstlichen O'oiie^ü insbesondere,
als auch überhaupt des Teutschen Reichs , und jeden dessen
Mit - Stands , Würde , Gerechtsame und Ruhe , wieder
hergestellet , ( 65 ) und , nach deutlicher Maßgab derer Reichs-
Grund - Gesetze , sowohl gegen fremde-

, als einheimische , (66).
mehr als zu viel am Tage liegende Beeinträchtigungen und
Bedrängnissen auf ewig befestiget werden.

Ohne mindester anderer Neben - Absicht , als die Jhro
vom gesammten Reich auf das feyerlichste und bündigste
gewährte Erb - Folge beyzubchalten, (67) wird dieses jederzeit

der

(65) Zum Zeugniß, daß der Wiener - Hof die prsero^ nven des Hohen Chur - Fürstlichen
CoUeZü insbesondere , als auch überhaupt des Teutschen Reichs , und jeden dessen
Standes , Würde , Gerechtsame und Ruhe , Herstellen wolle , kan ja freylich und
unzweiffentlich dienen , daß das Chur - Fürstliche Collegium in Corpore für der
Frau Groß - Hertzogin öffentliche Feinde erkläret , die Wahl zu vernichten , die CeZa-
Urät eines achtzig Jahr lang legicimL bestandenen Reichs - Tags anzufechten , alles,
was das Reich thun wird , im Voraus für null zu erklären , und das 8^ttema
Imperii , so viel an Ihr ist , sowohl , als das Band zwischen Haupt und Gliedern,
nach Ihrer Imenrion , gäntzlich aufzulösen gesucht wird,

(66 ) Weilen hier auch von einheimischen, mehr als zu viel am Tage liegenden Beeinträch¬
tigungen und Bedrängnissen , welche sowohl die kreero^griven des Hohen Chur-
Furstlichen ColleZü insbesondere , als auch überhaupt das Teutsche Reich , und jeden
dessen Mit - Stands Würde und Gerechtsame , erfahren müssen , geredet wird;
So können diese einheimische Beeinträchtigungen von niemand anders , als von
Reichs - Mit - Ständen , herrühren . Da nun dieses wiederum eine harte Be¬
schuldigung ist , welche kein Reichs - Stand auf sich wird kommen lassen wollen :
So schiene wohl nicht unbillig zu seyn , wenn das gesammte Reich den Wiener-
Hof zum Beweis dieser Altklage anhielte . Wenigstens ist nicht zu vermachen,
daß eine dergleichen fälschliche , gegen die . Reichs - Stände selbst gerichtete Anschul¬
digungen in sich haltende Schrifft bey den Reichs - werde behalten werden
können.

(67) Was bey der sogenannten feyerlichst- und bändigst - gewährten Erb - Folge zu erinnern
sey , ist schon mehrmahls angeführt. Allein es hat sich nur allzudeutlich gezeiget,
daß , neben deren Beybehaltung , noch andere Neben - Absichten dabey geführet
worden. Weme ist unbekannt , daß dieses Jahr die Absichten dahingegangen,
Franckreich die wichtigsten kroviririen abzunehmen , wo möglich , das Teutsche
Reich in einen gefährlichen Krieg mit dieser Crone zu verwickeln , und unter dem
Vorwaud der Rettung der allgemeinen Freyheit seine eigene Rach und Vergrösse-
rungs - Begierde

^
auszuüben ? Hat gleich der Ausgang mit diesen okimXrischen

krojeÄen nicht übereingestimmet ; So haben doch so viele Teutsche ?rovmrien
mit ihrem Schaden erfahren müssen , daß der Wiener - Hof , neben der Veybe-
haltung seiner verlangten Erb - Folge , noch mehrere und dem Reich gefährliche
Neben - Absichten habe.
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' der alleinige heilsame Endzweck Ihre Majestät , der Königin,'

Bemühungen und der Zeit Ihres Orts zur Rettung der
i allgemeinen Freyheit sich alleinig anthuenden äußersten Ge-
l Gewalt seyn . Kan auch nach denen in gegenwärtigem
- Jahre sich ergebenen Vorfallenheiten nicht wohl von je-
) wanden in mindesten Zweiffel gezogen werden , daß , wenn
' sothane Bemühung und äußerste Gewalt von andern , so

hicrbey , ihrer eigenen Erhaltung halber , gleiches inrerelle
> haben , ohne sich durch die im Merck selbsten sogar offenbar

widersprochene falsche fremde Anlockungen bethören zu lassen,
^ mit unterstützet worden wären , dem durch Verzögerung

dessen so sehr überhand genommenen Übel längstens hätte
Rath geschaffet werden können. (68)

1

; Nachdem aber , ungehindert dieser Jhro Majestät , der
- Königin , für das werthe Teutsche Vaterland , dessen Ruhe
^ und Wohlstand , auch Würde und Ansehen , so gemein - nütz-
' sicher Bemühung , und ungehindert der von Allerhöchst - De-

roselben beständig bezeigter , und forthin aufrichtigst hegender
- Friedfertigkeit , viel -- erwehnter Güldnen Bulle schnür - stracks
; zuwider , daß Allerhöchst - Jhro Majestät , der Königin zu
- Hungarn und Böheim , als unstreitiger Erb - Folgerin des
- Königreichs Böheim , virrurc Kcgni zustehendes Wahl - Recht
^ eines neuen Römischen Königs und Kaysers , von einigen

sothane Erb - Folge zum Theil , oder gantz , selbst ansprechen
! wollenden mrcrclsirten Herren Mit - Lhur - Fürsten Anfangs

hat
l , ,

' -
/ - - — — - ,— — — — - -- - — - -— - - - - - - » - .

t
^

(68) Kein patriotischer Teutscher wird hierunter die gewöhnliche Öesterreichische An¬
lockungen , so zuweilen von Fremden , um ihres eigenen Nutzens willen , unter-

, stützet worden , mißkennen , die dahin abzielen , zu Ausführung der -Öster¬
reichischen krivae - Absichten das Reich in allgemeine Kriege zu verwickeln,
durch Teutschlands Schätze und Vvlcker sich groß zu machen , sobald sich aber

,
das Glück nicht günstig erweisen will , selbiges im Stich zu lassen , und einige

- krovincien davon zu tgcriüciren.
K
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hat streitig gemacht , auch nachgehends von Ihren Feinden,
als selbst aufgeworffenen Richtern , diese Königlich - Ahur-
Böhmische Wahl - Stimme für dießmahlen ausgeschlossen,
oder quieicirend gehalten / und ein solches im Reich , so
lange dasselbe stehet , noch nie erhörtes Verfahren , ( 69)
durch den Gewalt derer zum Abbruch des Land - Friedens,
und derrcmpore inrczieMifür die Sicherheit und Ruhe
derer Khur - Fürstenthümer , wofür Böhmen allerseits erkannt
wird , so sehr besorgter Güldnen Bulle darein einzuführen
höchst - verbotener zahlreicher fremder Hoopen unterstützet,
und durchgedrungen werden wollen , ( 70) als bewirfft Sich

anfor-

(6s) Alle« dieses sind blosse Wiederholungen desjenigen , was schon so vielmahl
gesagt worden , und siehst man wohl , wie des Verfassers Absicht dakin ae-richtet seve , da es ihm an wahren Gründen fehlet , durch leere Worte undvieles Geschwätze den Leser nicht zu uberzeugen , sondern nur irre zu mackenund zu uberlauben. ^

(70) 3» diesen Werten sind wiederum zwo gantz unterschiedene Sachen geflissentlich
unser einander geworssen , um nur zuförderst Kayserliche Majestät , und denndas Mjämint« AM - Fürstliche LslleZinm , höchst ungebührlich anzutastein1 ) Wird dahin ««schriebe» , durch d>s Gewalt der fremden Irouöven s»»die Wahl unterstützet . . -) Wären diese VLlcker , zum Abbruch des Land-
Friedens und der Guldnen Bulle , in das Königreich Böhmen qefübretworcen . (irsteies ist eme grobe Unwahrheit , da ja nocorisch , daß der Krieg
zwisths» dein Haust Bayern und der Frau Groß - Hertzoain mit dem «Makk
Geschasste keine V ^wandtM habe. E- ist auel, feLr bekänm , Z die
Frantzosiscl)en Hulffs - -rrouppe» weder bey dem Wahl - Orte sich befunden,noch die g-rmgchy DrolWgm gefthehen. Zuzwischen gereichet diese Un¬wahrheit zur größten Besch,mpffung des gesummten Chur - Fürstlichen OI-h-8» ' welches alle Liebe s,ir sein . Vaterland , für seine eigene Ehre , und für

.OonLrvgnon seiner krTro^ riven , müßte verlohrcn , auch seine eigeneStarcke nnßkennet haben , wenn es sich , aus Furcht einer fremden und dock
mchr vorhanden gewesenen Gewalt , also we . ch bezeiget , und sich schreckenlaKn . Was ben anderm Punct anöelanget , so tragt die Güldne Bullezwar mit Recht alle diejenige Obsorge für die Sicherheit und InviojgbMratder Ehu^

- Lande , die der Hof zu Wien so hoch ausgibt ; Allein eben dio-selhM setzet auch voraus , daß ein jeder Chur - Fürst des Reichs , und zwardtzr König vM Böhmen sowohl , als die übrigen , wann ein ander r Standdes Reichs Federung und Anspruch an ihn hat̂ , darüber den im R?ichlfhllchen Äoeg Rechtens erkenne und eingehe. Sie Kacuiret nicht , daßwann er dieses verweigert, mithin demjenigen , der Anspruch und Norderunaanihn hat , sonst nichts übrig lasset, als seine Forderungen, sie mögen auch so gerechtstyn , als sie wollen , gantz fahren zu lassen , oder M ^
daß
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anforderist meine Allergnädigste Königin auf alle und jede
von Ihrem nach Franckfurt abgeschickten dritten Wahl - Both-
schaffter , dem Freyherrn von Brandau / abgedrungene Kcscr-

daß auch sodann in einem solchen von Ihm selbst veranlaßen Caiu extreme
KeLeMegtt8 , worin sowohl Vergleich , als rechtliche Entscheidungen , aufhören und
ermangeln , auch nicht gä ^ rmaials dem sodann eintzig - und allein übrigen Richter,
geschritten werden dürffe . Ein solcher Satz würde selbst gegen das allgemeine Na¬
tur - und Völcker-Recht streiten , dem doch kein k-ex specialis clerosiren mag , mit¬
hin auch die Güldene Bulle nicht entgegen sprechen wollen , oder können - Nun
ist aber bekannt , wie das Haus Oesterreich sich zum grösten Nachtheil des Reichs
durch vorgebliche ?riviIeAig gantz und gar von aller .sm-i^ Vion des Reichs
seirhero loszurerffen , alle seine ?0llelIioue8 , und unter diesen auch Böhmen,
unter solche vermeyntliche Vcfteyungen zu ziehen gesucht , auch allen Stan¬
den des Reichs , die Anspruch und Forderungen an selbiges gehabt , so wenig
vor den höchsten Reichs - Gerichten , als denen ^ uüreois , obschon die Crone
Böhmen ins besondere mit verschiedenen Standen ^ ultreZas CcmvenrionZles
hat , zu Recht stehen wollen , worüber die Lxempel anzuführen keine Mühe
machen kan , und , anderer zu geschweigen , nur angesehen werden darff , wie
es den Hoch - Stifftern Bamberg , Trient und Brixen , ergangen , und wie
wenig selbige , obschon sowohl das Chur - Fürstliche OolleZMm , als das gantze
Reich , sich ihrer angenommen , und begehret , daß das Haus Oesterreich sich
vor dem Cammer -Gericht , oder den Hmstreg -is , einlasten möge , zu einer recht¬
lichen' Erörterung ihrer Streitigkeiten gelangen können.

Da nun also das Haus Oesterreich , durch die feit der Güldenen Bulle
angenommene neuerliche principe , zwischen sich und andern Standen keine
im Reich sonst übliche ^uriscliÄion noch Richter zu erkennen , und solches
auch auf das Königreich Böhmen zu exceacliren sich selbst ausser dem ?rse-
tuppoüro gesetzet , worauf sich die in L . festgesetzte Inviolabilirat der Chur-
Lande gründet , Se . Kayserliche Majestät aber dadurch selbst in die Noth-
wendigkeit gestellet , in Ermangelung der ordentlichen Rechts - Mittel , auch
entstehenden Vergleich , die Hülste der Waffen , als des sodann eintzigen übri¬
gen Schied - Richters zur Hand zu nehmen ; So kan auch der Hof zuWien die Satze der Güldenen Bulle in Oalu prselenri nicht auf sich appli-
cüren , noch Se . Kayserlichen Majestät einer Übertretung gedachter Reichs-
Gesetze anschuioigen ; Gleiche Vewandniß hat es mit dem Land -Frieden , als
der für alle die , so den Weg Rechtens ausschlagen , und dadurch ihren Gegen¬teil selbst zu den Waffen nöthigen , keineswegs gemacht ist ; Fällt auch übri¬
gens alles dasjenige , so besonders gegen die Frantzösische Hülffs- Völcker sä
Lommovenclgm inviöigm eingeworffen wird , aus vorstehendem von selbst
dahin , weil nach festgestelltem Satze , daß in Ermangelung anderer Rechts-Mittel zu den Waffen geschritten werden dürffe und könne , nicht zu erfinden
ist , was dann eigentlich für ein plus vel minus jutti Le E^ui in dem beru¬
hen solle , ob die Irouppen , die darzu gebraucht werden , Frantzofen oder von
einer andern Marion seynd. Man hat ja unter den vorigen Kaysern Fran-
tzosische

"Irouppen durch das Reich nach Hungarn , und Nußifche an den
Rhein , führen sehen. Ja als Chur - Mayntz Erfurth mit Frantzösischen Iroup-
xen weggenommen , und einige Stände dagegen sprechen wollen , wurde das
Chur-Mayntzische Verfahren vom Kayser l -eopolclc» selbst gebilliget,und dafür ge-

K L halten,
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varionex UNd ? rorcKarioncx , als welche MSN durch die hier-
bey verwahrte Anlagen , und weiters ausgeführten gedruck¬
ten ^ Äen - mäßigen Unterricht , hiermit feyerlichst wieder¬
holet, (/i)

Und

halten , daß der Chur - Fürst die dazu nöthige Mannschafft übernehmen können,
wo es seine Convemen ? gewesen. Nun ist aber nicht zu erfinden , daß
Seine Kayserliche Majestät etwas anders gethan , als vorbesagte Lxempla
Ettrmca in sich halten , warum solte Ihnen denn nicht die Regel : t<ullgm
ckitp3ric3kem rgcioms elle , ubi mrlla 6itparit38 fgöii 36elk , ebenmäßig ZU
statten kommen ? Denn es ist ja notorisch , daß Höchst - Dieselbige , als da¬
malige Chur - Fürstliche Durchlaucht von Bayern/gleich nach weyland Jhro
Kaysettichen Majestät Carl des VI . glorwürdigfter Gedächtniß, Ableben , Dero
rechtmäßige Ansprüche nicht geheim gehalten , gegen die einseitige Besitzneh¬
mung sogleich prorettirt , zu gütlicher Abthuung dieser viKerenrien sich aner¬
boten , ohngeachtet alle billige Compoücions - Mittel ausgeschlagen worden,
dennoch viele Monate , ehe Sie den Krieg äeckriret , nachgewartet, und da
fraget man denn billig : Was zwischen touverainen Herren für ein anderes
Mittel übrig geblieben , als sich durch die Waffen das gäntzlich versagte Recht
zu verschaffen ? Jngleichen : Wo denn das , allen Reichs - Ständen zuste¬
hende , ^U8 r 'oeäerum dem Chur - Hause Bayern benommen sey , um sich bey
Ermangelung hinlänglicher Kräffte durch Hülffe seiner Miirten unterstützen zu
lassen ? Diese Hülffs - Völcker aber haben das Reich nicht belästiget , bloß
einen Reichs - Conlkmrions - mäßigen Durchzug genommen , alles baar
und richtig bezahlet , und sind ohne Still - Lager gerade gegen diejenigen
Lande marckiret , so per rerum N3wr3m von diesem Kriege nicht verschonet
bleiben konten . Allein was soll man wohl von denenienigen Hülcks - Völ-
ckern sagen , welche die Frau Groß - Hertzogin zu Unterstützung Ihrer so weit
aussehenden Absichten , und zur Vekriegung der Cron Franckreich in deren ei¬
genen Grentzen , nicht aber zu ihrer eigenen Beschützung , deren sie nicht mehr
nöthig gehabt , in das Reich geführet , die darinnen so viele Monate lang
stille gelegen , grosse Liefferungen , ohne alles Entgelt) , von den unschuldigen
Reichs -Ständen erpresset , unzählige Lxcelle begangen , weniger Manns -Zucht,
als bey regulären Kriegen , so gar in Feindes Landen gewöhnlich , gel-alten,
die 8guveZ3räe8 wie von Feinden sich bezahlen lassen , selbige aber dennoch
nicht retpeHirtt , und gantze Dörffer ausgeplündert , die tragbaren Obst-
Bäume weggehauen , die Weinberg ruimret , und in Teutschland sogehauset,
als man kaum in denen Geschichten ein Beyspiel finden wird. Wolte
jemand an diesen IH<Äi8 zweiffeln , darff er sich nur die Mühe nehmen , längst
des Mayn - und Rhein - Strohms sich zu erkundigen , wo ihm die noch seuff-
zende , gröstentheils aber im Grund verdorbene Landleute mehrere Nachricht
davon ercheilen werden .

^ "

(? r ) Die z« Franckfurt durch den Freyherrn von Brandau übergebene ketervgrio-
nes und kroteÜ3tione8 sind eben , wie die jetzigen , mit so ungeziemenden,
allen Reichs - Gesetzen zuwiderlauffenden Lxprellionen angefüllt gewesen , daß'
das Chur - Fürstliche Collegium per Cnanimia solche zurück zu geben sich
nicht entbrechen können , dahero wohl die jetzigen eben dergleichen kämm ha¬
ben werden , weil sie noch weniger zu denen Reichs-Eis qualiticiret.
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Und gleichwie hieraus sattsam erhellet , wie nichtig und wider¬
rechtlich die Ausschliessung oder ^uiesccnr des Königlich - .Chur-
Böhmischen Von um so mehrers seye , als die Güldne Bulle,
daß dasselbe beständig ausgeübet, mithin nie ausgeschlossen wer¬
den , nochPiLtcirensolle , lül) clauiülL nulliran; alles desjeni¬
gen , was anderst

'
beschehen möchte , ausdrücklich vermag , (72)

und über das , hoc jure iinAulLrillimo, denent^lajori-
l)U5des Khurfurstllchen LoileZü , und am wenigsten Jhro Kö¬
niglichen Majestät öffentlichen Feinden , die Erkäntniß nicht zu¬
gestanden werden kan ; ( 73 ) Also berufft sich nochmahls mehr
allerhöchst- genannt meine allergnädigste Königin zu Hungarn
und Böheim , auf sammentlicheKhurfürsten , Fürsten und Stän¬
de(74 ) des Reichs , folglich aus dasselbe insgesamt , sobald es
ruhig , und voll denen zum Unterbruch der Güldnen Bulle , des
Land - Friedens , des Weftphälischen und anderer Friedens -
Schlüffewiderrechtlicheingeführten. fremden so genannten
Hülffs - Völckeren befreyt seyn wird. ( 75 ) Welche frovoca-
rion denn in gegenwärtiger Vorfallenheit um so mehr ihre voll¬
ständige Würckung haben muß , als nach des Reichs Grund-

Ver-

( ?r ) Eben diese Güldne Bulle besaget auch , daß eine Frau nicht könne Chmfürst seyn , und
machet wegen Böhmen, so viel das Lxercstium OKcii Lleölomüs anbelanget , keine
cxceprion . Da also kein unstreitiger Chursürst von Böhmen vorhanden gewesen,
das Reich aber ohne Oberhaupt nicht bleiben können ; So muste zur Wahl ge¬
schritten werden , jedochcum relervMone jurium regni . Man fragt billig jeden un-
partheyischen , ob ein anderer Weg war aus der Sache zu kommen , zumahl da
den bekannten Umstanden nach zu einerinrerprerurione uurbenricaÄUMTLuIlL in dem
imerrcZno nicht zu gelangen möglich Ware?

t 7; ) Wem sollte denn sonst wohl die Erkcinntniß zustehen ? Vielleicht dem Wiener-
Hofe selbst ? Vielleicht gehöret dieses auch zu denen grossen Privilegs uuttriacis,
m einer Sachepan und juciexzu seyn? Es waren auch nicht diekrajomdes Chur
fürstlichen dollcgü , sondernununimiu , vorhanden , und hat sich keineintzigesmem-
brum dieses hohen LolleZüdem Schlüsse widersetzet . In dem gantzen LolleZis aber
ist niemand , als Jhro König !. Majestät von Pohlen und Preussen , und Ihr»
damahlige Churfürstl. Durch!, von Bayern mit der Frau Groß-Hertzogin in Krieg
verwickelt gewesen. Da nun alle diejenigen , so den Absichten des Wiener - Hofes
nicht blindlings beygestimmet , für der Frau Groß-Hertzogin öffentliche Feinde hier
wiederum erkläret werden ; So fällt diese Beschuldigung abermahl auf dieses ge¬
samte hohedolleZlum in Lorporc.

(74 ) Wie kan sich die Frau Groß - Hertzogin auf sämtliche Churfürsten , Fürsten und
Stande , beruffen , da Sie die erstere zu so wiederholten mahlen für Dero öf¬
fentliche Feinde gescholten , die übrigen aber ebenmäßig nicht nur einer zaghafften
Ehrfurcht beschuldiget , sondern auch vorgiebt , daß die Reichs - Versammlungnult
und nichtig sey , und dasgantze imperü überden Haussenwerffen will.

< 75 ) Weil dieses abermahls eine blose Wiederholung der vorigen Lästerungen iss? so
brauchet es keiner weiteren Beantwortung.

L
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Verfassung , sobald als nur von einer Estnischen Auslegung
eines Reichst Grund - Gesetzes die Frage ist / dieselbe anderst
nicht , als vom gesamten Reich beschehen kan , ( 76 ) folglich
nebst Jhro Königlichen Majestät die unparthepischen Herren
Mrt - Khurfürsten , das gantze Hoch - lobliche Fürstliche Lobe-
chum , wie auch das Reichs - Städtische ein ossenbahres großes
inrcreL haben , sich von dieser best - gegründeten Befugnis durch
die Obermacht derer Frantzöstschen Waffen nicht verdungen
zu lassen . ( 77 ) Was nun in Ansehung einer bloswarttgen
Estnischen Auslegung statt zu finden hat , das muß leicht
begreifflicher maßen , noch weit mehr alsdann statt finden,
wenn es , wie im gegenwärtigen Falle , um die förmliche Abän¬
derung derer Grund - Gesetze , und absonderlich des erstem kun-
Lmcnnl - Reichs- Gesetzes , nehmlich der guldnen Bulle zu thun
ist . (78) Wornebft nicht minder klar in die Augen fällt , von was
Ungeheuer schädlicher LonMumr für jeden treu und pMiorisch
gesinnten , folglich nicht just des Reichs Hoheit und Wohl --
sarth einer fremden Krone Willkuhr ausopffernden ( 79 ) Stand
des Reichs seyn würde , wenn dessen Stimme auf gleiche Welse,
als die König ! . Shur - Böhmische Wahl - Stimme , ausgeschlos¬
sen , oder nach fremden , und sünff vereinigter Feinde Gutdun-
cken zur OuieLenr angewiesen werden könnte. (80) Keine Ge¬
rechtsame , kein Besitz , wäre solcher gestalten mehr sicher , und

dre

( 76 ) Wer hat dieses jemahls in Zweiflet gezogen?
( 77 ) Was haben denn die Frantzösischen Waffen dem Mi mrerpreranck Ic^ imperu vor

Eintrag gethan ? Wo ist eine Imerpreracio derer Reichs - Gesetze von jemand gesche-
- hen ? Man glaubet zwar wohl , es solle damit so viel gesaget werden , als ob durch
. die nothdringliche gmel

'
cenL des Böhmischen Von das Churfürstliche LoIIegigm sich

einer alleinigen Inrer^recarion eines Reichs - Gesetzes angemaflet habe . Hier ist ncht
der Ort zu untersuchen , ob es solches hatte thun können , oder nicht , sondern
ob es solches gethan habe . Dessen nun zu geschweige« , daß sich hierdurch die böse

- Absicht des Wiener - Hofes Chur - Fürsten und Stande gegen einander aufzuhetzen
genugsam an den Tag leget ; so ist ja die eintzige Haupt - Frage , woraufes in dieser
Sache lediglich angekommen , nehmlich ob eine Frau per cxceprionem a reZuK, soviel
die. Cron Böhmen anbetrifft, Churfürst seyn könne ? Noch zur Zeit im geringsten
nicht entschieden , mithin keine imerpremrio des imperü geschehen . Daß man
aber die Wahl so lang , biß diese chgL-Mon aus dem Grunde erörtert , nicht aufschie-
ben können , ist vorhin gnugsam gezeiget worden.

( 78 ) Alles dieses Geschwatze fallt dahin , weilen keine Abänderung der güldnen Bulle ge¬
schehen . ^

( 79) Die abermahlige vermessentliche Lästerungen gegen das Hohe Chur - Fürstliche dol-
kZ

'mm von einem seyn wollenden Reichs - Mit - Stande , daß selbiges des Reichs
Hoheit und Wohlfahrt einer fremden Cron Willkuhr aufgeopffert , wird wiederum
in keinen Geschichten einen Vorgang finden. .' ( 80 ) Hier werden nur fünff vereinigte Feinde genennet , da oben das gantze Chur- Fürstl.
Lollcxmm vor Feinde äeslLi .iret worden. Allein nicht diese fünff vereinigte , son¬

dern
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die gantze Reichs -- Verfassung ein leeres non eng , (81) welches
so gar die eigne Feinde Jhw Majestät der Königin erkennt zu
haben scheinen , indem sie um diese bestgegründete Beysorge , an¬
dere Herren Stände vermeintlich zu beruhigen , in der mitAus¬
schliessung der beständig fürdauren , mithin nie P -ctoren , sol¬
lender König !. Khur - Böhmischen - Stimme , folglichnichtig-
enichteten sogenannten Wahl-Opimlnnon , M . i . § . z.
ausdrücklich mit einflieffen lassen, daß allen und jeden Stan¬
den des Reichs ihr freyer Sitz und Stimme ans
Reichs - Tagen aufrecht erhalten , und ohne derer Lhnr-
Fursten , Fürsten und Stande vorhergehende Bewil¬
ligung kein Reichs - Stand , der 8elli6nem L Vomm
in denen Reichs- Loi !eAi8hergebracht , davonproviso-
rie noch in sonstige Weise sriipenäiret und allsgeschlos¬
sen werden möge. ( 82 ) Gleich als ob was in keiner Reichs-

Be-

dern alle Hohe Herren Chur - Fürsten , haben die (Auelcenr des Böhmischen Vori g^
billiget , gut geheissen , und sind denen übrigen acccMret , mithin ist ein commune
douclulum dollegn daraus geworden. So heißt auch Hey 8ouvemmen Häuptern
nicht derjenige ein Feind des andern , der über ein oder andern Punct andere Ge-
Gedancken führet > sondern derjenige der in öffentlichem Krieg mit dem andern vA
wickelt. Man möchte also wohl wissen , wenn , wo , und wie Chur -Mayntz , Chur-
Cölln , und Chur - Pfaltz der Frau Groß,Hertzogin den Krieg angekündiget? Viel¬
mehr zeiget sich hieraus abermahls , daß der Wiener - Hofalle diejenigen als öffent¬
liche Feinde ansehe , und wenn es in seinen Kläfften wäre , gewiß auch also mit ih¬
nen handeln würde , die sich dessen Motorischen Aussprüchen blindlings nicht zu uu-
terwerffen gefallen lassen wollen . ^

( 8r) So dann würde die Reichs - Verfassung ein leeres non - em werden , wann
einem Mit - Stande dasjenige freystehen sollte , was der Wiener - Hof imenM-
ret , nehmlich Kayser und Reichs - Tag vor- null und nichtig zu erklähren , rechtmäßig
errichtete Reichs - Gesetze , nichtig errichtete sogenannte Reichs - Gesetze zu
nennen , Kayser und Reich nicht

"
etwan wegen einer vermeintlichen i-Mon ju-

ri§ twguli einige Vorstellungen und reservarioncz zu übergeben , sondern ?roteÜÄrio-
NS8 nullicariL zu obrruäiren , und also die Reichs - Verfassung selbst zu annulieren.

( 8r) Der allcgirte § . aus Jhro Kayser . Majestät Wahl - Lapimlarion guaclriret auf den ge¬
genwärtigen Fall , nach dem gemeinen Sprüch - Wort , wie eine Faust aufs Auge.
Die BöhmischeStimme ist weder provilorie , noch in sonstige Weise , luspenciiret und
ausgeschlossen worden , sondern weil keine persona balMis dazu vorhanden gewesen,
hat sich diese Stimme selbst sulpenMret und ausgeschlossen , oder vielmehr hat sich mit
der Wahl , bis zur Erörterung der darüber entstandenen Haupt - Frage , die aus
dem Grunde in dem Inrerregno zu cleciciiren nicht möglich gewesen , nicht warten las¬
sen. Dieser pallM ist auch , wie der Verfasser uns glaubend machen will , nicht et-
wan neuerlich in die jetzige dapimkrion eingesioffen, sondern selbiger hat schon in de¬
nen vorherigen, guoaci pallm prmcipales , gestanden , und so viel dasjenige anbelan¬
get , so neu hinzu gekommen , wird niemand in dem Deutschen Staats - Rechte so

' -- - unwissend seyn, ' daß er ignorLren sollte , wie keinesweges die (^McscEn - des Von No-
" . H . L - hemici,
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Berathschlagung gestattet wird , in dessen wichtigsten Geschäfft,
nehmltch der Wahl des Allerhöchsten Ober -- Haupts , zuge¬
lassen und gültig , (8z) oder Jhro Majestätdie Königinciererio-
ri; Lonclirioni; , als leder anderer Stand des Reichs seyn , (84)
und/cljicÄu ihrer , das , was sonsten ungerecht , für Rechts-
beständlg angesehen werden , oder auch andre Stande des Reichs,
nach so offenbar in allerhöchst - Deroselben Persohn verletzten
Reichs - Grund - Gesetzen , und unlaugbarstenRegeln des natür¬
lichen , und all anderer gött - und weltlicher Rechten , als ver-
mog welcher die Feinde sich nie zu Richtern aufwerffen können,
bey dieser in der NichtigenWahl- Lapiculgrion beschehener
Vorsehung die allergeringste Sicherheit finden könnten. ,( 85)
Bey welchen Reichs - Kündiget maßen obwaltenden Umstanden,
mithin die obangezogener Massen einseitig vorgcnommene Aus-

schlies-

tremici , sondern diejenigen Unternehmungen, so der vorige Kayserl. Hof wegen 8u-
lpenclirung eines gewißen Fürstl . Hauses imencliret , denen Hohen Herren Chur-
Fürsten die Ursache gegeben , eine neue xiTcamion zu nehmen nnd auch von der 8utpcn-
lioue provilionali zu gedencken.

( Lz) Keinesweges , weil hier von keiner^uipention2 ü. lkione ^7 Voro , weder rorali noch
prsvilionuli, die Rede gewesen , sondern die incapucitTt2 k>2rce ^crtonccdie () uie5cenL
veranlasset.

< 84) Die Frau Groß - Hertzogin kan nicht clereriorü concimom^ als jeder anderer Stand
des Reichs seyn , wenn sie anders , wie Ihr zu thun oblieget , Kayser und Reich ge¬
bührend erkennet , aber auch nicht meüoris , weil in ihren i^ vor , so wenig als in die¬
ser , unmögliche Dinge möglich , und aus einer persona inhalM einep^ sona habiiis ge¬
macht werden kan.

( 8 s ) Was hier abermahls cieclamakorisch angeführet wird , sind teere Wiederhohlungen
und pemjones xrincipii um die Genlüther derer Reichs - Stände gegen Dero recht¬
mäßiges -Ober - Haupt auf eine unerlaubte Art zu verbittern. Mit mehrerm Grunde
kan man sagen , allen unlaugbarsten Regeln des natürlichen und all anderer göttlich-
und weltlicher Rechte lauste zu wider, daß ein Reichs - Stand in seiner eigenenSache
sich zum Richter aufwerffen wolle , und sich noch darzu so weit vergehe , eine von
dem gesamten Chur - Fürstl. dollcgio vorgeschriebene und errichtete Wahl - CapimK-
r/on eine nichtige 'Wahl - zu nennen , nicht etwa » wegen seiner vermeint¬
lich lLttirten Rechte das behorige sich zu reserviren , sondern sich wider alle gött - und
weltliche Gesetze so wert zu verliehren , und die aller der GOtt - geheiligten Majestät,
auch von den verbittersten Feinden schuldige Ehrerbietung dergestalt aus Äugen zu
setzen , daß man im voraus , und ohne die geringste darzu gegebene Veranlassung
alle Stande des Reichs von der Treue und Vertrauen gegen Vesten geheiligtes Ober-
Haupt abziehen, ihnen , wie sie bey demjenigen , was Jhro Kayserl . Majestät fey-
erlichst und vermittelst körperlichen Eydes zugesaget , die allergeringste Sicherheit
nicht finden wurden , versichern , mithin in der That Jhro Kayserl. Majestäten
voraus einer Eydbruchigkeit beschuldigen will. Könnte wohl etwas unerhörteres,etwas gottloseres und etwas Majestäts - schänderischeres erdacht werden k und kan
wohl ein kalorisches teutsches Gemüth im gantzen Reich gefunden werden , welchesüber diese Olummen und Ma/estäts - schänderische Verleumdungen nicht in die gröste
wctlZNLuon gerathen, und so wenig Liebe vor die Ehre und Würde der teutschen

sollte , dessen Gesetz - mäßige Ahndung nicht nur zu wünschen , sondernauch nach seinen auffersten Krafften dazu zucsncumren.
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schlieffung oder () uie5cenr der König!. Lhur - Böhmischen Wahl-
Stimme mit dein klaren Buchstaben der güldnen Bulle nicht be¬
stehet , folglich die gegen alle eingewendete bündigste und Rechts-
begrundete Königliche BöhmischereLrvarionen undxrorettsüo-
nen gleichwohlendurch Gesetzeund auf Jhro Khur - Fürstl.
Durchlaucht zu Bayernausgefallen seyn sollende Wahl, so
wohl aus diesen höchst-trifftigen Beweg -Ursachen, als auch weilen
selbe ohne das von wegen derer in das Reich in hundert tausend
Mann eingeführter fremder Kriegs-Völcker für keine freye Wahl
nach der Sachen selbst redender Natur möglicher Dinge ange¬
sehen werdenkan , gantznullund Nichtig ist , und bleibt,
ohne daß ausser diesen Umstanden , und daraus er¬
wachsenden unheilbaren nullirLten , wie hiemit noch¬
mahlen aufdasfeyerlichste und bündigste erkläret wird,
( 86 ) Jhro Majestät die Königin gegen der Wahl - Ausschlag,
wie er sich gleich immer ergeben haben möchte , das allerge¬
ringste eingewandt haben würden.

Wann
( 86 ) Man hätte vermeynet in dem vorhergehenden hätte der alle Scham und Schande

verlohrne Verfasser dieser Schand - und Schmäh - Schrifft allen Geifer seiner Zaum¬
losen Schmäh - Begierde dergestalt ausgegoffen , daß seine der härtesten Bestraffung
würdigsten Begünstigungen weiter nicht getrieben werden können. Allein mit
Grausen muß man lesen , daß seine Bosheit noch weiter gehen könne. Die auf
Jhro Kayserl . Majestät lausgefallene rechtmästge und allen von dem Verfasser und
seines gleichen ausgespiener Lästerungen ohnerachtet rechtmäsig bleibende Wahl , wird
eine durchZesttzse / und eme styn sollende Wahl benahmset ; hunderttausend
Mann fremder Kriegs - Völcker sollen solche erzwungen haben ; diese Wahl soll
gantz null und nichtig styn und bleiben / ja sie soll auch dieser Umstände / und
der daraus erwachsenen / straffbahr angedichteten unheilbahren nullitLten halber
nochmahlen für nullund nichtig erklähret werden ; also beschuldiget der Lästerer
Jhro Kayserl . Majestät wider die Pflicht eines so vornehmen Reichs - Churfürstens,
und wider dero eigene weltbekannte Großmuth gehandelt , und sich mit Gewalt auf
den Kayserlichen Thron unrechtmäßiger weise geschwungen , und solchen an sich ge¬
rissen zu haben : Er beschuldiget das gesamte Churfürstliche dolle^mm , daß es mit
vergessung seines Amts , Ehre , Würde , und Kräffte sich zwingen lassen , und
eine gezwungene Wahl vorgenommen : Er beschuldiget das gesamte Reich , daß
es des wutschen Namens vergessen , und denjenigen vor ein rechtmäßiges und wür¬
digstes Oberhaupt liebe , ehre , und beypflichte , der unrechtmäßiger weise desThro¬
nes sich bemächtiget : Er beschuldiget alle patriotisch - gesinnte Teutsche , daß , wenn
Sie Jhro Kayserl. Majestät als Dero rechtmäßigemOberhaupte , Treue , Gehorsam,
und Ehrerbitung , erweisen , Sie wider die geheiligte Grund - Gesetze dadurch han¬
deln , weilen sie nach einer , nicht blos zu verabscheuenden sondern nach allen gött---
und weltlichen Gesetzen zu verfluchenden Mevnung , einem eingedrungenen Kayser
gehorsamen . Auf dergleichen , sich selbst widersprechende und Welt - kundig falsche
Lästerungen zu antworten , wäre viel zu gelinde . Die Reichs -Gesetze schreiben hier¬
unter andere Mittel und Wege vor , und man kan nimmermehr von der mit Jhro
Kayserl. Majestät so nahe Verwandten, von einem so hohen Geblüte abstammen¬
den , und wegen ihrer eigenen grossen guM»tenWelt-berühmtenFürstinund

M Dero
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Wann nun , wie bis anhero überzeugend dargethan wor¬
den , alles , was mit Ausschliessung , oder so benahmster
LZuicsccnr der König! . Chur-Bohmischen Wahl-Stimme lN dem
Wahl - Geschäfte zu Francksurt ehedeffen vorbeygegangen , sur
Reichs - Satzungs widrig null und nichtig anzusehenM,
und wenn nebst Jhro Majc,t. der Königin , die unparthemsche
Herren Mit-Khurfürsten , das gesamte Hoch -lobllche Fürstliche
LolleZium , Wie äug) das Reichs-Städtische , ein Lravamen com¬
mune Impciü daraus zu lormiren allerdings befugt seynd ; so
muß alles dieses noch weit mehr in gegenwärtiger Vorfal-
lenheit statt finden , (87) wozu denen , dem aufferlrchen Ver¬
nehmen nach zu Francksurt vorgenommen werden wollenden an-
derwärtigen Reichs-Berathschlagungen , Jhro Majestät die Kö¬
nigin , als Königin in Böheim , nicht zugezogen werden will . (88)
Nochhällffigereder Nach - Welt kaum glaubliche IIIeUli-
tEren und Nullitäten thun sich in dermahligen, als in
c ^ der

Dero Christlichem , einsehenden und Lugendhafftesten Gemüthe vermuchen , daß Dero-
selben dergleichen entsetzliche Lästerungen , und Majestäts-Schandungen, deren sich die¬
jenige , so Ihr hierunterdienen , unterfangen, bekannt seyn können , weil auch unter bar¬
barischen Völckern dergleichen Verfahren nicht gefunden wird , großmüthige Gemü¬
ter auch in denen Feinden die Tugend ehren , und kein Krieg , keine Feindschafft,
kein Haß , noch andere LorMerarionen , diejenige Ehrerbietung aufheben kan , und
soll , so ein 5ouverLin dem andern , und der von GOtt selbst geheiligten Majestät
schuldig.

( 87 ) Abermahlige leere Wiederhohlungen der vorigen Unwahrheiten , und (^lummen,
' ausser , daß man gerne die drey Hohen und ansehnliche Reichs - Lollegia unter sich

selbst , und gegen ihr gemeinschafftliches Ober - Haupt , aufhetzen wollte , unter dem
erdichteten prXcexc eines commum5 bravamims Impeni . Denn bey der Verrwirrung
des Deutschen Reichs hoffen die Wienerische kiüMriihre ?iivar - donvcmen? zu fin¬
den . Wie vielmahl haben Sie schon in vorigen Zeiten , das Reich ohne Noth in
ihre Sachen verwickelt , und hernach gäntzlich läcribciret ? Besonders wird sich der
mit seiner Schreib- Art , so wie mit seinen Rathschlägen , alles verwirrendeSchrifft-
Steller wenig darum bekümmern , ob in Deutschland alles darüber und drunter gehe,
wenn er nur mit seiner ungeziemten Feder Cronen und Majestäten lästern kan.

( 88) Wie ist es möglich , daß man sich unterstehe eine so grobe Unwahrheit dahin zu
schreiben, daß die Frau Groß - Hertzogin zu denen Reichs - Beratschlagungen in
Francksurt nicht zugezogen werden wollen , da man unten selbst einraumen muß , daß
das Schreiben dieserhalben von Jhro Kayserl . Majestät ergangen. Wendet man
ein , bey Abfassung dieser Schmäh - Schl ifft habe man solches noch nicht gewußt,
noch es in Händen gehabt, so weiß man nicht , was darauf geantwortet werden kön¬
ne , warum man denn diese nichtige ?rorellmions - Urkunde, da man so viele Mo-
nathe darnach solche aä viHLnuam zu bringen sich unterstanden , nicht vorher geän¬
dert , und dergleichen offenbare , und in den folgenden selbst anerkannte , Unwahr¬
heiten darvon gethan , es müßte denn dieses die Ursache seyn , daß wenn man alles,
was unwahr in dieser Schrifft gewesen , darvon nehmen wollen , nichts davon übrig
geblieben seyn würde.
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der vorhergehenden Begebenheit hervor . (89) Die an¬
derseits für gültig gehaltene und eydlichbeschworne Wahl - Lapi-
rularion , wird in einer derer wichtigsten / und von Jhro Maje¬
stät der Königin eigenen Feinden zur Beruhigung gesamter
Reichs - Mit - Stande für unentbehrlich angesehenen Stelle,
gleich allen anfangs unterbrochen. Nicht die Frantzösische Ab¬
sichten , nicht die Iviajora des Khur - Fürstl . LolieZii, das ist , der
Ausspruch öffentlicher Feinde , sondern dw . dieVorhergehen¬
de Bewilligung derer Lhur - Fürsten/ Fürsten , und
Standenwird ohnumqänglich erfordert , darmit ein Reichs-
Stand , so freyen Sitz und Stimme hergebracht , dar-
von , auch nurproviloriö , lülpencliret , oder ausge¬
schlossen werden möge. (90) Auch ein rechtmäßig - er¬
wählter Kayser , kan dessen den mindesten Stand des Reichs
keinesweges entsetzen , so wenig als er befugt ist , das Reich in
Krieg , seiner ?rivac - Händeln halber, zu verwickeln . (91) Wie
gefährlich wurde solchem nach nicht für derer Reichs - Stände
allgemeine Freyheit, und ihres Vater - Landes Heylund Wohl-
farth seyn , absonderlich unter einem solchen Ober - Haupt , von
diesen Grund - Satz abzugehen, welches von einer fremden Kro¬
ne Hulffe , Beystand und Unterstützung , folglich von deren Lei¬
tung und Willkuhr lediglich abhangete. ( 92) Dannoch solle

in
c8? ) Oder vielmehr thun sich in dem . was in dieser Schrifft folget , noch hciuffigere , der

Nach - Welt kaum glaubliche , Unwahrheiten , Olumwen , Gesetz-widrige Aeusserun-
gen und straffbare Unternehmungen des Verfassers hervor.

( ?o ) Was von den Frantzösischen Absichten angeführet wird , ist eine schon vorhin beant-
wortete Olumme , und was m-an aus der Ä -ahl - da^imlarion angezogen , hat feine
Richtigkeit ; Daß aber die darinnen enthaltene Verordnung gleich allen anfangs un¬
terbrochenworden , mithin Jhro Kayserl. Majestät wider Dero eydlich beschworneWahl - L^ imlutton gehandelt haben sollen , ist eine um so viel freventlichere Beschul¬
digung und Majestäts- Schändung , als man in dem Nachtrag selbst solches wieder-
ruffen und erkennen müssen , daß Jhro Kayferlichen Majestät als Kayser die Frau
Groß-Hertzogin , auch nur s>rovilorie , nicht stichcnälret und ausgeschlossen habe.

t- i ) Wie glücklich würde Deutschland seyn , wenn seit 200. Jahren dieses so heilig wäre
erfüllet worden , als es von Jhro Kavserl . Majest . geschehen , die ja nicht einen
Schritt gethan , der nur auf einige Mase dahin ausgedeutet werden könte , als ob
allerhöchst -Dieselben das Reich in einen Krieg , ihrer Hauß-Streitigkeiten halber , zuverwickeln gedencke , vielmehr durch verlangte meciiauon Dero Fried - liebendes Ge-
müth bezeuget , und .Dero eigenen Hauses incereüL dem Reich in die Hände geleget.

(92) Wenn man dergleichen Majestät-schänderische Verleumdungen ; weil Jhro Kayserl.
Ma/est . alsChurfurst von Bayern , Sich der Cron Frankreich Hülffe bedienet , so
hangeten Sie auch von deren Leitung und Willkühr lediglich ab , nur anführet ; so
sind sie auch widerleget, und fället die Schande nebst der daraus, denen Rechten nach
gesetzten Straffe , auf den Verfasser lediglich zurück. Wenn damahls , da bekann¬
termaßen dle KayserlichenKiimttri . durch Spanische BottschafftersichreZlren lassen,M r ein
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in Ansehung Jhro Majestät der Königin letzgedachte Leitung
und Willkühr den Abgang der kurtz vorhin iur ohnente ehrlich
selbst gehaltener , und durch Eydschwur bekräfftigtervor¬
hergehender Bewilligung sammentlicher Lhurfürften , Für¬
sten und Stände des Reichs ersetzen . Zu einer so schreyenden
Ungerechtigkeit , ist man nicht auf einmahl , sondern nach Maß,
als es vonVcrLilie ; aus vorgeschrieben , und durch die Fran-
tzösischentMMro ; zu Franckfurt betrieben worden , (YZ) geschrit¬
ten. Bald nach Weyland Jhro in GStt ruhenden letzt ver¬
storbenen Kayser! . Majestät höchst -seeligstem hlnscheiden , haben
nach dem Beyspiel des Jahrs 1711 . die mehrlste .Chur - Fürsten,
Fürsten und Stände des Reichs , unter dem 15 . Nov. 174.0. sich
verabredet , wierempore jnrerreMidie Versammlung zu Re^r
genspurg zu bestehen habe. (94) In der an die Herren Chur-
Fürsten cle cliÄaroFranckfurt den9 . lVlLrc . dieses Jahres anmap-
lich gebrachten Kayser! , schrifftlichen NropoLion beschahe von
baldiger Herstellung , oder Nk. vielmehr Fortsetzung
des Reichs-Tags/wie auch daß die Stadt Regenspurq
der locu8 Lomitiorum verbleibe / auch / ohne iemauds
Nachtheil , der Reichs - Lonvem in der Reichs - Stadt
Franckfurt , für dermahlen auf einige Zeit verlegt und
die Schreiben an die zu Regenspurg annoch versamm-

leten

ein Reichs - ständischer Kliniker dergleichen hinzuschreiben , und 2ci vi^ mräm Imperu
zu bringen / sich unterstanden hätte , was vor Feuer und Flammen würde man nicht
zu Wien ausgespien haben , ob er gleich vielleicht damahls hierunter wo nicht alles,
doch vieles erweißlich machen können?

(9 z ) Weil der Verfasser doch weder zu VertüMer, noch zu Franckfurt , im ^ biner wird
dabey gewesen seyn , wenn diese Vorschrifft geschehen , und befolget worden seyn soll;
So muß er es nothwendig aus seinem Gehirne erfunden , oder sonst woher die zu-
verläßige Nachricht erlanget haben - Da er es aber öffentlich in den Tag hinge¬
schrieben, und der Frau Groß -Hertzogin Namen gemißbrauchet , Ihre klmikr^ der¬
gleichen Unwahrheiten zu unterschreiben gezwungen , als von welchen man viel zu gute
Opmion hat , daß Sie dergleichen zu erdichten vermögend gewesen ; So kan er
nicht anderst , denn als ein öffentlicher oiumniam , so lange , bis er dieses erwiesen,
angesehen werden.

(-4) Was thut eine unverfängliche , von so vielen andern theils widersprochene , theils
nicht befolgte , und daran keinen Theil habende Abrede zur gegenwärtigen Sache?
Hat man denn in dem Jahr von Seiten des Wiener - Hofes eine ^üivität des
Reichs-Tages l^miret ? Der Verfasser wird dessen wohl niemanden überreden , als
einen solchen , der von denen Reichs - Tags - Handlungen eben so viel Begriff hat,
alsder unverschämte Verfasser von derjenigen Ehrerbietung weiß , dieauch der vor¬
nehmsteKlinikergegen feindliche Mächte seines5ouvetWschuldig ist.
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leten Gesandschafften vorhergehen würden , ausdrückliche
Crwthnulig . Herentgegen seynd die LirculML aus der leicht
begrifflichen Ursache , und um bey nicht statt finden könnender
Lorrelponctenr Jhro Majest. die Königin gäntzlichen zu umge¬
hen , ( 95 ) an die Herren orincipalen , Öderen und Lommir-
rcnten ohnmittelbar ausgefertiget , und darinnen nicht von
Fortsetzung , sondern vonHerstellung und Setzung in
die Eivität der allgemeinen Reichs - Versammlung
Meldung gemacht worden . ( 96 ) Wann nun dieser Ausweg
zulänglich seyn solle , Jhro Majestät die Königin ausser der
Übung Ihres Königlichen .Chur - Böhmischen Vori , auch nur
xroviioriL , zu setzen ; so Ware nichts leichter , als das nehm-
liche jedem andern Stand des Reichs , auch ohne Vorher¬
gehender Bewilligung derer Lhurfnrsten , Fürsten und
Stände widerfahren zu machen , indem um es zu bewürcken
nur sein Eigenthum angesprochen , und ihme der gebührende
Titul verweigert werden dürffte. ( 97 ) Welches in An¬
sehung anderer noch ehender als in Ansehung Jhro Ma¬

iestat

l- 5 ) Wie leicht sich der überweise dünckende Verfasser in seinen politischen Muthmassun-
gen , die er sogleich für Wahrheiten ausgiebt , bekriege, zeiget sich hier klärkich . Er
will die Ursache errathen haben , warum Kayftrl . Majest . LireuKrin ergehen lassen,
um bey nicht statt findender (iorrelporrciLnr die Frau Groß - Hertzogin gäntzlichen zu
umgehen . Nun muß er aber unten selbst eingestehen , daß an besagte Frau Groß-
Hertzogin geschrieben worden ; Also stehet man , wie er sich selbst zu bekriegen , und
doch auf jeine Hirngespinste die ärgsten Lalumnien zu gründen gewöhnet fey.

( ? 6) Was hergestellt , und in die ^ ivität gestellt wird , muß vorher gewesen seyn ; Also
ist dieseHerstellung auch eine Fortsetzung desjenigen , was vorher eMiret , und also
wird wohl niemand, als derjenige , der diese Schlifft verfertiget , hierunter etwas
besonders , oder ein grosses Geheimniß suchen können ; Daß aber eine Herstellung und
Setzung in die Evität der Reichß - Versammlung nach dem imerreMo nöthig ge¬
wesen / solches kan nach denen eigenen princkpiis des Wienerischen Hofes , die er bey
allen imcrrcAniz geäußert , nicht geläugnet werden.

i 97 ) Man muß ja zu Wien wohl wißen , wie der ulus Zenrium mit sich bringe , daß die-
diejenigen Hohen Häupter , die über Länder prLreniionn , gegen einander in Waffen
stehen , sich lmter Ihnen die Titulatur von dem streitigen Lande nicht geben , und
kan also Jhro Kayserl . Majestät nicht zumuthen , daß sie dem entgegen , da sie auf
einer Seite die Waffen führen, das Königreich Böhmen und andre Lande , als ein
Ihnen angefallnes Erbe , zu erobern , auf der andern Seite zugleich davon denTitul
andern beylegen, und Sie dadurch für rechtmäßige Besitzer erkennen , mithin gegen
sich selbst handeln sollen . Möchte auch wohl gefraget werden , ob man nicht zu
Wien unstreitig vielweniger Recht habe , die Ratierliche Titulatur / als woran
ja daselbst kein Anspruch gemacht werden mag , zu cliKcuIriren, und woher denn
das Recht kommen solle , auf einer Seite alles fordern , auf der andern alles ver¬
weigern zu dürsten? Die Gewohnheit hat es daselbst zwar bishero jo mit sich ge-

. . r kracht, und wenn diese in solchen Fällen ein Recht machet , so ist der Satz richtig,
ausser dem aber ohnerfindüch , wird auch wohl feste bleiben , daß der Reichs - Tag

N M
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jestät der Königin , beschehen kan , nachdem jene nicht,
wie allerhöchst - Dieselbe eine besondere förmliche und bün¬
dige Reichs - Gewährung vor sich haben , c98 ) Uber das ist
bekannt , daß als im Jahr 1708 . zugleich die Khur - Braun¬
schweigische IncroclucIion in das Chursurstliche LollcZium , und
die Ehur - Böhmische rcaclmilllon durch einen von damahliger
Kayserl. Majest. feyerlichst raullcirten Reichs-Schluß zum Stand
gekommen , in sothanem Reichs - Schluß gantz sorgfältig
der merckwürdige Unterschied beobachtet worden , daß gesamtes
Reich jene inrrocluäion auf den Manns - Stammen ausdrück¬
lich eingeschrancket , diese rcaclmilllon aber nicht; obgleich da-
mahls schon die Erlöschung des OesterreichischenManns -Stam¬
mes gantz nahe wäre : Dessen nicht zu gedencken , daß der we¬
gen Jhro Majest. der Königin Geschlechts bey dem Wahl - Ge-
schäffte erregte , obschon vorlängst erwiesener , und oben zum
theil angeftlhrter maßen an sich gany null und nichtiger Anstand
bey andern Reichs - Berathschlagungen, vermöge nororlscher
OKLrvanr nicht statt finden / mithin hiehero nicht einmahl die
wider der Güldnen Bull klare Verordnung mittelst Jhro Ma¬
jestät der Königin öffentlicher Feinden wiederrechtlichsten Aus¬
spruchs durchgedrungen werden wollende sogenannte czuiLLeur
Äppliciret werden mag . ( 99 ) Ergiebt sich also aus allem , was
voraus stehet , der unhintertreibliche Schluß von selbsten , - aß
alles , was ohne Zuziehung , ja mit anmaßlicher Ausschließung
Jhro Majestät der Königin , als Königin in Böhmen , in Relchs-
Angelegenheiten zu Franckfurt verhandelt, oder vermeintlich be¬

schlos-
- - - - - - . . . - - -_ , . ... .

' . . . . . ._

zu Franckfurt eine wahre und rechtmäßige Reichs - Versammlung sey und bleibe,
man mag zu Wien dagegen sagen was man will , wie auch daß Sr - Kayserl . Ma¬
jestät, wenn sie es nicht sonst aus Kayserl . Langmuth thun wollen , hievon dahin,
nachdem man daselbst auf eine im Reich unerhörte Art Sie nicht für Kayser erken¬
nen will , einige Nachricht geben zu lassen , gar nicht schuldig , wohl aber mit völli¬
gem Rechte befugt gewesen waren , und noch seynd , sich eben dieses Reichs - Tags
zu bedienen, um diesen Hof gegen Sie zur schuldigen Anerkantniß und Ehrerbietung
zu zwingen , und zwar ein überflüßiges gethan haben , daß Sie so gelinde gehan¬
delt , und selbigem durch gegebene Nachricht von der beliebten rrLn^ rionc domi-
tiorum den Zutritt zu selbigem , EviL Mikas ihres Hauses , verstatten , und eröffnen

- wollen.

L - 8 ) Das die Reichs - Gesetze , und wenn man sich an gleich und recht
. begnügen lasset , sind allezeit eines Reichs - Standes seiner rechtmäßiger Gerechtsa¬

men , sicherste Gewährung.
< - 9 ) Alles dieses weitläufftige Anführen ist vergebens , weil unten in dem sogenannten

Nachtrag eingeraumet werden muß , daß Jhro Majestät der Kayser die Frau .Groß-
Hertzogin von dem Reichs - Tage auszuschliessen . nicht begehret , sondern Sie , Mit
Vorbehalt . Dero Haus - Rechte , würcklich verschrieben haben . . . . .
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Wlossen werden dürffte , für wiederrechtlich, ungültig, nullund
nichtig anzusehen sey ; ( ioo ) Daß von allerhöchst -- Demsel¬
ben geflissener Vorbeygehung und anmaßlicher Ausschließung
ALVLMM LOMMML Imverü erwachse , und daß samentliche un-
partheyischeHerren Mlt - Churfürsten , das gantze Hochlöbliche
Fürstliche Loilcbium , wie auch das Reichs-Städtische vor allem
auf die vorlaufftge Abthuung dieses , so gar wider die , anderer
Seits , beschworne Wahl - L^ irulzrion lauffenden , und eines je¬
den Sicherheit und Freyheit höchlich mrMÜ '

.renden M-avami.
vü zu dringen , offenbare Befugniß , und höchsttrifftige Ur¬
sachen haben , ( ioi > wie denn Jhro Majestät die Königin hier-
umen alle insgesamt , und einen jeden insbesondere , nach Stan¬
des Gebühr angelegentlichst ersucht haben wollen. Allerhöchst-
Dteselbe seynd ihren hergebrachten König!. Chur - Böhmischen
Sitz und Stimme fahren zu lassen , so weit entfernet , daß sie
vielmehr zu dessen Vertheldigung die äusserste Kräffte anwen¬
den werden , und hiermit ihre unstreitige Gerechtsame auf ewig
feyerlichst und krafftigst verwahret haben wollen (102) zu al¬

len
( ioo) Gesetzt es wäre auch die Frau Groß- Hertzogin zu der Reichs - Versammlung nicht

verschrieben worden , wie doch würcklich geschehen ; So könnte dieserhalben den¬
noch nicht behauptet werden , daß deswegen dasjenige , so bey der Reichs - Ver¬
sammlung verhandelt, oder beschlossen werde , als wrederrechtlich / ungültig/
null und nichtig anzufthen sey. Dann es kan doch die Frau Groß - Hertzogin ein
mehreres Recht , als ein anderer Reichs - Stand , nicht verlangen ; Also muß Sie
oder Ihre glauben , was Ihr recht , sey auch bey andern Standen rechtens,
und daher diesen Satz fürwahr halten : wenn ein würckliches Reichs - ständisches
Votüm zu dem ' Reichs - Ovnvem nicht erfordert , oder dabey zu erscheinen verhindert
wird , ist alles was von Seiten des Reichs - Tages geschiehst , wiedemchtlich , null
und nichtig . Nun haben aber die Jülich - Clev - und Bergischen Vota , wegen de¬
rer imerreüenren viüereurieniulpeucliretbleiben müssen , und seynd seit hundert Jah-

- ren nicht in der LLbEr gewesen ; Also muß entweder alles, was währender deren
8ulpeuiiOn vorgefallen , mithin auch die sogenannte earauue der Oesterrejchischey Erb-
Folge , wenn gleich sonst nichts erhebliches gegen solche eingewendet werden könnte,
schon an sich selbst widerrechtlich , ungültig , null und nichtig seyn , oder derjenige,
der so unverschämt gegen die Reichs - Gesetze und den Reichs - Tag dieses dahin ge¬
schrieben , hat solches auf eine wiederrechtliche , ungültige , null und nichtige , dem
gesamten Reich schimpffliche , und daher straffwürdigste, Art gethan.

( lvi ) Wann Jhro Kayser ! . Majestät Langmuth nicht allzu groß gewesen , hätten allA
höchst - Dieselben den Anfang derer Reichs - Oeliberacionen damit machen können,
daß Sie die übergrossen Vergehungen des Wiener - Hofes gegen Höchst-Derosetben
als Kayser und die ohne alle Ursachen verweigerteAnerkänntniß Deroselben rechtmäßi¬
gen Wahl auch die angethane öffentliche auf das Reich selbst mitfallende Beschimpft
fungen zum ersten objeÄo <leliberLU0M5 gemachet . Denn dieses alles ist schnür stracks
gegen die Reichs - Gesetze , nicht aber das erdichtete , und zur Trennung Haupt und
Glieder , so , ob G-Ott will , niemahls geschehenWild , erfundene, unwahre , söge*

. nannte , gravamen commune . '
(ior) Es ist dieses keine Verwahrungs - svndem eine Schmäh -Schrifft , viMmsrron , L-

. belluz. 6uno5u8 und fälschliche , auch erdichtete dlullikLrs - Erklärung des Kapftrs,
Reichs - Tages , und Ms , was in dem-Reich sesetzmüßig und Heists ist» c
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len Berathschlagungen , so zu des von fremder und einheimischer
Gewalt so sehr bedrängten Reichs - Erleichterung , Ruhe , Wohl¬
stand , und Aufnahm gereichen können , seynd sie unter denen
bis um zu angeführten Verwahrungen willigst beyzutreten,
und ihres Orts zur Beförderung eines so heilsamen Endzwecks
alles Mensch-mögliche beyzutragen , aufrichtigst erbietig. c ioz )
Wammen man aber abseiten der Krön Franckreich und Ihrer
Majestät der Königin übriger Feinden , mit Verletzung aller
Reichs - Satzungen , gött - und weltlicher Rechten , Allerhöchst-
Dieselbe gewaltthätig darvon auszuschllefsen , sich so eyfrig be¬
mühet , beschiehet aus keiner andern Ursache , als um desto
füglicher zu erzwingen , daß das Teutsche Geld und Blut zur
Ausführung derer Frantzöstschen Vorhaben und Absichten an¬
gewendet werde ; ( 104 ) welches aber just allen und jeden
Teutsch - p-nriorisch- gesinnten Ständen zur vorsichtigen War¬
nung zu dienen hat , um gegen alle ihnen gelegt werden wollen¬
de Fall - Stricke , und gegen die aus dem Verfahren wider Jhro
Mastst

' t die Königin für Jhro eigne Freyheit entspringende un¬
gemein schädlicheFolgen desto mehrersaufder Huth zu seyn. ( 105)
Allerhöchst - Dieselbe verlangen niemanden das mindeste vorzu¬
behalten ; ( io6 ) Sie verfechten allein die allgemeine Freyheit,
und die Jhro vom gesamten Reich gewährte Väterliche Erb¬
folge , beruhet also nur bey Sr . Khur - Fürstl. Durchlaucht zu
Bayern , durch Sicherstellung dieser beeder objeÄorum dem
werthen Vater - Lande und sich sechsten Ruhe und Befreyung
vom fremden Joch zu verschaffen . ( 107 ) Ja so gar auch in

( io ; 1 Es wäre zu wünschen , daß mit denen Worten die That übereinstimmete . ES
verstehet sich aber allezeit , daß Kayser und Reichs - Tag erst erkannt seyn müssen.

( 104 ) Die Frau Groß- Hertzoginistweder vom Reichs - Tag auszuschlieffen gesucht
worden, noch weiß man von jemand , der das Reich in Krieg verwickeln wollen,
ausser dem Wiener - Hofe , der solches freylich gerne gesehen , und durch Teutsch-
Land Franckreich bekriegen wollen.

< i v s ) Wahrheits - und Vernunfft - leere veclsWuvynn, so keiner Antwort würdig.
( 106 ) Warum hakt Sie denn dem Kayser für , was des Kaysers ist , nehmlich dessen

rechtmäßige Anerkennung , und dem Reiche , was diesem gebühret ? nehmlich daß
deffen Schlüsse keinesweges ungültig , null und nichtig , sondern Gesetz - mäßig und
gültig find.

. ( 407 ) Das angeschuldigte fremde Joch ist wiederum ein iN-ckrioses ausgesonnenes Hirn-
Gejyenste, unverständige Leuche damit, zu schrecken , und kan der Wiener - Hof am
allerersten selbst ermessen , ob nicht ein solches von ihm mit weit befferm Grunde zu
hgA . Hat aber derftlbige Lust zum Frieden , warum hat er denn dm eintzigen und

, r sichersten Weg darzu zu gelangen , nehmlich die , ja alle m der Übermaß
geschehe billige A^ ckietM, so hochmüchig ausgeschlagen?
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punÄo des Reichs - ^rcii !V5 wird sich laut des gedruckten pro
Memoria , als auf dessen Inhalt sich hiermit ausdrücklich be¬
zogen wird , so willfährig , als es nur gewünschet und verlanget
werden kan , erkläret . ( io8 ) Gleichwie aber Jhro Majestät
die Königin in allem diesem ein überflüssiges thun ; Also finde
ich mich aus Dero 'Allerhöchsten Befehl ausdrücklich angewie¬
sen , nochmahlen obige Verwahrungenaufdasfeyerlichstezu wie¬
derhohlen , und das Khur- Mayntzische vireÄorium , wie hier¬
mit beschiehet, geziemend zu ersuchen , nicht nur gegenwärtige
von mir eigenhändig Unterzeichnete und gefertigte Urkund all
LÄa impeiii zu legen , sondern auch selbe , wie es der 8. §. des
XIII . ^ rriculsder anderer seits erkännterLapimiLllon ohnum-
gänqlich vermag , sämmentlichen §hur - Fürsten , Fürsten , und
Ständen durch die OiLlarur ehemöglichst mitzuthelleu ( 109)
ulceriora rclervancio.

Ertz - Hertzoglich - Oesterreichische - und Hertzoglich-
Burgundische Verwahrungs - Urkunden , waren Uns,
um fte behörig mrimlren zu lassen , noch ehender von

Ünsekm Hof zugeschickt worden , ( 110 ) als nicht bey demselben
unser Bericht von jenem eingelauffen , was den io. dieses , we¬

gen
( io8 ) Weil die Sache nicht hierzu gehöret , will man sich dabey nicht aufhalten , sonst

würde es ein leichtes seyn , die Vergehungen und unrechtmäßige Bezeugungen
des Wiener - Hofes auch dißfalls zu zeigen.

( io?) Da es keine Reichs - Ständische Verwahrung , sondern eine gegen Kayser und
Reichs - Tag gerichtete NMr-ms - Erklärung , und darbey ein mit unzähligen Un-
Wahrheiten , oiummen , und Majestäts - Schändereyen angesüllter, auch der gan-
tzen Deutschen Marion zu Spott und Hohn abziehlender KbelluL kumöLs ist ; So hat
diesen xeritix , wie billig , von Chur - Mayntz nicht statt gegeben werden können.

( uv) Weil in diesen und folgenden Schrifften viele der vorhergehenden Lästerungen,
oiummen und Unwahrheiten hin und wieder abermahls , nach des Schlifft- Stel-

L) ^ lers
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aen eines mir Freyherrn von Plettenberg , mit neben verwahr»
ter Uberschrifft , durch den Khur - Bayrischen KantzellNtenZun-
ner , im Nahmen des Khur - Bayrischen Herrn Gesandten,
Freyherrn von Francken , überbrachten Schreckens sich zugetra¬
gen hat.

Aus sothanen Schreibens zugleich beygesügt gewesenen Ab-
schrifft wäre zu ersehen , daß es überhaupt eine bloßwarttge
Nachricht , wegen der nach Franckfurt zu übersetzen vermeinten,
Versammlung , ohne die () ua!irXr , in welcher unserer allergna-
digsten Königin , Ertz - Hertzogin und Frauen , Frauen sothane
Nachricht gegeben würde , auszudrucken , jedoch mW dem An¬
hang , in sich enthielte , daß dieser Vorgang denen vermemtuchen
Chur - Bayrischen Ansprüchen zu keinem Nachthell gereichen
sollte.

Wie die vorhin schon uns zugeschickte l m ) Verwahrungs-
Urkunden , und mehr andere , im Nahmen Jhro Majestät der
Königin vorlangst befchehene seyerlichste Erklärungen klar und
deutlich vermögen , kommt es hierbey zuförderist nicht auf der
WalMusschlag , sondern auf die Art an , (112) wie selbe
mit Dero Ausschlieffung, mitten unter denen Frantzösischen
Waffen , zuwider des erster» Reichs - Grund - Gesetzes , voll¬
bracht werden wollen.

Welcher Ehur - Fürst des Reichs würde sich also seine Stim¬
me benehmen lassen ? oder seine öffentliche Feinde für Richter
erkennen ? Was nun kein Stand des Reichs zu gedultm gemei¬
ner seyn kan , das kan nach dem Grund - Satz des natürlichen

Rech-

lers Gewohnheit , wiederholtet werden ; Sö erinnert man ein vor allemahl , daß man
sich damit nicht aufhalten wolle , weil es vorhin schon gnugsam abgefertiget gewesen,
sondern nur auf die angebrachten neuen Mones antworten wolle.

( m ) Man sichet also hieraus , daß man sich disseits nicht betrogen , wenn man die Nou-
daraus diese vorhergehende Laster - Schrifft gekommen , nicht mißgekennet,

und daher die ^ LmMos , so ihre Nahmen darzu hergeben müssen, vor entschuldiget
. gehalten . . -

( r l r ) Nichts weniger als dieses , denn sönst würde man Wienerischer - Seits Jhro Kay-
.. serlichen Majestät und Dero Höchsten Würde , welche eben der Ausschlag der Wahl

ist , die Anerkanntniß nicht versaget , vielweniger mit Majestäts - Lästerungen solche
angefallen , sondern diesem Ausschlag sich unterworffen, und nur wegen der Art,
dasjenige , worinnen man , obgleich zur Ungebühr, l^ retzu seyn vermuthet , vor¬
zustellen,, die zu rescrvixen, und auf Reichs - Gesetz - mäßige Art remeäur zu er-

. - langen , gesucht haben.
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Rechtens und Billigkeit Jhro Majestät der Königin eben so we¬
nig aufgedrungen werden . Welchemnach so viel die dem glaub¬
würdigen Vernehmen nach in und ausser Reichs gegen Jhro
Malestar die Königin , von Franckreich und Mur - Bayern , so
sehr zu erheben vermeinte , der Güldenen Bulle schnür - stracks
zu widerlauffende Kayser » Wahl , (uz ) Denn Seiner Mur-
Furstlichen Durchlailcht zu Bayern sogenannte Bedrangniß
in Dero eignen Landen anbelangt , man Frantzösischer und Mur-
Bayrischer Seits nur von feindlicher Überziehung derer Jhro
Malestat der Königin zugehöriger , und Jhro vom gesamten
Reich , denen vornehmsten Europäischen Mächten, auch Franck»
reich selbsten , auf das bündigste ZuLEirter Erb - KönigreichenMd Lander abstehen , (114 anbey Dero König !, und Mur-
Bohmrsche Wahl -Stimme nebst des Reichs - Grund - Verfas-
sttng und allgemeiner Europäischer Freyheit versichern darff,
um Allerhöchst - Dieselbe zu allem , was zu ehebaldigster Wie¬
derherstellung der innerlichen Ruhe im Reich vortragend seyn
mag , bereitwilligst zu erfinden : (115) Wie denn solchemfallsunter feyerltchjter Verwahrung andurch Dero Widerspruchs-
Recht wegen oberwehntek Ausschliessung nicht das mindeste zu
vergeben , allerhöchst besagte Jhro Majestät so wohl als Köni¬
gin zu Böheim , als P » Ertz - Hertzogin zu -Oesterreich und
Hertzogmzu Burgund , zu allen zu des Reichs wahrer Wohl-
farth abziehlenden , mithin von fremder und einheimischer Un¬
terdrückung gantzlich befreyten , Berathschlagungen zu concur-
nren gantz willig und bereit seynd , auch jederzeit willig und be¬
reit seyn werden . Wie wenig aber dieses die Frantzösische und
Mur - Bayrische Meynung ist , redet die Sache mehr als zuviel von selbsten . ( u6 ) Und gleichwie hiernechst von Jhro'.Otalestat der Königin kern Schreiben mit oberwehnter Uber-

_ _
schrifft

( uz) Alles leere Wiederhohtungen , in sich aber fälschliche Erdichtungen und Lalmnirien.

( u4) Die sogenannte Frantzösische und Bayerische Überziehung derer Oesterreichischerrrande hat langst aufgehöret. Haben denn dieserhalben , wie hier versprochen wird/
die Bedrängnisse von Jhro Kayserl . MajestätMrimoriial, und ausser allen Anspruch¬
stehenden Landen , ein Ende genommen ? Doch was gehöret alles dieses Geschwätze,von dem i^ rricular - Kriege zu der Kayser - Wahl und Aeichs - Dags - i-eAalir̂ r?

( ris ) Das ^ onrrarium hat sich handgreifflich gezeiget , da man alle Friedens -Vorschläge,
sa den Weg darzu , nehmlich die ^leciiarion selbst , auf das Hochmüthiaste ausae-
schlagen.

( ns) Leeres und keiner Antwortwürdiges Geschwäft.
.

' ' '
O -. - .
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schrifft angenommen werden kan , (117) , annebenst dasselbe ab
iein mir Frecherrn von Plettenberg behandlget worden , (n,8)
folglich forthin das König ! . Shur - Böhmische , und nicht mln-
der das Burgundische Vorum , so beede nororie ich nicht M
vertreten habe / und auf welch letzteres der vermeyNtliche
Vorbehalt derer nichtigen Khur - Bayrischen Ansprüche nicht
einmahl applicabelist , allmählich bey Seiten gesetzet Werren
wollen ; Also bekräfftiget sich andurch neuer Dingen der gantze
Inhalt derer Uns von unserm Hofe vorhin schon zugeschurter
Verwahrungs- Urkunden : ( ny ) Welchen wir also nur noch
gegenwärtigen kurtzen Nachtrag beyzufugen zu dem ^ ude beor¬
dert worden , um Jhro Majestät der Königin , unserer Aller-
gnädigsten Frauen , moclerarcste , friedfertigste , und aus des
Vaterlands Wohlfarth eyfrigst gerichtete Gedancken über
samentliche oben berührten OcheLll; dem Reich , und gantz
Europa desto klarer vorzulegen. ^ . . .

Zu welchem Ende das Hochlöbliche Lhur - Mayntzlsche
Reichs - vireÄorium von uns geziemend ersuchet wird , auch die¬
sen Nachtrag 26 aÄL Imperü zu legen , und zur OiLiacur zu
bringen . Ulrcriora ruriüx rcjervanclo." Ferner

< 117) Jhro Kaysttli Majestät kan auch nicht zugemuchet werden, ihre Gerechtsame dmch
Wegqebung ' des Tituls gleichsam selbst hinwegzuwerffen , inzwischen haben Sie
dennoch dasjenige , was von Ihnen als Kayser , nur verlanget, auch von verschie¬
denen des Wienerischen Hofes imerelle selbst nicht entgegen - stehenden Mnmrn im¬
mer hat eingerathen werden können , in Übermaß bey dieser Gelegenheit gegen dre

Frau Groß - Hertzogin erwiesen. - / ^ .
( n 8 ) Da an jeglichen Reichs - Stand , wenn ergleich mehr Von besitzet , nur ein Schrei¬

ben ausgefertiget worden ; So hat es hier auch nicht anders gehalten werden kön¬
nen , genug ist , daß die Frau Groß - Hertzogin berüffen , und -nicht , wie man doch

- m der vorhergehenden Schrifft so sehr geschryen , ausgeschlossen worden. -
( 119 ) Gerade das Gegentheil , denn nunmehro ist es ein bloffer . Mul - Streit , dadurch

ja die Reichs - Versammlung unmöglich in eine nichtige Reichs - Versammlung ae-

Fencriren können.

O
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mittelst des ersten Nachtrags zu denen unterm
MM dieses Jahrs , der OesterreichischenGesandt-

Daffr zu Regenspurg zugesandter Verwahrungs- Ur¬
kunden, Sorg getragen worden , von allem, was bis den so . ejuxch
zu weiterem Kanntniß des Wienerischen - Hofes , so viel das
Haupt - oK)cLtum gedachter Verwahrungs- Urkunden anbelan¬
get , gekommen ist , nach der jederzeit vor Augen habendenÜber¬
masse des guten Vertrauens nnd Glaubens das publicum ohn-
gesaumt zu verständigen : (120) Also will das nehmliche , in
Anschung des

.
weiteren Erfolgs , um so mehr erforderlich seyn,alv Jhro Maze-tat der Königin zu Hungarn und Böhmen alle

andre Mittel abgeschnittenwerden wollen , ihre mit der allgemei¬
nen Reichs-Standischen Sicherheit , mitderFreyheit derReichs-
Berathschlagungen und dessen Grund - Verfassung engest - ver-
knupffte Beschwerden, denen Teutsch - x-uriorisch - gesinnten Khur-
fürsten , Fürsten und Standen durch andere Wege mitzutheilen.Es hat nehmlich oberwehnte Gesandtschafft , als ihr sothane
Verwahrungs - Urkunden zugekommen , für gut befunden , so
gleich und noch vor Eröffnung der zu Franckfurt für sich gehen
sollenden Versammlung, ( 121 ) dererselben lurimarion ben
dem damahls zu Regenspurg , als loco orcimMo Lommomm
anwesend gewesenen Khur - MayntzischenHerrn viEorml - Ge¬
sandten durch beyde llcMrionx - 8ecremriox dem Königlich-
Khur - Böhmischen und Ertz - Hertzoglich - Oesterreichischen und

Her-
Liro) Oder vielmehr allerhand falsche unbegründete und erdichtete Umstände und Erzeh-

ülngen auszustreuen , auch wo es möglich wäre , durch dalumwen , Lästerungen und
Majestäts- Schändungen , gegen Jhro Kapserl . Majestät die Reichs - Stände zu
verhetzen. -

(rri) Sie wäre aber bereits alda an - und die Reichs- Versammlung zu Regenspurg Pottmorrein (HKOLI VI . nicht wieder in die sÄivität versetzet! Also konnte allda leÄ-
. time an das Reich nichts gebracht werden.

P -
'
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Hertzogltch - Burgundischen thnn zu lassen ; Von welchen , der
erstere durch ein , von Ihre» Majestät der Königin von Hun-
garn rc. eigenhändiges unterschriebenes XeLrixr, sich darzu an¬
gewiesen befände.

Der 6 . 7, und 8 . §. des xm . ^rüculs der anderseits für
gültig erkannter und eydlich beschworner Wahl - Laximlarion,
vermögen ausdrücklich , daß man nicht hinderlich seyn wolle,
daß derer klagenden Standen , Beschwerniß , wenn dieselbe
gleich die eigene dB . Haus - Reichs -Hof - und andere Räche be¬
treffen , und die in dergleichen Sachen eingegebene ivwmoria-
lien , wenn sie anderst mit behöriger Ehrerbietung und ohne
unziehmliche harte Ausdrückung , worüber jedoch , wenn sich
deßhalb einiger Anstand findet , das Reichs - Direktorium mit
dem Khurfürstlichen LolleZio vorgängige Lommunic-rrion und
Beredung zu pflegen , und darnach zu verfahren hat , sörder-
samst eingerichtetseynd , zur DiÄmur gebracht , und denen Stän¬
den auf solche Weise commumciret werden , auch daß man die
DireÄoria , an demjenigen , was ihres DircLtori-rl -Amts ist , auf
keinerlei) Weise hindern oder gestatten wolle , daß von diesen
selbst darunter einige Hinderniß gemacht werde , vielmehr dar¬
ob besonders halten , daß von denenselben , die bey dem Reichs-
Lonvcnr einkommende 6rLVLmir>L , und Dclicleria ll?.ruum nach
der von dem Lhur - VtayntzischenReichs-DircLtorio beschehenen
und HIV . unter keinerlei) Vorwand zu verweigerenden oder zu
verzögernden, sondern so fort zu verfügenden DiLiamr von be¬
sagtem Reichs - DircQorio längstens innerhalb 2 . Monathen,
oder wo pcriculum in mom ist , , noch ehender zur l'ropolirion
und Berathschlagung gebracht werden. (122) Obivohlen nun
anmit so deutlich , als nur immer möglich ist , vorgesehen wor¬
den , daß das Ehur - Mayntzüche Reichs - Dirc6torium die Oa-
vamina und Delictcria Uuruum unter keinerley Vorwand zur
DiÄLrur zu bringen verweigern oder verzögern , sondern selbe so
fort verfugen solle : Obwohlen hiernechst dem gebrauchten

Glimpff

( irr) Wird allesmlii-ti -lxnoLret , wie schicket es sich aber aus gegenwärtige Schnitten
die von micm seyn wollenden Reichs-Stande herrühren , der weder Kayser

'

, noch
^veichs^ ag , erkennet , und keine reserväuonem seines etwa iLciirten Rechtes , son¬dern eineproceÜLtionem nutliram . gemn das gantze Reichs- 5)'ttemä . überaiebt , solche
auch noch darzu mit den gröbsten Lästerungen anfüllet.

'
Man darff sie ja nur lesen,

liche
"
hatte^ behsriger Ehrerbietung und ohne unziehm-
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Glimvss bey
^

dem Aufsatz der Verwahrungs- Urkunden mit Fug
sicherlich nichts ausge,testet werden mag , (123) und mit meh¬rerer ^ oclerarlon über so unerhörte Zudringlichkeiten sich zu
beklagen nicht Mensch - möglich ist , auch ehedeffen gantz an¬ders geartete Schrifften unbedencklich zur OlLkrur kommenund gebracht worden ; (124) Obwohlen ferners dieserhalben
umso weniger ern Anstand furwalten können , als der Khur-
Mayntzlsche Herr vireSoria! - Gesandte die Verwahrungs - Ur¬
kunde nicht ernmahl angenommen , noch eingesehen , und ob¬
wohlen ihm endlich vou behden l^eLLri0N5- 8ecremrü5die Ver¬
sicherung gegeben worden , daß sothane Urkunden , weder et¬was anzügliches , noch weniger etwas , so dem Reich unange¬
nehm , sondern lediglich nebst der Erklärung wegen Folglas-
simg des Reichs ^ Archivs eine unschuldige Verwahrung derer
eigenen Gerechtsamen , folglich lauter solche Dinge in sich hal¬ten , welche , daß sie zur allgemeinen Wissenschaft des Reichs
ehemogltch gedeyhen mögen , dessen Ruhe und Wohlstand un-
gemein viel gelegen Ware ; ( 125 ) So haben jedoch so trifftige
Betrachtungen nichts verfangen , sondern es hat sich bey dieser
Gelegenheit dasjenige ergeben , was der Lt- Num. 1, anschlüs-
sige Bericht des meyrern ausweiset.

Billig muß Jhro Majestät die Königin befremden , daßdie mit aller Bescheidenheit beschehene Riederlegung derer dreyen
Verwahrungs- Urkunden , auf den ohnweit gestandenen Tisch,für eine Gewalt hat ausgedeutet werden wollen , nachdem die
Dero König !. Lhur - Böhmischen Wahl - Bottschafft zu Franck-surt , mit der unziemlichsten Unart beschehene inllnuarion oder
vielmehr Hmwerffung des , die König !. Lhur -Böhmische Wahl-Stimme ausjchlie,,enden nichtigen Khurfürstl . Lonclu6 , dieGewalt - thatrge Zuruckstellung derer gebührend angenomme¬ner , und viele Monathe aufbehaltener König !. Vollmachten,
la die ernem Quartier - Meister ausgetragene LommMon einem

c > ^

( irz) Dieses ist wohl mwerschäM dahin geschrieben , und muß man alle , die Teutsch le-
jcu rönnen , vor höchst enstaltig und stu ^ici halten , dergleichen vorzubringen . -

( 124 ) Man bietet vem Verfasser Trutz , nur ein eintziges Beispiel von dergleichen mit
Rasterungen , (^ lummen , und dAajestcits - Schändungen ungefüllten Schrifften m'- nennen " '

( 12 . 5) Der Augenschein weiset , wie falsch und nichtig alle diese Vorstellungen gewesen,wonut man den Thur - MMtzlschen -Herrn OirsökoriLi -Gesandten hrntergehen wollen.
Pr . U.



Königs Bottschaffter die Räumung seines Quartiers in zwey-
mahl 24. Stunden anzukündigen , für lauter Kennzeichen einer
besonderen Ehrerbiethung und Hochachtung der Welt vorgebil¬
det werden wollen. ( 126)

Unbegreifflich aber ist unter einsten , wie bey dieser Gelegen¬
heit von einem Brieffträger oder Botten gesprochen werden kön¬
nen , wo doch eines jeden Khur - Mayntzischen Herrn -OireÄoriLl-
Gesandten offenbare Schuldigkeit ist , derley in sein Amt tief ein¬
schlagende Urkunden bey sich zu haben , mit sich zu führen , zur
Verwahrung zu nehmen , und damit all dasjenige zu thun , was
die Natur der Sachen und seines Amtes erfordert. Übrigens
erhellet aus dem Bericht tüb 1, daß der Herr Karo» von
Otten die verweigerte Annehmung theils , mittelst der Abwesen¬
heit des König ! . Khur - Böhmischen Herrn Gesandtens , und
theils , mit dem beschönigen wollen , daß die Intmuarion nicht zu
Regenspurg , sondern zu Franckfurt, wo seinem vorgeben nach,
locu; Lomiciorum wäre , zu beschehen hätte . Allein wie nichtig
diese beyde Ausflüchten sind , wird durch nachfolgende Gründe
unablehnlich erwiesen , und zwar

( i . ) ist bekannt , daß sogleich nachdem höchst - seeligften
Hintritt Wcyl. Jhro in GOTT ruhenden letzt - verstorbenen
Kayserl. Majestät Dero sämtliche Mmttri und andre in Dienst
gestandene Persohnen in ihrer vorhin bekleideten Bedienung be¬
stätiget, auch dem zu folge dem König!. Böhmischen t^ rion;-
Lecremrio , da er jederzeit unter denen übrigenKhurfürstl. L-e-
Arion5 - 5ecrcttni5 erschienen , nicht nur das Mildestenie in
Weg geleget , sondern derselbe vielmehr von dem Khur - Mayn-
tzischen Reichs - OireÄorio dafür erkannt worden . (127 .)

( 2. ) Können nach der Reichs - Kündigen Observant die
lntinuarionen auch von UNck ^raLteriürteN Persohnen , ^Zenten,
und so fort an beschehen. ( 128,

( Z .) Hat

( ir6 ) Also setzet man einen8ccrerärium, und wessen sich dieser unternommen, in voll¬
kommene Gleichheit mit demjenigen , was ein gesamtes Hohes Churfurstliches dolle-
Zwm beschlossen , gethan , und anbefohlen , und halt ihn berechtiget , gleichsamre-
prellslien gebrauchen , auch sichal parisitzen zu können.

( ir ? ) Was thut denn dieses zur Sache?
( rr8) Ne§Lwr , wenn von einer Schrifft die Rede , som dornigein Gesandter über¬

geben soll , denn alsdenn muß er , nach der oblervanr , m loco gegenwärtig seyn.
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( Z ) Hat der Königs, und Khur - Böhmische L.eZLU0N5.

5ccreranux ein von jZhro Majestät der Königin von Ungarn und
Böhmen eigenhändig unterschriebenes keLripr in Händen ge,
habt , und sich anmit zur intmuacion zu leZirimiren anerbothen,
womit also nach des Lhur - Mayntzischen Herrn OiEorlLl-
Gesandtens selbst eigner Aeufferung der erstere Anstand gänz¬
lich hinweg fällt. Allein daß dieser Anstand ihm nur zur leeren
Ausflucht gedienet , wird

( 4 ) dadurch unwiedersprechlich erwiesen , daß er ebenso
wenig die Ery - Hertzoglich Oefterreichische- und HertzoglichBur-
Hündische Verwahrungs - Urkunden annehmen wollen , wo doch
die Oefterreichische und Burgundische Gesandtschafft sich vor¬
längst feyerlichst leZicimiret hatte , und zu Regenspurg anwe¬
send wäre. (129)

( 5 ) Ist die Verweigerung den 21 . ^prii. erfolget , wo
erst den 27. darauf die Berat hschlagungen zu Frankfurt ihren
Anfang nehmen sollen , vor welchem Anfang die habende Reichs-
ständtische Gerechtsame zu verwahren , und die Verwahrung
zur viÄarur und des gantzen Reichs - Wiffenschafft zu bringen,
nicht nur Jhro Majestät der Königin , sondern auch dem Reich
selbften , und allen um dessen Freyheit , Sicherheit und Grund-
Verfassung wahrhafftig beeyferten Ständen, ungemein viel ge¬
legen wäre. Da also

( 6 ) nach denen anderseitigen selbst eigenen prmclpüx , ver¬
möge des den y . Monath iviarc. jüngsthin zu Franckfurt erfolg¬
ten viLlari die Reichs - Versammlung erst den 27. H.xril . allda
eröffnet werden sollen , so würde man bey der an besagtem Orte
vorhero zu versuchen sich vorgenommenen inliErion derselben
mit mehrerm Schein Chur - Mayntzischer Seits darmit ausge¬
wichen seyn , daß vor ermeldtem Lag die Reichs - Stadt Re-
genfpurg pro loco Lomiriorum um so mehr zu halten wäre,

als

( ir- ) Man hat hierbei) so wenig , als in dem folgenden , dasjenige zuvertheidigen,was
der Herr Chur - Mayntzische vireLborjal - Gesandte vor rariones angeführet , sondern
es ist genug , daß erwiesen , wie alle diese Schrifften keine erlaubte xrorettauones,
sondern würckliche übelii kumoli sind.'

-
' Q ^



als dieselbe nicht nur vermöge vorhergehenden Reichs - Schlich
ses , sondern auch vermöge des iHar,
riorum orciinarioerklähret würde.

, ^ro loco (loms

(7 . ) Wäre sowohl den 21 . /^prii . wo die inimuLcion be-
chchehen , als den 2g . wo die OiÄmur beschehen sollen , das
Ähursürstl. Lolle^ium MIL cum Oireälorc annoch mit H . Vorix 1
das Fürst!. Lollegium auch mit beyden OircLlorüx , und vielen
Vocix zu Regenspurg besetzet , und könnte dortiger LÄivicrcr ent¬
weder nach Maßgab der Verabredung vomiz . l^ovemkr. 1740.
oder nach der vermeintlichen Kayserlichen Bestätigung , ohn«
möglich etwas ausqestellet werden , mithin auch die viÄamr
'nirgends anders , als allda beschehen ; Wo hingegen im Jahr
1-7IZ : sich die Sache gantz anderst verhielte , und damahls die
LiiÄarur zu Augspurg nicht nur allschon bechehen können , son¬
dern auch , weilen die Reichs - Versammlung ,dahin wurcklich
übersetzt Ware , beschehen Mg;te , und endlich läßt ^

ä ( 8 . ) an die unter dem 2 . Anstand verborgen gewesten , und
-sich mehr dann zu viel gleich darauf geoffenbahrten Absicht der
weitere Erfolg den mindesten Zweifle! nicht übrig , indeme zu
gleicher Zeit , als der Lhur - Mayntzische Herr OireÄori ^l - Ge¬
sandte darauf bestanden, . daß die Inimuchou zu Franckfurt be-
.schehe , Khur - Bayrischer Seits unüberwindliche Schwierigkei¬
ten gewalttkätig in Weg geleget worden , ein solches zu bewerck-
stelligen , als womit es nachstehende im Reich bis nun zu nie er¬
hörte nicht nur wider dessen ältere und neuere Grund - Gesetze,
sondern so gar auch wider das unter gesitteten Völckern übliche
Völcker - Recht lauflende Bewandniß hat. Da von beyden ab¬
geschicktenUeAarionx - 5ccrccarÜ5allzu Vielen Glimpfls halber
übel beschehen , die Verwahrungs- Urkunden wieder zurück ge¬
nommen zu haben , so ist andurch die Oefterreichische Gesandt-
-schafft zu Regenspurg veranlasset worden , den Endschluß zu fas¬
sen , gedachte beyde1-cKmvnx - 8ccrcr :uio.-> eigends nacher
Franckfurt abzuschicken , und dieses zwar um so mehrmals ent¬
weder vielerwehnte Verwahrungs- Urkunden allda wurden an¬
genommen , zurvi^ rur

^ gebracht , Lck aÄaImperiigelegt Und
darüber ein Scheincle faLla insinuarioneausgestellet werden ,
vder in weiterem Verweigerungs- Falle die oflenbahrfte Krän-
ckung der unlaugbarsten Reichs - ständischen Befugniß um so kla-
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rer m vre Äugen fallen ; Gleichwie aber bey dermahligen leidi-
gen Krregev - Unruhen und Unsicherheit derer Straffen beyde ab-
zusenpende UeMU0N5 - 8ccrcmrii keiner Gefahr allszufetzen wa¬ren , cho yt dieselbe zugleich bedacht gewesen , sie auf gleiche
Weue dargegen zuverwahren , als es von anderen nach Frank¬furt dre Reise angetretenen Gesandten und Versöhnen beschehenpare . Bekannter maßen pflegen auch von denen in öffentlichefl
Krlegverfangenen Machten nach denen Regeln des natürlichenund Vomer -Rechts die o^ porcen cUMÄenllrten Versöhnenauf verlangen nicht abgeschlagen zu werden ; Wenigstens hat der
Wiener - Hofvon dieser Regul sich nicht entfernet , und auch im ge¬
genwärtigen Kriege , dem nach Schweden abgegangenen Spani¬
schen Herrn Bothschaffter, dann dem Khur - Brandenburgi-Oen Herrn Gesandten von Vollmann , wie ingleicben Khur-
Bayrljchen Ovaii >cren , so sich nach offt gemeldetem Franckfurt
Mrsugen wollen , die kapores mit ausnehmender Willfährigkeit
erthellen kaffen ; Man konnte auch dabey umso weniger einen
Anstand vermuthen , als ja das vermöge des erster« Nachtragsvon dem inrerimx-Lhur - Bäurischen Herrn GesandtenFreyherrn
von Francken , dem Herrn öuron von Plettenberg zuaesandtes,
pbschon gantz unförmliches noütlc-mon - Schreiben , kanntlicher
maffen in keiner andern Absicht erlassen worden , als um eini-M maffen den Schein zu meiden , ob würden derer nichtigen
Chur - Bayrischen Ansprüchen halber , dietheureste und koftbar-
ste Reichs - standssLe chra m der Versöhn Jhro Majestät der
Königin von Ungarn und Böheim , Ertz - Heryogin zu Oester¬
reich und Hertzogin zu Burgund aufs empfindlichste gekrän-
cket . (izo Denn was wurde wohl die so feyerlichste Verord-

üung

c ) Was wird hier und m dem folgenden wiederum vor ein leeres Geschwätze vorae»
bracht ? Da alles darauf sich conccnmret , des Herrn Feld - Marschalls Grafens von' Torliiig Exccllcntz haben vermöge der eigenen Beylage » Lb und 4 . äcclari-
ret , sie wollten wegerl der verlangten pulleporn eine Mukkerre an Kayserl. Majestät
absenden , und möchte man ihnen nur so viel Zeit lassen , bis Sie Antwort . haben
konnten ; dieses nun soll heissen , die solcher - Rechte violiret , und der Stände jmLüber den Haussen geworffen zu haben ; und was dergleichen weitgesuchtes , unver-
nunfftige§ und abimrlL8 Zeug mehr ist . Allein bey dieser unerfindlichen Bestbweh-
rung muß der Wiener - Hof zuvor erweisen , daß das Völcker - Recht mit sich brin-
ge , allen und jeden , die es von Feindes Seite verlangen , ohne allem Ansehen und
Unterschied der Personen zu ertheilen , woran cs ihm aber , nachdem die
Ertheilung solcher pailcporrs unter kriegenden Partheyen entweder auf beyderseits
.getroffene vertrage , oder auf vie fteye Willkühr ankommt, fehlen wird , mithin

. . . . . . muß
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nuna des z . §. ^ r. i . der anderer Seits für gültig gehaltener
und eydlich beschworner Wahl - Laxlrularion , als vermögeeesi
Ln klar vorgesehen ist . daß keinStand desReichs , der8c6io.
nernundVorumin denenReichs hergedracht , da»
vonpiovilöriLnochMsonstige Weise , Kencliret , noch
ausgeschlossen werden solle , fruchten , wann Jhro Khurfurstl.
Durchlaucht zu Bayern berechtiget waren , den freyen unge»
hinderten Zutrit zu denen Reichs » Berathschlagungen einem

muß er betrachte » , daß das Recht der Natur di- Quelle des Wlcker - Rechts «ey,
und also diesem Ziel und Maß gebe , ersteres aber zur Haupt - Regul setze , daß die
wohl rcsniirte Liebe von sich selbst anfange , und nicht wolle / daß jemand einem an¬
dern zugefallen sich selbst schade , einfolglich auch niemand schuldig sey , seinen Fein¬
den kastevorcs zu ertheilen , die wider ihn mißbrauchet und zum Schaden seines ha¬
benden Rechts können angezogen werden . In diesen Umstanden aber befinden sich
ochro Kayserl . Majest . und der Hof zu Wien in angeführtem Vorfall gegen einander:

ŝhro Kayserl . Majest . ist es gewiß nicht darum , ob bemeldete ^ecreraru für ihre Perso¬
nen in Franckfurt wären , oder nicht , zu thun gewesen- Niemand aber wird begehren
können , daß es Jhro Kayserl . Majest . gleichgültig seyn sollen , dazu M solche
paLportt ertheilen zu lassen , die an diesen Personen die Bmbtat als von Selten des
Wienerischen Hofes zu dessen Böhmisch - und O österreichischen dommal - Gesand-
schafften gehörigen , und zu deren Behuf vorausgehenden i^ anons - Secrer-arien zu
erkennen , hatten mißdeutet werden können . Wer den i^ non - - 5eELrmm pro
rali erkennet , ist exsslogenrinm auch gehalten , den Gesandten anzunehmen , und wer
den Gesandten annimmt , erkennet den Herrn . Wie kan man also Sr . Kay»
serlichen Majestät dergleichen zumuthen , und die unförmliche Anforderung der dar¬
auf abziehlenden kasieporcs für eine Lonfeguen ? des Völcker-Rechts ausgeben.
Wann der Hof zu Wien nicht das Vorurtheil hat , allein weise zu seyn , so muß
er gestehen , daß seine Forderung anderst nicht anzusehen sey , und ihn hauptsäch¬
lich bey der Sache verdrieße , daß seine führende Absicht entdecket worden , wird
auch gewiß mit dem , daß er nur den Namen , und nicht die Bedienung m dre
kMpoin gesetzet haben wollen , niemand blenden , Massen wohl weder diese Secre-
rani darüber , daß sie , wie sie gethan , doch bey der mündlichen Begehrung der
kL/kpons angezeiget , wer sie wären , und warum sie nach Franckfurt giengen , ei¬
ne KeMricm- zu fertigen vergessen , noch der Hof zu Wien davon Gebrauch zu
machen , und obgemeldete Folgerungen daraus zu ziehen , unterlassen haben würde.
Es wird dabero wohl weder dem Gesandten Freyherrn von Francken , noch dem
Herrn Feld - Marschall Graf Törring verdacht werden können , daß sie sich in die
Verfänglichkeit dieser ?2ssepoi.-r5 nicht einlassen wollen , ohnerachtet sie sonst andern
gleichgültigen Personen dergleichen zu geben , eben so willig als die Wienerische Ge¬
neralität gewesen. Das übrige weitläufige Geschmier , womit der Rest dieser
Schrifft angcfüllet , wird ohnedem bey keinem seine gesunde Vernunfft brauchenden
Menschen die allergeringste Impression machen ; Daher würde man Zeit und Pap-
Pier verschwenden , wenn man , wie bishero geschehen , Punct - weife darauf ant¬
worten wolte. Man hält vor besser , um nicht , wie der Wiener-Hof zu Begeiste¬
rung seiner bösen Sache in Gewohnheit hat , alles unter einander zu werffen , son¬
dern dem Leser eine rechte deutliche und überzeugende Information zu geben , mit lc-
xarirung aller nicht zur Haupt - Sache gehörigen Neben - Dinge , die disseitigen
kunäamenra , warum diese Schmäh - Schrifften bey den ^ Äi8 Imperii nicht bleiben
könne , in folgenden Puncten zu concenmren , und deutlich auch hoffentlich überzeu¬
gend vorzutragen , was bey der Sache m Erwegung zu ziehen:
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tzlchen Stand zu benehmen , ihme den Weg zu sperren , seineOravamma dem Rech kund zu thun , dessen Gesandten und an¬dern LLcreckrirten Versöhnen das sichere Geleitezuversagen,
la so gar derley nach dem Völcker - Recht , von allem Gewalt
sicher seyn sollenden Versöhnen , daß sie sicher mi t würden
durchkommen , bedrohlich zu seyn . In denen Reichs -^ -- wird
schwerlich en, Exemvel zu finden seyn , wo man sich so weit ver¬
gangen hatte ; Die Men eines so gewaltthätigen Verfahrens
leuchten ,edem vernunfftigen Menschen von selbst in die Augen,und zeigen genugsam 'an , nach was für in Teutschland bis nun
zu nie erhörter fremden cichonschen Grund - Sätzen der Khur-
Bayrische - Hofsich leiten lasse. Nach denen ältern und neuern
Reichs - Grund - Gesetzen ist nichts heiliger , als die Freyheitderer Reichs - Versammlungen, und die vollständige Sicherheitderer dabey sich emirnden mögenden Versöhnen ; Gleich¬
wohl »ft alles , was obstehet , erfolget , und anmit alle Besug-mß , Sicherheit , Freyheit , Anständigkeit , Reichs - Grund-
Verfassung, ,a das natürliche und Völcker - Recht auf das
schwerste verletzet , oder vielmehr zernichtet worden , zum un-
betruglchen Kennzeichen , daß mit dem unförmlichen norEcu-
rionx - Schreiben , wovon der erstere Nachtrag diffeitiger Ver¬
wahrungs - Urkunden handelt , nichts anders gesucht worden ,ms wutsch - P-Mlorisch - gesinnten Ständen ein leeres Blendwerck

vor
l. ) Erkennet der Wienerisch - -Hof weder Kayser , noch Reicks - Tag , ia der letztere

- ine ^ ^ cblichcund nichtige Reichs - Versammlung benahmset ; Alsohar auch von demselben , m der gu-cktat eures Reichs-Tags , keine Scbrifft ->-! v >-ÄMm angenommen werden können . Denn es wokl eine in der Welt noch nie
erhörte Sache ist , daß von irgend einem CoII-zio eine Schrifft sollte Emiret , und

genommen werden , dirrinnen selbiges selbst nicht ->M°Lret , sondern pwill^
8-umo ausgegcben wird , ungleichen , baß ein den Kayser und Reichs - Tag nichtcrkennendw widerspenstigerStand den andern ihm zupstichtenden gleichgehalten und
Tag fchigwerdm svlttn

^ ^ Anbringung ihrer Beschwerden vor demReichs-

U . ) -Haben sich der von Plettenberg und Palm Key dem Reichs- Tag nicht behöriq I-sm-mn't ; indem keniem Gesandten von ihrer beschchen seyn sollenden Ie°mm -Mon vie
scyuidlge nociücauoti gejchehen / ohne solche nrEcmjon aber bekannter Massen die

zu -HauptVVWnicht erkennet werden ; also sind sie auch alsIvliniltn bendemselben mcbt si !N ',?s<'b >' n . _ .
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vor die Augen zu machen , sämtliche Umstände so sich bey dieser
Gelegenheit ergeben , bekräfftigen vorausgesetzten Betrachtun¬
gen vollständig. Wie obgemeldet , hat nach des Chur - Mayn-
tzischen HerriMircÄorml - Gesandtens verweigerter Annehmung
diffeitiger Verwahrungs - Urkunden die Oesterreichische Ge¬
sandtschafft zu Negenspurg den Entschluß gefaßt , bcedeL.e-
Lacion5 - 8ccrccario5nach Franckfurt abzusenden , um zu behori-
ger Zeit dieIntinu -MMallda zu thun ; Gleichtvie nun ihrerseits
verschiedenen Herren Gesandte» , und nahmentlich ermeldtem
§ hur - Mayntz Herrn DiwÄonai- Gesandten , den Lhur-Bran-

den-

m . ) Besaget die Wahl - Opimkrion ^rnc . XIII . §. 7 , mit ausgedruckten Wörtern
Wenn die eingegebenen Kiemormlien nicht mit behöriger Ehrerbietung und ohne un-
ziehmliche harte Äusdruckungen, eingerichtet , daß das Reichs - virecborium mit dem
Churfürstlichen OllcZjo VSrZänIrge dommunic:mon und Beredung pfiegen solle.
Daß es aber in diesen Schrifften an der behörigen Ehrerbietung mangele , und d>p
gegen die Menge unziemlicher harten Äusdruckungen darinnen zu befinden , lieget
am Tage , ohnerachtet ein gewisser Satz ist , daß wenn sich zwischen des Reichs
Ober - Haupte , und ein oder anderm Stande wegen einiger parnculLr-HaußOcech-
te Streitigkeiten ereignet , letzterem deswegen diejenige schuldige Achtung und Ehr¬
erbietung , so dem erwählten Kayser ein Reichs - Mitglied schuldig , aus Augenzu
setzen nicht frey stehe.

kV . ) Die Wahl - Opimlarion ^rc. VI . §. L . will in allen des Reichs Sicherheit und
den Kamm publicum angehenden Sachen, dahin ja zweiffels ohne eine procellrmo mil-
lirmis gegen die Kayser - Wahl gehöret , daß bey dem Kayser selbst , wie viel¬
mehr aber bey Chur- Mayntz , der ChurfürstenCollegia! - Einwilligung , und
keine absonderliche Erklayrungen in Lonüderurlon kommensollen . Diesemohn-
geachtet ist .

v . ) die vorgangige dommunicucion mit dem Churfürstlichen LolleZM unterlassen
worden.

'

VI. ) Haben nicht nur Jhro Churfürstliche Gnaden von Mayntz in G -O T T ruhender
Herr Vorfahrer , sondern auch die meisten Churfürsten , denen von den unziehmli-
chen prorettariouen Nachricht zugekommen , seit Jahres Frist dafür gehalten, daß
selbige nicht äieHret werden könnten . Wie ist es möglich , daß inan anjetzo ohne
weitere dommumcariou so unvermuthet zu Wercke gegangen. Zwar ist

VII . ) an dem , daß vermöge ^ rc. xm . §. 6. der Wahl - c^ pimlarion versehen , daß
Chur - Mayntz wenn es ( 3 . ) der Kayserlichen propolmon zu folge ( b . ) den: Reiche
zum besten , etwas in velibersrion zu stellen habe , kein Einhalt geschehen solle , wenn
auch gleich ( c . ) solche der Stände Beschwernisse gegen dieKayseriicheHaus-Reichs-
Hof - und andere Rache gerichtet . Allein kan wohl gesagt werden , daß dem Reich
zum Besten gereiche , wenn gegen eine einhellige Wahl prorclbret , und solche vor
ungültig ausgegeben wird , und kan wohl erlaubt seyn , eine nicht etwan gegen eini¬
ge Rache , sondern gegen das i^Aum des gantzen Churfürstlichen ^olleZü , gegen
die ^Auüion des gantzen Reichs , ja gegen Chur - Mayntz selbst , gerichtete Prorettä-
rion , und noch darzu ohne mit jemanden zu commulüciren , anzünehmen , nvchweni-
ger aber bey denen Reichs - ^ 8 behalten zu lassem
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denburgischen, Braunschwerg-Wolffenbüttel. und Hessen -Darm-
städtischen die anverlangte?ch5porre ertheilet worden , als könn¬
te ste ich um so weniger beygehen lassen , daß einige Schwü-
rrgkeiten rn Ertheiking einesPaß von dem Khur - Pfälzi¬
schen und Inrcrimx - Khur - Bayrischen Herrn Gesandten , Frey-
Herrn von Francken , würde gemacht werden , als eines theils
er selbsten das im erstern Nachtrag erwähnte Lhur - Bayrische- Schreiben dem Herrn Lsron von Plettenberg
einhändigen lassen , und andern theils zum Überfluß und um
nur allem gereget werden wollenden Anstand auszuweichen , al¬
lein die Nahmen derer abzusenden vorgehabter Personen , ohne
ihre einigere auszudrucken , ausgezeichnet und dem ?-chporc
emzuverleiben, verlanget worden ; Gleichwohlen ist eine ab¬
schlägige Antwort , und zwar mit dem merckwürdigen , nach¬
dem zu erkennen gegebenen , diffeitigen Verlangen gar nicht

über-

vm . ) Chur - Bayern wird in dieser Sache als i>M angegeben , da ja nicht von dessenkrivnr - ?rEn6oii gegen -Oesterreich , sondern von der Kayser - Wahl die Rede ist,
in welcher Sache ja Chur - Bayern , sowohl als ehemahls Böhmen und Oesterreich
rmstremg zu vochen hat.

IX .) Gründen sich diese sogenannte Verwahrungs - Urkunden und prorellariones nulütam
auf zwey i . ) auf des Böhmischen Voci stustpenston ben der im übrigen einmü-
thig ausgefallen Wahl , L . ) auf die dem Angeben nach in der gebührenden Form
nicht gescheheneInvitationzu dem nach FranckfurtrranssterirtenReichs - (lonvcnc.
Wenn aber eine?rorettarioneingewendet werden soll , muß sie gegen denjenigen ge¬
schehen , von dem das kaLMm Herrühret und der solches verursachet : Die Suspension
des BöhmischenVociaber ist weder von Jhro Kayserlichen Majestät als Kayser,
noch auch von der Reichs - Versammlung , geschehen ; Also ist unrecht daß gegen
dreselbe ?rocM-et werde.

X- ) Haben nicht die Ansprüche , so Jhro Kayserl. Majestät gnä Chur - Bayern an die
Oesterreichische Lande stormiret , zu dieser 5u5penüon die alleinige Gelegenheit gegeben,
dergleichenpiTtenüonn auch von andern gemacht werden , sondern dieex imerpreca-rione aureL Lulla: zu entscheidende Frage : Ob , da an den 5cxum mastculinumdie
OKcia L !e«2oraila m reZula gebunden, die Böhmische Chur einen Vorzug haben,
exceprioucm 3 reZulamachen , und eine Böhmische Königin LIeAor und arcbi . oKcia-
Ii§ Imperii seyN könne?

XI . ) Ohne in die suüclamenta , die über d.iese() uLtkion pro und contra angeführet worden,
einzugehen , muß doch dieses entgeraumet werden , daß sich der castus in rerminis noch
niemahls zugetragen , daß eine Böhmische Königin , entweder von sich selbst , oder
durch ihret^iniMos , oder durch einenLo - KeZenren, das rnunus Lleöboralevertre¬
ten ; Wenn also gleich

M . ) über Oroli VI. 8ucceMonkein Streit entstanden , und die Übermacht des Wiencri-
- schon - Hofes mit Gewalt nicht durchgedrungen, wäre doch nothwendig allemahl

R L Zwelf-
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überein kommenden Zusatz , wie des mehrern aus der Beylage
iüb n . 2 , erhellet , erfolget : Jhro Kayser!. Majestät erkenne
weder einen Chur « Böhmischen , noch Oesterreichischen
rionx - 8ccremnum , mithin könne er Lrlronvon Francken , ohne
Hccisien Befehl , keinen ausfertigen lassen , zum abermahl
überzeugenden Beweißthum , daß , da man allein die Nahmen,
und nicht die LkaraÄere beeder zusendenden t.eAarionx -8ecrcrL-
rien dem Paß einzuverleiben verlanget hätte , dessen Versagung
aus keiner andern Ursache erfolget sey , als um Jhro Majestät
der Königin alle Wege abzuschneiden , ihre Beschwerden , wo-
bey zugleich die Reichs - ständische Freyheit , allgemeine Sicher¬
heit , des Vaterlandes Ruhe und Wohlstand , so genau mit
verwickelt ist , zu des Reichs Wissenschaft zu bringen ; Um sol-
chemnach sowohl diese Absicht , als den anderseitigen Unfug noch

meh-

Zweiffel vorgefallen : Ob die Böhmische- Stimme in der Frau Groß - Hertzogin,
oder eines andern Nahmen geführet werden können , welchem abgeholffen werden
muffen . Nun wäre aber wiederum die Frage vorgefallen

xm . ) Wer dergleichen lmerpreraclon verrichten solle ? Hätte das Churfürstliche dollem
selbige allein unternommen , so würde sich das Fürstl . opxoniret , und nach dem
Inürumcmo eaci8 aus dem allen Ständen zukommenden Zme sereullarum 6c mrc^ re-
ränciarum I.LZUM bestanden , das Churfürstl. LolleZlum hingegen vielleicht behauptet
haben , daß

'
, weil es lediglich eine Sache sey , so eine Churfürstliche Stimme und

Sitz , bey der Wahl , angehe , die Entscheidung dieser gu^Mon privaüve vor
die hohen Herrn Churfürstengehöre , weil alle die Wahl angehende Sachen Dero al¬
leinige und vornehmste llr-crogäriv wären. Aus diese Masse nun hätte

XIV .) man schlechterdings zu keiner Kayser - Wahl gelangen können. Denn hätte die
Entscheidung von den ComiM? erwartet werden sollen , so wären solche in keiner aHi-
virät , auch bekannter maffen unmöglich , selbige dergestalt darein zu versetzen , wie
zum excrciäo juri8 1egc8 kcreucii 6c mrcrpreransti nöthjg Ware. Ohne Kayser konnte der
Reichs - Tag zu seiner völligen a^ vltät nicht wieder gelangen , und ohne Cntscher-

. düng dieser Frage war nach solchem suppollcs die Kayser - Wahl unmöglich.
XV. ) Hätten aber die Churfürsten , vermög ihrer habenden prLro§arivLQ , diese guLliron

für sich alleine und llelmKivL auszumachen unternommen , es möchte nun dieveci-
llon ausgefallen seyn , wie sie gewollt , so würde der pars , so damit nicht zufrieden
gewesen , die größten mocu8 erwecket , und die übrigen Stände , allem Ansehen
nach , gegen dasChurfürstl. Lollegium causam communem gemacht haben , daraus
gar leicht der gäntzliche rum des Reichs erfolgen können. Wie hätte also

XVI . ) das zu Franckfurt versammlete Wahl - LolleZium bey solcher derSachen Beschaf¬
fenheit mit grösserer prucienr und moäerarion verfahren können , als daß es diewürck-
liche vccillon dieser guL'llion , und die lncerpreraucm der L . ausgesetzt seyn lasten,
inzwischen aber per unanimia das Reich mit einem würdigsten Oberhaupte versehen,
derCron Böhmen hingegen an ihren etwa habenden Rechten , sowenig als sich
selbst , oder auch denen übrigen Ständen , im geringsten nichts prLjucüciren wol¬
len ? Dieses ist nun ^ .
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mchrers in die Augen fallen zu machen , ist der nehmliche Oester-
reichische Lantzellist, der ältere Posch , so des Paffes halber zum
Herrn öaron von Francken abgeschickt worden wäre , auch zu
dem Herrn Feld - Marschallen , Grafen von Törring , gesendet
worden , von welchem anfangs , wieder Anschluß LlI l^ . z . aus¬
weiset , eine bloßwärtigeclilarorischeAntwort erfolget ; Es ha¬
ben sich also beede nach Franckfurt abzusenden vorgehabte Per-
sohnen zu gedachtem Feld » Marschallen jelbst verfüget , und den
angesuchten Paß um so ehender zu erhalten verhoffet , als Herr
(Em ! - Feld - Marschall , Graf von Khevenhüller,so gar xrivac
Chur » Bayrischen LavaUicren , so sich nach Franckfurt begeben
wollen , diese Pässe willfährigst ertheilet hatte: Cs hat sichaber
dennoch das Widerspiel ergeben , ja Herr Graf von Törring
nicht einmahl unter seiner ?arole versichern wollen , daß ihnen
von seinen unterhabenden Truppen unterwegens nichts würde

in
^ vii . ) nicht daskaQum von Chur -Bayern, noch auch von Jhro Kayserl. Majestät, gu -L

Kayser , sondern des gestimmten Churfürstl . dol! e§ü . Wie ist es also möglich,
daß eines theils Jhro Kaysert. Majest. in parres gezogen , und in denen so genann-

„ ten kroreKurions - Urkunden angegriffen , andern theils das Mitze Reich angegangen,
und gegen dasselbe , so doch an diesem kado keinen Theil hat , LrorLüarion einge¬
wendet , und mit decläranonibuZ nuHicaĉ hervorgetreten werden könne?

-cviii . ) Daß die Wahl aufJhro Kayserl . Majestät ausgefallen , ist keine nothwendige
Folge , oder Haupt - Bewegniß- Ursache der 8ucheollon der Böhmischen Stimme:
Ein anderer hoher Churfürst , hätte eben sowohl erwählet werden können , und
wenn den Herrn Groß - Hertzog von loicanu die getroffen haben sollten , wür¬
de mann denn zu Wien deshalber , weil Böhmen nicht mitvomet , sothane Wahl
vor null und nichtig zu erklären sich angemasset haben?

XIX- ) Gesetzt aber auch , der Frau Groß - Hertzogin sey durch diese Ächentlon in Ihren
Rechten Eintrag geschehen , gesetzt ferner , die L . Hätte in ihren Lvor . imerprerirt
werden sollen ; Und gesetzt endlich , es sey Jhro , Dero Rechte durch eine LrocettL-
rlon auf künfftige Fälle zu Llviren , nicht abzuschlagen : Wo ist denn in diesem oder
andern Reichs - Gesetzen die poena nMrurls darauf gefttzet , daß , wenn , wie in ge¬
genwärtigem Falle , nicht alle Churfürsten zugegen sind , und nicht voriren können,
besonders aber , wenn sich bey einem oder dem andern eine nicht so leichtlich zu re-
movlrende Hinderniß ereignet hat , die übrigen aber legicime fortgefahren , und . per
uiEimiL die Wahl zu Stande gebracht , diese deshalber null und nichtig seyn solle.
Oder giebt nicht vielmehr der vom Gegencheil selbst aus öffters angeführter Urkunde
beygebrachte Satz , daß auf die Ausschliessung des Königs von Böhmen eine Geld-
Straffe gesetzt , diesen unwidersprechlichen Beweiß- Grund , daß solche Lxckülon,
wenn sie würcklich geschehen , ( geschweige dann , wann an deren Statt , vorbewie¬
sener Massen , nur eine blosse imerims - ^ üLlcen -: beliebet worden ) ohne der Wahl

- einen Haupt - Mangel anzuhängen , durch blosse Geld - Busse gehoben werden kön¬
nen , welche andernfalls nicht zulänglich würde erachtet seyn , wenn solcher Abgang
der bey Seit gesetzten Stünme die Gültigkeit der gantzen Wahl selbst aufgehoben
hätte .. zudem , wenn auch die Böhmische Wahl - Stimme vor widrig zu zehlen , die
Wahl deswegen gleichwohl gültig verblieben wäre.

XX ) Allenfalls sind die Lle<IorLle5 die eintzigen Oravanrn , nicht aber Kayser und Reich :
Hätte also gegen diesepro cvnl'ervanciis juribu8 proreüiretwerden wollen , haben doch
Kayser und Reich , als gantz unschuldige lercii > so an der Lxduüon des Von Lobe-
mici keinen Antheil gehabt , nicht in PE gezogen werden können . Es mussalso

S ^ ' ' ' ' ' xx .)
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in Weg geleget werden , vielmehr zu mehrmahlen wiedechoh,
let , daß sie sicher nicht durchkommen würden , mit dem beyge-
fügten merckwürdigen Anerbieten , für des Herrn karoa von
Plettenberg Herrn Sohn einen Paß ohne Anstand ertheilen zu
wollen , gleich alles dieses in Beylage tub ^. 4. umständlich sich
angeführet befindet. Daß nun andurch dieIura llaruum> nebst
jenem » was oas vecomm und Völcker - Recht , auch zwischen
fremden im blutigsten Kriege verfangenen Machten , erheischet,
auf das empfindlichste verletzet , und sämtlich oben voraus ge¬
setzte Anmerckungen ohnablehnlich bekräfftiget werden , redet
der Sachen Verlaufs von selbsten , wenn solches einem so vor¬
nehmen , mächtigen , um das Vaterland hochverdienten , nnd
des Reichs bündigste Gewährung vor sich habenden , Stand,
wie Jhro Majestät die Königin sind , wiederfähret , so können
sich andere mindere Stande ohnschwehr die Rechnung machen»
wie sicher ihre kostbarsten Freyheiten und wesentliche Reichs¬
ständische Gerechtsame seynd ; Alles , was von der ihnen be¬

vor-
XXI. ) Die lmenrion gewesen seyn , sowohl den Kayser / weil man selbigen nicht erkennet,

als das gantze Churfürstb ColleZmm - bey den übrigen Reichs-Ständen zu verklagen,
und gleichsam diese zu alleinigen Richtern in der Sache zu machen , daraus man Un¬
ruhen und Zerrüttungen im Reiche erwecken , und zu Ausführung anderer Privar-Ak-
sichten ein bellum ommum comra omnes anzünden wollen , in welche Absichten wohl
kein redlicher karrior eingehen , sondern solchen allezeit mit Nachdruck begegnen wird.

XXII . ) Man kan nicht vorgeben , daß es der Frau Groß - Hertzogin nicht um den Aus¬
schlag der Wahl , sondern nur um die Art und Weise , ingleichen um die Conserva¬
tion Ihrer Gerechtsamen , zu thun gewesen , weil alle drey Schrifften nicht darnach ein¬
gerichtet , solche gerade das Gegentheil besagen , und Jhro Kayserl . Majest . Titul und
Würde abgesprochen wird , welches ja eben der Ausschlag der Wahl ist.

XXIII . ) Eben so ungegründet ist auch die ? rorcttarion gegen den Reichs - Tag , und daß
selbiger vor null und nichtig ausgegeben wird , bloß aus der Ursache , daß der Frau
Groß - Hertzogin der verlangte Titul in dem Kayserl . Circular-Schmben nicht gege¬
ben worden . Denn

xxiv . ) dieses ist wiederum ein iadum l 'erm , nehmlich der Reichs -Cantzley, und nicht der
auf dem Reichs-Tag versammleten Stande , als welche letztere solches nicht angehet,
mithin ihnen dieserhalben nichts zur Last geleget werden kau. So ist auch

x x v . ) nicht abzusehen , wie wegen angezogenen kaLK die Reichs-Versammlung , die mit
der Verschreibung der Stände nichts zu thun gehabt , gleichsam bestraffet , solche
vor null und nichtig stedamet und als eine (^ ii-Versammlung , die etwas bündiges
und gültiges nicht schließen könne , angeseben werden möge.

XXVI .) -Obgleich das Ableben weyland Kayser Carl des VI. die ^ divlrat des Reichs,Tags
gehindert; Soist doch dessen Conststenr nicht aufgehoben , der von beopolcio ^o. l66r.
convocitte Reichs -Tag nicht castiret, oder von Jhro jetzt - regierenden Kayserl. Ma¬
jestät so wenig , als von Ivlepbo und CarolaVI . ein neuer Reichs - Tag ausge¬
schrieben worden.

xxvil . ) Dieser Meynung muß man selbst zu Wien beypflichten , weil man cluranre la-
terre ^no die Oesterreichische Gesandtschafft , auf das neue zu IcZicimiren geglaubet,
solche auch noch jetzo pro legirimarirr halt , und durch diese seine Schrifften sin die
Reichs-Versammlung bringen laßt , welches alles nicht angienge , wenn die Comma

gäntz«
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vorstehenden Gefahr gesagt werden möchte, würde dem nicht
beykommen , was daran im Grunde ist , und von selbsten in die

^ Augen leuchtet. Wenn also jemahlen ein okjcäum gmvaml.
nix communix ÜLMUM Imperil vorhanden wäre , so erzieht sich
solches in gegenwärtiger Lorfallenheitin Übermasse . Sollteman
anderer Seils sich hierunter besser begreiffen , so würden Ihro' Majestät die Königin nach Ihrem ohnveränderlichen Vorsatz,
niemanden zuviel beyzumessen , auch solchen Erfolg dem l'ukiics
aufrlchtigst mitzuthei len nicht ermangeln , wo inzwischen Aller¬
höchst - Dieselbe nicht umhin können , Sich hierüber an der samt«
sich bey dem ksÄo nicht inc^ eiHrte Herren Mit - Stände , und
in so weit als selbe in das Völcker « Recht einschlagt , auch an
auswärtige Machte m wenden , ben Sr . Khurfurstlichen Gna¬
den zu Mayntz aber Sich über das Verfahren Dero Oirc-Ioriai-

Gesandt-

gäntzlich ccNiiet hätten , weilbi; cellamibu? auch kein vireHorium und keine I-eZicima»tion der Gesandten übergeben werden können. Ist aber
XX V l il .) gegenwärtiger zu Franckfurt versammleter Reichs - Tag eben derjenige , der zu

Regenspurg seit 16 s r . iubiiäiret ; So kan ja dessen beZLlität oder Nullität von dem
Streite , der zwischen Ihro Kayserl. Majestät , als Churfürsten von Bayern , und deck
Wiener - Hofe, derer Titulaturen halber , obwaltet,nicht abhangen , so wenig als die
CommL nulla seyn würden , wenn einem andern Stande die gebührende , oder von

- ihm verlangte, Titulatur in dem Ausschreiben nicht gegeben worden. So ist auchXXIX .) der Kloä,i8 , wie die Mivität des Reichs -Tages von einem neu - erwählten Kayser
herzustellen , in denen Reichs-Gesetzen nicht vorgeschrieben . Die vorigen Kayser haben
solches durch Abschickung eines Principal - LommiNüriiUNddurch dessen be^mmLtiob.
gethan jetzige Kstyserl . Majest . aberhaben nöthig gefunden , die Reichs -Versamm¬
lung zu Sich nach Franckfurt zu lnviriren , und solches per Qrcularcs verrichtet , da
Sie es doch auch blos durch ein zu Regenspurg zu Zöchendes eommiMons- Oecr«
thun können. Wenn nun bey Ausfertigung dieses Schreibens der Frau GrossHer-
tzogin der verlangte Titul nicht gegeben worden , wie ist es denn möglich , daß dieser*
halben die gantze Reichs - Versammlung vor null und nichtig und illegal ausgeschrien
werden könne?

XXX . ) In Ewigkeit wird kein Reichs - Gesetze procluciret werden können , so verordnet,'
daß, wenn , wie in prLsenci caku geschichet, über die bucccMon eines Landes gestritten,
und die ^ Hivität der auf diesen Landen hasstenden Vororum gehemmet Werde , der
Reichstag dieserhalbennull und nichtig seyn solle. Die Jülich - Berg - und Cle-
vischeVoragmcsciren seit r oo . Jahren , ohngeachtet sichPfaltz und Brandenburg in
polMone befinden. Dieserhalben aber ist dem Reichs - Tag noch niemahls ein VL-
«um nnllittti « vorgeworffen worden. ' ^ .xxxi . ) Daß Ihro Kayserl . Majest . als Churfürst von Bayern , aufdie Oesterreichische
Lande prLrenüon kommen , ist notorisch. Hb , und wie dieselbe gegründet , gehö¬ret nicht hieher , sondern nur, daß Deroselben nicht zugemuthet werden könne , durch
Gebung des Böhmisch - und OesterreichischenTituls Sich selbst zu conäcmmren . In«
zwischen haben Dieselben dennoch die Frau Groß - Herzogin , Llvi§ ,urlbu§ , würcklick
verschrieben , und zum Reichs - Tag mvmret.

xxxii . ) Alles also , was DieselbeM thun berechtiget gewesen , hatte allenfalls darinnen
bestanden , daß man wegen ^vorgebsicher unbehöriger Form ihrer Beschreibung und
wegen derer Ihr , nach Ihrem Verlangen , nicht beygelegten Tituln , bey denLomiriir
ein Orävämen machen , und nach Befinden p-cmeäur suchen können. Inzwischen hätte

S r
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Gesandtschfft zu beschweren , und unter Dero eigenhändigen
UnterschrO an Se. Khurfürstliche Gnaden zu aesinnen , daß
DU die nicht angenommene Verwahrungs - Urkunden , nebst
beyden Nachträgen , znr viÄLwr bringen , und aci impcrü

^ - legen lassen , folglich Hro Dero Reichs - vireÄorial - Amt mcht
versagen wollen , wir aber können gleichfalls , aus allerhöchstem
Königlichen Befehl , uns nicht entschütten , bey vermahlen gantz-
lich versperrtem Weg die inimuarion zu Frankfurt zu thun , um
keinen andern möglichen Weg unversucht zu lassen , diese nehm-
liehe Verwahrungs- Urkunden und Nachträge auch dem zu Re-
genspurg zurück gebliebenen Shur - Mayntzischen Herrn beZa-
rlon5 -8ccrerario zu gleichem Ende behandtgen zu lassen , ulre-
riora relervanclo.

Sie jedoch, nach beschehener cxpreller ^gnoscirung des Kaysers , als Kaysers , weil
sbtlst s>er rerum nacuram fein ilam.8 acldoiniriagelallen Werden kan , acimittiptzu
werden verlangen , und des Reichs Erörterung und Entscheidung suchen könneru
Nicht aber ist es möglich , daß Sie , wegen dieses mit der Reichs-Cantzlcy habenden Ti¬
tulatur- Streits , die gantze in die80 . Jahre gestandene Reichs - Versammlung für
null und nichtig erklähren mögen , inmassen ja von einer Titulatur - Beleidigung des
Wiener - Hofes die Egalität und donMenr des Reichs - Tages nicht abhanget. -

xxxm . ) Allenfalls , wenn ja der Wiener - Hof in einem oder dem andern Puntte eine
I' rorelkrio einwenden wollen , hätte solches blos wegen seines vermeyntlichenlXcbr-
ten 8inZuli geschehen können , und sollen . Allein ^xxxiv . ) unrechtmäßig ist das Zumuthen an das Reich , aus solchen lmvolen Ursachen der¬
gleichen dessen Höchstes Oberhaupt, und dessen allgemeine Versammlung , für nulj
und nichtigäeclarirendeSchrifften aä uöka Imxerülegen zu lassen , und

XXXV . ) noch unrechtmäßiger, ja straffwürdiger , ist , daß bey dieser Gelegenheit zugleich
so viele Unwahrheiten , dalummen, falsche Vezüchtigungen, ja Majestäts- Lästerun¬
gen gegen Kayserl - Majestät, das Churfürstliche c^ llegium , und gesamte Reich , mit
äusgeschüttet worden.

xxxvi .) Dahero denn , um des Reichs eigener Ehre und Abwendung der Schande bey
Ausländern , und der Nacbkommenschafft , eine unmögliche Sache ist , daß das Reich

'
seinen würdigsten Kayser und rechtmäßiges Oberhaupt , ja sich selbst , also mißhan¬
delt sehen , zu diesem allem stille schweigen , und es wenigstens racire gutheissen , oder-
ungeahndet hingehen lassen könne. Vielmehr ist wenigstens diedaMrung und kemovi^
rung ab ^üi8 ,

'
wo nicht härtere Ahndungen gegen diese Schand - und Läster-Schriff-

' ten , zu erwarten-










	Vorderdeckel
	[Seite]
	[Seite]

	Titelblatt
	[Seite]
	[Seite]

	Vorbericht
	[Seite]
	Seite 4

	Derer Freyherren von Plettenberg und von Palm übergebenes Pro Memoria vom 16. Aug. 1743
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20

	Erste sogenannte Protestations-Urkund
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51
	Seite 52
	Seite 53

	Nachtrag zu denen Verwahrungs - Urkunden
	Seite 53
	Seite 54
	Seite 55
	Seite 56

	Fernerer Nachtrag
	Seite 57
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60
	Seite 61
	Seite 62
	Seite 63
	Seite 64
	Seite 65
	Seite 66
	Seite 67
	Seite 68
	Seite 69
	Seite 70
	Seite 71
	Seite 72

	Rückdeckel
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]


